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Gesetzentwurf
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher
Vorschriften

A. Problem und Ziel

– Die Rahmenbedingungen für die Inanspruchnahme von Telekommunika-
tionsdiensten, insbesondere die Rechte und Pflichten der Anbieter von
Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit, ihrer Endnutzer, müs-
sen auf der Grundlage des novellierten Telekommunikationsgesetzes (TKG),
das am 26. Juni 2004 in Kraft getreten ist, neu geregelt werden.

– Die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2002/22/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst
und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten
(Universaldienstrichtlinie) sollen weiter konkretisiert werden. Zusätzlich
werden einzelne Vorgaben anderer Richtlinien des Europäischen Rechts-
rahmens für elektronische Kommunikation umgesetzt.

– Spezielle verbraucherschützende Regelungen, die in den Vorschriften des
Gesetzes zur Bekämpfung des Missbrauchs mit 0190er/0900er Mehrwert-
diensterufnummern enthalten sind, sollen fortgeschrieben werden.

– Infrastrukturinvestitionen und Innovationen auf neuen Märkten sollen ge-
fördert werden.

– Telekommunikationsspezifische Regelungen müssen an rechtliche Änderun-
gen in anderen Gesetzen angepasst werden.

– Für Anbieter öffentlich zugänglicher Telefondienste werden im Falle des
Einsatzes neuer technischer Lösungen befristete Erleichterungen für die
Umsetzung der Notrufverpflichtungen vorgesehen.

– Die Aufgabenzuweisung für die Bundesnetzagentur wird in Bezug auf die
Vorgaben für die technische Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen an
den Stand der praktizierten Verfahren angepasst.

B. Lösung

– Die bisher in der Telekommunikations-Kundenschutzverordnung enthalte-
nen Vorschriften und die im Gesetz zur Bekämpfung des Missbrauchs mit
0190er/0900er Mehrwertdiensterufnummern geregelten Tatbestände werden
auf der Grundlage des am 26. Juni 2004 in Kraft getretenen TKG neu gefasst.

– Es wird eine Vorschrift zur Regulierung neuer Märkte geschaffen.

– In verschiedenen Gesetzen (Artikel 10-Gesetz, Justizvergütungs- und Ent-
schädigungsgesetz (JVEG), TKG) werden die notwendigen rechtsförm-
lichen Anpassungen vorgenommen.
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C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Durch die neuen, bisher in der Telekommunikations-Kundenschutzverordnung
enthaltenen Bestimmungen zum Verbraucherschutz und die in den Vorschriften
des Gesetzes zur Bekämpfung des Missbrauchs mit 0190er/0900er Mehrwert-
diensterufnummern geregelten Tatbestände sind zusätzliche Kosten für den
Bundeshaushalt nicht zu erwarten. Auswirkungen auf die Haushalte der Länder
und Gemeinden ergeben sich ebenfalls nicht. Dies gilt gleichermaßen für die
geänderten Vorschriften zum Notruf, zur Auskunftserteilung für die Strafver-
folgungsbehörden und für die Tätigkeiten der Bundesnetzagentur in Bezug auf
die Vorgaben für die technische Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen.

2. Vollzugsaufwand

Der Personal- und Sachaufwand der Bundesnetzagentur für die verbraucher-
schützenden, bisher in der Telekommunikations-Kundenschutzverordnung
(TKV) enthaltenen Regelungen, der auch schon nach dem Telekommunika-
tionsgesetz a. F. und der TKV für die genannten Aufgaben bestand, sowie für
nummerierungsbezogene Maßnahmen, die auf der Grundlage der Regelungen
der §§ 43a bis 43c TKG a. F. bereits erfolgen, jedoch in der Aufgabe durch die
Regelungen der §§ 66a bis 66l erweitert werden, wird aus den zugewiesenen
Haushaltsmitteln der Bundesnetzagentur gedeckt.

Für Amtshandlungen im Rahmen der nummerierungsbezogenen Maßnahmen
des Kundenschutzes nach den §§ 66a bis 66f, 66h bis 66l und 67 Abs. 1 und 2
ist nach § 142 Abs. 1 Nr. 3 und 6 die Kostendeckung für den Verwaltungsauf-
wand durch Gebühren vorgesehen beziehungsweise auf Grund einer noch zu
schaffenden Telekommunikations-Gebührenverordnung vorzusehen. Darüber
hinaus ist die Deckung für die genannten Maßnahmen, soweit diese nicht durch
Gebühren gedeckt sind, durch einen Telekommunikationsbeitrag auf Grundlage
einer noch zu erlassenden Rechtsverordnung nach § 144 Abs. 4 vorgesehen, ab-
züglich eines auf das Allgemeininteresse entfallenden Kostenanteils. Für den
Aufbau einer Sperrliste für R-Gespräche bei der Bundesnetzagentur (§ 66i) ist
für das Haushaltsjahr 2007 ein Sachaufwand von 1 Mio. Euro erforderlich. Die
gegenüber den §§ 43a bis 43c TKG a. F. erweiterten nummerierungsbezogenen
Aufgaben erfordern einen erhöhten Personalaufwand von zwei Stellen im mitt-
leren Dienst und je einer Stelle im gehobenen und höheren Dienst, der aus vor-
handenem Personal der Bundesnetzagentur gedeckt wird.

Durch die geänderten Vorschriften für die Aufgaben der Bundesnetzagentur in
Bezug auf die Vorgaben zur technischen Umsetzung von Überwachungsmaß-
nahmen entsteht der Bundesnetzagentur kein zusätzlicher Vollzugsaufwand.

E. Sonstige Kosten

Auf Grund der im Gesetz eingeräumten angemessenen Übergangsvorschriften
wird damit gerechnet, dass die kundenschützenden Anforderungen über-
wiegend im Rahmen allgemein erforderlicher Anpassungsmaßnahmen von den
betroffenen Unternehmen (z. B. im Rahmen der Datenpflege) umgesetzt
werden können. Teilweise werden diese Anforderungen von den betroffenen
Unternehmen schon gegenwärtig auf freiwilliger Basis umgesetzt. Es wird er-
wartet, dass die notwendigen Umstellungskosten durch eine erhöhte Akzeptanz



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/2581

der Dienste seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher weitgehend aus-
geglichen werden.

Geringfügige kosteninduzierte Erhöhungen von Einzelpreisen, die sich nicht
quantifizieren lassen, können nicht ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf
das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind jedoch
nicht zu erwarten.

Die Änderungen im Bereich Notruf führen für Anbieter öffentlich zugänglicher
Telefondienste im Falle des Einsatzes neuer technischer Lösungen zu einer vor-
übergehenden Entlastung. Durch die Änderung der Vorschriften der §§ 96, 110,
112 und 113 TKG entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Wirtschaft.

F. Gleichstellungspolitische Relevanzprüfung

Gleichstellungspolitische Auswirkungen der Regelungen sind nicht gegeben.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher
Vorschriften

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Artikel 10-Gesetzes
[190-4]

§ 20 des Artikel 10-Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I
S. 1254), das zuletzt durch Artikel 11 Nr. 5 des Gesetzes
vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. Im ersten Halbsatz werden die Wörter „bei Maßnahmen
zur“ gestrichen und jeweils vor dem Text der
Buchstaben a und b eingefügt.

2. In Buchstabe b werden nach der Angabe „§ 110 Abs. 9“
die Wörter „des Telekommunikationsgesetzes“ ein-
gefügt.

3. Nach Buchstabe b wird folgender neuer Satz 2 ein-
gefügt:

„Bis zum Inkrafttreten der in Satz 1 Buchstabe b ge-
nannten Rechtsverordnung bemisst sich die Entschädi-
gung für Leistungen bei Maßnahmen zur Überwachung
der Telekommunikation nach § 23 des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes.“

Artikel 2

Änderung des Telekommunikationsgesetzes
[900-15]

Das Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004
(BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert durch das Gesetz zur In-
tensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und damit
zusammenhängender Steuerhinterziehung vom 23. Juli
2004 (BGBl. I S. 1843), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 9 wird die Angabe „§ 9a Neue
Märkte“ eingefügt.

b) Nach der Angabe „Teil 3 Kundenschutz“ wird die
Angabe „§ 43a Verträge“ eingefügt.

c) Nach der Angabe zu § 44 wird die Angabe „§ 44a
Haftung“ eingefügt.

d) In der Angabe zu § 45 wird das Wort „Kunden-
schutzverordnung“ durch die Wörter „Berücksichti-
gung der Interessen behinderter Menschen“ ersetzt.

e) Nach der Angabe zu § 45 werden folgende Angaben
eingefügt:

„§ 45a Nutzung von Grundstücken

§ 45b Entstörungsdienst

§ 45c Normgerechte technische Dienstleistung

§ 45d Netzzugang

§ 45e Anspruch auf Einzelverbindungsnachweis

§ 45f Vorausbezahlte Leistung

§ 45g Verbindungspreisberechnung

§ 45h Rechnungsinhalt, Teilzahlungen

§ 45i Beanstandungen

§ 45j Entgeltpflicht bei unrichtiger Ermittlung des
Verbindungsaufkommens

§ 45k Sperre

§ 45l (unbesetzt)

§ 45m Aufnahme in öffentliche Teilnehmerver-
zeichnisse

§ 45n Veröffentlichungspflichten

§ 45o Rufnummernmissbrauch

§ 45p Auskunftsanspruch über zusätzliche Leistun-
gen“.

f) Nach der Angabe zu § 47 werden folgende Angaben
eingefügt:

„§ 47a Schlichtung

§ 47b Abweichende Vereinbarungen“.

g) Die Angabe zu § 116 wird wie folgt gefasst:

„§ 116 Aufgaben und Befugnisse“.

h) Die Angabe zu § 118 wird wie folgt gefasst:

„§ 118 (weggefallen)“.

i) Die Angabe zu § 119 wird wie folgt gefasst:

„§ 119 (weggefallen)“.

j) In den Angaben zu den §§ 25, 43, 67, 138, 139, 147
und zu Teil 8 wird jeweils das Wort „Regulierungsbe-
hörde“ durch das Wort „Bundesnetzagentur“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach der Nummer 2 wird die folgende Nummer 2a
eingefügt:

,2a. „Auskunftsdienste“ bundesweit jederzeit telefo-
nisch erreichbare Dienste, insbesondere des
Rufnummernbereichs 118, die ausschließlich
der neutralen Weitergabe von Rufnummer,
Name, Anschrift sowie zusätzlichen Angaben
von Telekommunikationsnutzern dienen. Die
Weitervermittlung zu einer erfragten Rufnum-
mer kann Bestandteil des Auskunftsdienstes
sein.‘

b) Nach der Nummer 8 wird die folgende Nummer 8a
eingefügt:
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,8a. „entgeltfreie Telefondienste“ Dienste, insbeson-
dere des Rufnummernbereichs (0)800, bei
deren Inanspruchnahme der Anrufende kein
Entgelt zu entrichten hat;‘.

c) Nach der Nummer 10 wird die folgende Nummer 10a
eingefügt:

,10a. „Geteilte-Kosten-Dienste“ Dienste, insbeson-
dere des Rufnummernbereichs (0)180, bei
deren Inanspruchnahme das für die Verbin-
dung zu entrichtende Entgelt aufgeteilt vom
Anrufenden und vom Angerufenen gezahlt
wird;‘.

d) Nach der Nummer 11 werden die folgenden Num-
mern 11a bis 11d eingefügt:

,11a. „Kurzwahl-Datendienste“ Kurzwahldienste,
die der Übermittlung von nichtsprachgestütz-
ten Inhalten mittels Telekommunikation die-
nen und die keine Teledienste im Sinne des
Teledienstegesetzes oder Mediendienste im
Sinne des Mediendienste-Staatsvertrags sind;

11b. „Kurzwahldienste“ Dienste, die die Merkmale
eines Premium-Dienstes haben, jedoch eine
spezielle Nummernart mit kurzen Nummern
nutzen;

11c. „Kurzwahl-Sprachdienste“ Kurzwahldienste,
bei denen die Kommunikation sprachgestützt
erfolgt;

11d. „Massenverkehrs-Dienste“ Dienste, insbeson-
dere des Rufnummernbereichs (0)137, die
charakterisiert sind durch ein hohes Verkehrs-
aufkommen in einem oder mehreren kurzen
Zeitintervallen mit kurzer Belegungsdauer zu
einem Ziel mit begrenzter Abfragekapazität;‘.

e) Nach der Nummer 12 wird die folgende Nummer 12a
eingefügt:

,12a. „Neuartige Dienste“ Dienste, insbesondere
des Rufnummernbereichs (0)12, bei denen
Nummern für einen Zweck verwendet wer-
den, für den kein anderer Rufnummernraum
zur Verfügung steht;‘.

f) Nach der Nummer 13 werden die folgenden Num-
mern 13a bis 13d eingefügt:

,13a. „Nummernart“ die Gesamtheit aller Num-
mern eines Nummernraums für einen be-
stimmten Dienst oder eine bestimmte techni-
sche Adressierung;

13b. „Nummernbereich“ eine für eine Nummernart
bereitgestellte Teilmenge des Nummern-
raums;

13c. „Nummernraum“ die Gesamtheit aller Num-
mern, die für eine bestimmte Art der Adres-
sierung verwendet werden;

13d. „Nummernteilbereich“ eine Teilmenge eines
Nummernbereichs;‘.

g) Nach der Nummer 17 wird die folgende Nummer 17a
eingefügt:

,17a. „Premium-Dienste“ Dienste, insbesondere der
Rufnummernbereiche (0)190 und (0)900, bei
denen über die Telekommunikationsdienst-
leistung hinaus eine weitere Dienstleistung er-
bracht wird, die gegenüber dem Anrufer ge-
meinsam mit der Telekommunikationsdienst-
leistung abgerechnet wird und die nicht einer
anderen Nummernart zuzurechnen ist;‘.

h) Nach der Nummer 18 wird die folgende Nummer 18a
eingefügt:

,18a. „Rufnummernbereich“ eine für eine Num-
mernart bereitgestellte Teilmenge des Num-
mernraums für das öffentliche Telefonnetz;‘.

3. Dem § 9 wird folgender § 9a angefügt:

„§ 9a
Neue Märkte

Die Einbeziehung neuer Märkte in die Marktregulie-
rung nach den Vorschriften dieses Teils soll in der Regel
nur erfolgen, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass anderenfalls die Entwicklung eines nachhaltig
wettbewerbsorientierten Marktes im Bereich der Tele-
kommunikationsdienste oder -netze langfristig behindert
wird. Bei der Prüfung der Regulierungsbedürftigkeit
nach § 10 und der Auferlegung von Maßnahmen nach
diesem Teil hat die Bundesnetzagentur die Verhältnismä-
ßigkeit der Festlegungen unter besonderer Berücksichti-
gung der Ziele, effiziente Infrastrukturinvestitionen zu
fördern und Innovationen zu unterstützen, zu berück-
sichtigen.“

4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) in Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „40 oder 41
Abs. 1“ durch die Angabe „40, 41 Abs. 1 oder 42
Abs. 4 Satz 3“ ersetzt,

b) in Absatz 3 wird die Angabe „§§ 18, 19, 20, 21, 24,
30, 39, 40 oder 41 Abs. 1“ durch die Angabe „§§ 18,
19, 20, 21, 24, 30, 39, 40, 41 Abs. 1 oder 42 Abs. 4
Satz 3“ ersetzt.

5. In § 23 Abs. 1 Satz 1 werden das Wort „soll“ durch das
Wort „kann“ ersetzt und die Wörter „und einer Zugangs-
verpflichtung nach § 21 unterliegt“ gestrichen.

6. § 30 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

„Entgelte eines Betreibers eines öffentlichen Telekom-
munikationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht
verfügt, für Zugangsleistungen, die nicht nach § 21 auf-
erlegt worden sind, unterliegen der nachträglichen Regu-
lierung nach § 38, soweit die Bundesnetzagentur diese
nicht ausnahmsweise zur Erreichung der Regulierungs-
ziele nach § 2 Abs. 2 einer Pflicht zur Genehmigung
nach Maßgabe des § 31 unterwirft. Entgelte eines Betrei-
bers eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der
über beträchtliche Marktmacht verfügt, für die die Bun-
desnetzagentur eine Genehmigungspflicht nach Absatz 1
Satz 1 unbeschadet der Regelung des Absatzes 1 Satz 2
ausnahmsweise zur Erreichung der Regulierungsziele
nach § 2 Abs. 2 für nicht angemessen hält, unterliegen
der nachträglichen Regulierung nach § 38.“
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7. In § 31 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „§ 30
Abs. 1 Satz 1“ die Angabe „oder Abs. 3 Satz 1“ ein-
gefügt.

8. In § 42 Abs. 4 wird Satz 2 folgender neuer Satz 3 an-
gefügt:

„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Tatsachen
vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass ein
Unternehmen seine marktmächtige Stellung auf End-
kundenmärkten missbräuchlich auszunutzen droht.“

9. In Teil 3 „Kundenschutz“ wird vor § 44 folgender
§ 43a eingefügt:

„§ 43a
Verträge

Der Anbieter von Telekommunikationsdiensten für
die Öffentlichkeit muss dem Endnutzer im Vertrag
folgende Informationen zur Verfügung stellen:

1. seinen Namen und seine ladungsfähige Anschrift,
ist der Anbieter eine juristische Person auch seine
Rechtsform, seinen Sitz und das zuständige Regis-
tergericht,

2. die Art und die wichtigsten technischen Leistungs-
daten der angebotenen Telekommunikations-
dienste,

3. die voraussichtliche Dauer bis zur Bereitstellung
eines Anschlusses,

4. die angebotenen Wartungs- und Entstördienste,

5. Einzelheiten zu seinen Preisen,

6. die Fundstelle eines allgemein zugänglichen, voll-
ständigen und gültigen Preisverzeichnisses des
Anbieters von Telekommunikationsdiensten für
die Öffentlichkeit,

7. die Vertragslaufzeit,

8. die Voraussetzungen für die Verlängerung und Be-
endigung des Bezuges einzelner Dienste und des
gesamten Vertragsverhältnisses,

9. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelun-
gen für den Fall, dass er die wichtigsten techni-
schen Leistungsdaten der zu erbringenden Dienste
nicht eingehalten hat, und

10. die praktisch erforderlichen Schritte zur Einleitung
eines außergerichtlichen Streitbeilegungsverfah-
rens nach § 47a.

Satz 1 gilt nicht für Endnutzer, die keine Verbraucher
sind und mit denen der Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten für die Öffentlichkeit eine Individualver-
einbarung getroffen hat.“

10. Nach § 44 wird folgender § 44a eingefügt:

„§ 44a
Haftungsbegrenzung

Soweit durch eine einheitliche Handlung oder ein
einheitliches schadenverursachendes Ereignis eine
Verpflichtung des Anbieters von Telekommunikations-
diensten für die Öffentlichkeit zum Ersatz eines Ver-
mögensschadens gegenüber einem Endnutzer oder
mehreren Endnutzern besteht und nicht auf Vorsatz be-

ruht, ist die Haftung in der Summe auf 10 Millionen
Euro begrenzt. Übersteigen die Entschädigungen, die
mehreren Geschädigten auf Grund desselben Ereignis-
ses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der
Schadenersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die
Summe aller Schadenersatzansprüche zur Höchst-
grenze steht. Die Haftungsbegrenzung nach den Sät-
zen 1 und 2 gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz des
Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von
Schadenersatz entsteht. Abweichend von den Sätzen 1
bis 2 kann die Höhe der Haftung gegenüber Endnut-
zern, die keine Verbraucher sind, durch einzelvertrag-
liche Vereinbarung geregelt werden.“

11. § 45 wird wie folgt gefasst:

„§ 45
Berücksichtigung der Interessen

behinderter Menschen

Die Interessen behinderter Menschen sind bei der
Planung und Erbringung von Telekommunikations-
diensten für die Öffentlichkeit besonders zu berück-
sichtigen. Insbesondere ist ein Vermittlungsdienst für
gehörlose und hörgeschädigte Menschen unter Berück-
sichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse einzurichten.
Die Bundesnetzagentur stellt den allgemeinen Bedarf
hinsichtlich Umfang und Versorgungsgrad dieses Ver-
mittlungsdienstes unter Beteiligung der betroffenen
Verbände und der Unternehmen fest. Zur Sicherstel-
lung des Vermittlungsdienstes ist die Bundesnetzagen-
tur befugt, den Unternehmen Verpflichtungen aufzuer-
legen.“

12. Nach § 45 werden die folgenden §§ 45a bis 45p ein-
gefügt:

„§ 45a
Nutzung von Grundstücken

(1) Ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten
für die Öffentlichkeit, der einen Zugang zu einem
öffentlichen Telekommunikationsnetz anbietet, darf
den Vertrag mit dem Endnutzer ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, wenn der Endnutzer auf Verlangen des
Anbieters nicht innerhalb eines Monats den Antrag des
dinglich Berechtigten auf Abschluss eines Vertrags zu
einer Nutzung des Grundstücks nach der Anlage zu
diesem Gesetz (Nutzungsvertrag) vorlegt oder der
dinglich Berechtigte den Nutzungsvertrag kündigt.

(2) Sind der Antrag fristgerecht vorgelegt und ein
früherer Nutzungsvertrag nicht gekündigt worden, darf
der Endnutzer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn der Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten für die Öffentlichkeit den Antrag des
Eigentümers auf Abschluss eines Nutzungsvertrags
diesem gegenüber nicht innerhalb eines Monats durch
Übersendung des von ihm unterschriebenen Vertrags
annimmt.

(3) Sofern der Eigentümer keinen weiteren Nut-
zungsvertrag geschlossen hat und eine Mitbenutzung
vorhandener Leitungen und Vorrichtungen des Anbie-
ters von Telekommunikationsdiensten für die Öffent-
lichkeit durch einen weiteren Anbieter nicht die ver-
tragsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des An-
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bieters gefährdet oder beeinträchtigt, hat der aus dem
Nutzungsvertrag berechtigte Anbieter einem anderen
Anbieter auf Verlangen die Mitbenutzung der auf dem
Grundstück und in den darauf befindlichen Gebäuden
verlegten Leitungen und angebrachten Vorrichtungen
des Anbieters zu gewähren. Der Anbieter darf für die
Mitbenutzung ein Entgelt erheben, das sich an den
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung orien-
tiert.

(4) Geht das Eigentum des Grundstücks auf einen
Dritten über, gilt § 566 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
entsprechend.

§ 45b
Entstörungsdienst

Der Endnutzer kann von einem Anbieter eines
öffentlich zugänglichen Telefondienstes verlangen,
dass dieser einer Störung unverzüglich, auch nachts
und an Sonn- und Feiertagen, nachgeht, wenn der An-
bieter von Telekommunikationsdiensten für die Öffent-
lichkeit über beträchtliche Marktmacht verfügt.

§ 45c
Normgerechte technische Dienstleistung

(1) Sofern der Anbieter von Telekommunikations-
diensten für die Öffentlichkeit nach Artikel 17 Abs. 4
der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. März 2002 über einen ge-
meinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommu-
nikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie, ABl.
EG Nr. L 108 S. 45) verbindlich geltende Normen und
technische Anforderungen für die Bereitstellung von
Telekommunikation für Endnutzer gegenüber dem
Endnutzer nicht einhält, ist der Endnutzer berechtigt,
den Vertrag nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe
bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zu
kündigen. Etwaige Schadensersatzansprüche bleiben
unberührt.

(2) Die Bundesnetzagentur soll auf die verbind-
lichen Normen und technischen Anforderungen in Ver-
öffentlichungen hinweisen.

§ 45d
Netzzugang

(1) Der Zugang zu öffentlichen Telekommunika-
tionsnetzen an festen Standorten ist an einer mit dem
Endnutzer zu vereinbarenden, geeigneten Stelle zu in-
stallieren.

(2) Der Endnutzer kann von dem Anbieter von
öffentlich zugänglichen Telefondiensten an einem fes-
ten Standort und von dem Anbieter des Anschlusses an
das öffentliche Telefonnetz an einem festen Standort
verlangen, dass die Nutzung seines Netzzugangs für
bestimmte Rufnummernbereiche im Sinne von § 3
Nr. 18a unentgeltlich netzseitig gesperrt wird, soweit
dies technisch möglich ist. Die Freischaltung der ge-
sperrten Rufnummernbereiche kann kostenpflichtig
sein.

(3) Der Endnutzer darf die Kündigung des Vertrags-
verhältnisses mit dem Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten für die Öffentlichkeit durch einen ande-
ren Anbieter übermitteln lassen.

§ 45e
Anspruch auf Einzelverbindungsnachweis

(1) Der Endnutzer kann von dem Anbieter von Tele-
kommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft eine nach Einzelver-
bindungen aufgeschlüsselte Rechnung (Einzelverbin-
dungsnachweis) verlangen, die zumindest die Angaben
enthält, die für eine Nachprüfung der Teilbeträge der
Rechnung erforderlich sind. Dies gilt nicht, soweit
technische Hindernisse der Erteilung von Einzelver-
bindungsnachweisen entgegenstehen oder wegen der
Art der Leistung eine Rechnung grundsätzlich nicht er-
teilt wird. Die Rechtsvorschriften zum Schutz perso-
nenbezogener Daten bleiben unberührt.

(2) Die Einzelheiten darüber, welche Angaben in der
Regel mindestens für einen Einzelverbindungsnach-
weis nach Absatz 1 Satz 1 erforderlich und in welcher
Form diese Angaben jeweils mindestens zu erteilen
sind, kann die Bundesnetzagentur durch Verfügung im
Amtsblatt festlegen. Der Endnutzer kann einen auf
diese Festlegungen beschränkten Einzelverbindungs-
nachweis verlangen, für den kein Entgelt erhoben wer-
den darf.

§ 45f
Vorausbezahlte Leistung

Der Endnutzer muss die Möglichkeit haben, auf Vo-
rauszahlungsbasis Zugang zum öffentlichen Telefon-
netz zu erhalten oder öffentlich zugängliche Telefon-
dienste in Anspruch nehmen zu können. Die Einzelhei-
ten kann die Bundesnetzagentur durch Verfügung im
Amtsblatt festlegen. Für den Fall, dass eine entspre-
chende Leistung nicht angeboten wird, schreibt die
Bundesnetzagentur die Leistung aus. Für das Verfahren
gilt § 81 Abs. 4 und 5 entsprechend.

§ 45g
Verbindungspreisberechnung

(1) Bei der Abrechnung ist der Anbieter von Tele-
kommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit ver-
pflichtet,

1. die Dauer und den Zeitpunkt zeitabhängig tarifier-
ter Verbindungen von Telekommunikationsdiensten
für die Öffentlichkeit unter regelmäßiger Abglei-
chung mit einem amtlichen Zeitnormal zu ermit-
teln,

2. die für die Tarifierung relevanten Entfernungszonen
zu ermitteln,

3. die übertragene Datenmenge bei volumenabhängig
tarifierten Verbindungen von Telekommunikations-
diensten für die Öffentlichkeit nach einem nach
Absatz 3 vorgegebenen Verfahren zu ermitteln und

4. die Systeme, Verfahren und technischen Einrich-
tungen, mit denen auf der Grundlage der ermittelten
Verbindungsdaten die Entgeltforderungen berech-
net werden, einer regelmäßigen Kontrolle auf Ab-
rechnungsgenauigkeit und Übereinstimmung mit
den vertraglich vereinbarten Entgelten zu unterzie-
hen.
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(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2
sowie Abrechnungsgenauigkeit und Entgeltrichtigkeit
der Datenverarbeitungseinrichtungen nach Absatz 1
Nr. 4 sind durch ein Qualitätssicherungssystem sicher-
zustellen oder einmal jährlich durch öffentlich bestellte
und vereidigte Sachverständige oder vergleichbare
Stellen überprüfen zu lassen. Zum Nachweis der Ein-
haltung dieser Bestimmung ist der Bundesnetzagentur
die Prüfbescheinigung einer akkreditierten Zertifizie-
rungsstelle für Qualitätssicherungssysteme oder das
Prüfergebnis eines öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen vorzulegen.

(3) Die Bundesnetzagentur legt im Benehmen mit
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik Anforderungen an die Systeme und Verfahren
zur Ermittlung des Entgelts volumenabhängig tarifier-
ter Verbindungen nach Absatz 1 Nr. 2, 3 und 4 nach
Anhörung der betroffenen Unternehmen, Fachkreise
und Verbraucherverbände durch Verfügung im Amts-
blatt fest.

§ 45h
Rechnungsinhalt, Teilzahlungen

(1) Soweit ein Anbieter von Telekommunikations-
diensten für die Öffentlichkeit dem Endnutzer eine
Rechnung erstellt, die auch Entgelte für Telekommuni-
kationsdienste, Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 3 des
Telekommunikationsgesetzes und telekommunika-
tionsgestützte Dienste anderer Anbieter ausweist, die
über den Netzzugang des Endnutzers in Anspruch ge-
nommen werden, muss die Rechnung dieses Anbieters
die Namen, ladungsfähigen Anschriften und kosten-
freien Kundendiensttelefonnummern der einzelnen
Anbieter von Netzdienstleistungen und zumindest die
Gesamthöhe der auf sie entfallenden Entgelte erkennen
lassen. § 45e bleibt unberührt. Zahlt der Endnutzer den
Gesamtbetrag der Rechnung an den rechnungsstellen-
den Anbieter, so befreit ihn diese Zahlung von der Zah-
lungsverpflichtung auch gegenüber den anderen auf
der Rechnung aufgeführten Anbietern.

(2) Hat der Endnutzer vor oder bei der Zahlung
nichts Anderes bestimmt, so sind Teilzahlungen des
Endnutzers an den rechnungsstellenden Anbieter auf
die in der Rechnung ausgewiesenen Forderungen nach
ihrem Anteil an der Gesamtforderung der Rechnung zu
verrechnen.

(3) Das rechnungsstellende Unternehmen muss den
Rechnungsempfänger in der Rechnung darauf hinwei-
sen, dass dieser berechtigt ist, begründete Einwendun-
gen gegen einzelne in der Rechnung gestellte Forde-
rungen zu erheben.

§ 45i
Beanstandungen

(1) Beanstandet ein Endnutzer innerhalb der mit
dem Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die
Öffentlichkeit vereinbarten Frist, die acht Wochen
nach Zugang der Rechnung nicht unterschreiten darf,
und in der mit ihm vereinbarten Form die ihm erteilte
Abrechnung, so sind in der Regel innerhalb eines Mo-
nats das in Rechnung gestellte Verbindungsaufkom-
men durch den Anbieter unter Wahrung der daten-

schutzrechtlichen Belange etwaiger Mitbenutzer des
Anschlusses in der Form eines Entgeltnachweises nach
den einzelnen Verbindungsdaten aufzuschlüsseln und
eine technische Prüfung durchzuführen, es sei denn,
die Beanstandung ist nachweislich nicht auf einen
technischen Mangel zurückzuführen. Der Endnutzer
kann verlangen, dass ihm der Entgeltnachweis und die
Ergebnisse der technischen Prüfung vorgelegt werden.
Erfolgt eine nach Satz 2 verlangte Vorlage nicht binnen
zwei Monaten nach einer Beanstandung, so wird die
mit der Abrechnung geltend gemachte Forderung rück-
wirkend erst im Zeitpunkt der Vorlage fällig. Die Bun-
desnetzagentur veröffentlicht, welche Verfahren zur
Durchführung der technischen Prüfung geeignet sind.

(2) Soweit aus technischen Gründen keine Verkehrs-
daten gespeichert oder gespeicherte Verkehrsdaten
nach Verstreichen der mit dem Anbieter vereinbarten
Frist oder auf Grund rechtlicher Verpflichtung gelöscht
worden sind, trifft den Anbieter weder eine Nachweis-
pflicht für die erbrachten Verbindungsleistungen noch
die Auskunftspflicht nach Absatz 1 für Einzelverbin-
dungen. Satz 1 gilt entsprechend, soweit der Endnutzer
nach einem deutlich erkennbaren Hinweis auf die Fol-
gen nach Satz 1 verlangt hat, dass Verkehrsdaten ge-
löscht oder nicht gespeichert werden.

(3) Dem Anbieter von Telekommunikationsdiensten
für die Öffentlichkeit obliegt der Nachweis, dass er den
Telekommunikationsdienst oder den Zugang zum Tele-
kommunikationsnetz bis zu dem Übergabepunkt, an
dem dem Endnutzer der Netzzugang bereitgestellt
wird, technisch fehlerfrei erbracht hat. Ergibt die tech-
nische Prüfung nach Absatz 1 Mängel, die sich auf die
Berechnung des beanstandeten Entgelts zu Lasten des
Endnutzers ausgewirkt haben können, oder wird die
technische Prüfung später als zwei Monate nach der
Beanstandung durch den Endnutzer abgeschlossen,
wird widerleglich vermutet, dass das in Rechnung ge-
stellte Verbindungsaufkommen des jeweiligen Anbie-
ters von Telekommunikationsdiensten für die Öffent-
lichkeit unrichtig ermittelt ist.

(4) Soweit der Endnutzer nachweist, dass ihm die
Inanspruchnahme von Leistungen des Anbieters nicht
zugerechnet werden kann, hat der Anbieter keinen An-
spruch auf Entgelt gegen den Endnutzer. Der Anspruch
entfällt auch, soweit Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass Dritte durch unbefugte Veränderungen an
öffentlichen Telekommunikationsnetzen das in Rech-
nung gestellte Verbindungsentgelt beeinflusst haben.

§ 45j
Entgeltpflicht bei unrichtiger Ermittlung

des Verbindungsaufkommens

(1) Kann im Fall des § 45i Abs. 3 Satz 2 das tat-
sächliche Verbindungsaufkommen nicht festgestellt
werden, hat der Anbieter von Telekommunikations-
diensten für die Öffentlichkeit gegen den Endnutzer
Anspruch auf den Betrag, den der Endnutzer in den vo-
rangegangenen sechs Abrechnungszeiträumen durch-
schnittlich als Entgelt für einen entsprechenden Zeit-
raum zu entrichten hatte. Dies gilt nicht, wenn der End-
nutzer nachweist, dass er in dem Abrechnungszeitraum
den Netzzugang nicht oder in geringerem Umfang als
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nach der Durchschnittsberechnung genutzt hat. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn nach den Um-
ständen erhebliche Zweifel bleiben, ob dem Endnutzer
die Inanspruchnahme von Leistungen des Anbieters
zugerechnet werden kann.

(2) Soweit in der Geschäftsbeziehung zwischen An-
bieter und Endnutzer weniger als sechs Abrechnungs-
zeiträume unbeanstandet geblieben sind, wird die
Durchschnittsberechnung nach Absatz 1 auf die ver-
bleibenden Abrechnungszeiträume gestützt. Bestan-
den in den entsprechenden Abrechnungszeiträumen
der Vorjahre bei vergleichbaren Umständen niedrigere
Entgeltforderungen, treten diese Beträge an die Stelle
der berechneten Durchschnittsbeträge.

(3) Fordert der Anbieter ein Entgelt auf der Grund-
lage einer Durchschnittsberechnung, so gilt das von
dem Endnutzer auf die beanstandete Forderung zuviel
gezahlte Entgelt spätestens zwei Monate nach der Be-
anstandung als fällig.

§ 45k
Sperre

(1) Der Anbieter öffentlich zugänglicher Telefon-
dienste darf an festen Standorten zu erbringende Leis-
tungen an einen Endnutzer unbeschadet anderer ge-
setzlicher Vorschriften nur nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 bis 5 und nach § 45o Satz 3 ganz oder teilweise
verweigern (Sperre). § 108 Abs.1 bleibt unberührt.

(2) Wegen Zahlungsverzugs darf der Anbieter eine
Sperre durchführen, wenn der Endnutzer nach Abzug
etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen
von mindestens 75 Euro in Verzug ist und der Anbieter
die Sperre mindestens zwei Wochen zuvor schriftlich
angedroht und dabei auf die Möglichkeit des End-
nutzers, Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen,
hingewiesen hat. Bei der Berechnung der Höhe des Be-
trags nach Satz 1 bleiben diejenigen nicht titulierten
Forderungen außer Betracht, die der Endnutzer form-
und fristgerecht und schlüssig begründet beanstandet
hat. Ist die Schlüssigkeit einer Beanstandung streitig,
darf eine Sperre nur durchgeführt werden, wenn der
Anbieter den Endnutzer zuvor zur vorläufigen Zahlung
eines Durchschnittsbetrags nach § 45j aufgefordert und
der Endnutzer diesen nicht binnen zwei Wochen ge-
zahlt hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer
Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen An-
bieter und Endnutzer noch nicht fällig sind.

(3) Der Anbieter darf seine Leistung einstellen, so-
bald die Kündigung des Vertragsverhältnisses wirksam
wird.

(4) Der Anbieter darf eine Sperre durchführen, wenn
wegen einer im Vergleich zu den vorangegangenen
sechs Abrechnungszeiträumen besonderen Steigerung
des Verbindungsaufkommens auch die Höhe der Ent-
geltforderung des Anbieters in besonderem Maße an-
steigt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
der Endnutzer diese Entgeltforderung beanstanden
wird.

(5) Die Sperre ist, soweit technisch möglich und
dem Anlass nach sinnvoll, auf bestimmte Leistungen

zu beschränken. Sie darf nur aufrechterhalten werden,
solange der Grund für die Sperre fortbesteht. Eine auch
ankommende Telekommunikationsverbindung erfas-
sende Vollsperrung des Netzzugangs darf frühestens
eine Woche nach Sperrung abgehender Telekommuni-
kationsverbindungen erfolgen.

§ 45m
Aufnahme in öffentliche Teilnehmerverzeichnisse

(1) Der Teilnehmer kann von seinem Anbieter eines
öffentlichen Telefondienstes jederzeit verlangen, mit
seiner Rufnummer, seinem Namen, seinem Vornamen
und seiner Anschrift in ein allgemein zugängliches,
nicht notwendig anbietereigenes Teilnehmerverzeich-
nis unentgeltlich eingetragen zu werden oder seinen
Eintrag wieder löschen zu lassen. Einen unrichtigen
Eintrag hat der Anbieter zu berichtigen. Der Teilneh-
mer kann weiterhin jederzeit verlangen, dass Mitbenut-
zer seines Zugangs mit Namen und Vornamen einge-
tragen werden, soweit Rechtsvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten nicht entgegenstehen; für
diesen Eintrag darf ein Entgelt erhoben werden.

(2) Die Ansprüche nach Absatz 1 stehen auch Wie-
derverkäufern von Sprachkommunikationsdienstleis-
tungen für deren Endnutzer zu.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die
Aufnahme in Verzeichnisse für Auskunftsdienste.

§ 45n
Veröffentlichungspflichten

(1) Jeder Anbieter von Telekommunikationsdiensten
für die Öffentlichkeit ist verpflichtet,

1. seinen Namen und seine ladungsfähige Anschrift,
bei juristischen Personen auch seine Rechtsform,
seinen Sitz und das zuständige Registergericht,

2. die einzelnen von ihm angebotenen Dienste und
Dienstemerkmale für den öffentlichen Telefon-
dienst sowie Wartungsdienste einschließlich der
Angabe, ob die Entgelte für Dienste gegenüber den
Endnutzern einzeln oder wie sie im Einzelnen zu-
sammen mit anderen Diensten berechnet werden,

3. Einzelheiten über die Preise der angebotenen
Dienste, Dienstemerkmale und Wartungsdienste
einschließlich etwaiger besonderer Preise für be-
stimmte Endnutzergruppen,

4. Einzelheiten über seine Entschädigungs- und Er-
stattungsregelungen und deren Handhabung,

5. seine allgemeinen Geschäftsbedingungen und die
von ihm angebotenen Mindestvertragslaufzeiten,

6. allgemeine und anbieterbezogene Informationen
über Verfahren zur Streitbeilegung und

7. Informationen über grundlegende Rechte der End-
nutzer von Telekommunikationsdiensten, insbeson-
dere

a) zu Einzelverbindungsnachweisen,

b) zu beschränkten und für den Endnutzer kosten-
losen Sperren abgehender Verbindungen,
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c) zur Nutzung öffentlicher Telefonnetze gegen
Vorauszahlung,

d) zur Verteilung der Kosten für einen Netz-
anschluss auf einen längeren Zeitraum,

e) zu den Folgen von Zahlungsverzug für mögliche
Sperren und

f) zu den Dienstemerkmalen Tonwahl- und Mehr-
frequenzwahlverfahren und Anzeige der Ruf-
nummer des Anrufers

zu veröffentlichen. Erfolgt diese Veröffentlichung
nicht auch im Amtsblatt der Bundesnetzagentur, hat
der Anbieter der Bundesnetzagentur den Ort der Ver-
öffentlichung mitzuteilen. Die Bundesnetzagentur
kann Anbieter von der Verpflichtung nach Satz 1 inso-
weit befreien, als sie die Informationen selbst ver-
öffentlicht.

(2) Die Bundesnetzagentur kann Anbieter verpflich-
ten, Informationen über technische Merkmale ihrer
Dienste auf Kosten der Anbieter zu veröffentlichen. Die
Bundesnetzagentur kann im Fall von Satz 1 vorgeben,
welche Maßstäbe und Verfahren für die Ermittlung der
zu veröffentlichenden Daten anzuwenden sind.

(3) Die Bundesnetzagentur kann in ihrem Amtsblatt
oder auf ihrer Internetseite jegliche Information veröf-
fentlichen, die für Endnutzer Bedeutung haben kann.
Sonstige Rechtsvorschriften, namentlich zum Schutz
personenbezogener Daten und zum Presserecht, blei-
ben unberührt.

§ 45o
Rufnummernmissbrauch

Wer Rufnummern in seinem Telekommunikations-
netz einrichtet, hat den Zuteilungsnehmer schriftlich
darauf hinzuweisen, dass die Übersendung und Über-
mittlung von Informationen, Sachen oder sonstige
Leistungen unter bestimmten Umständen gesetzlich
verboten ist. Hat er gesicherte Kenntnis davon, dass
eine in seinem Telekommunikationsnetz eingerichtete
Rufnummer unter Verstoß gegen Satz 1 genutzt wird,
ist er verpflichtet, unverzüglich Maßnahmen zu er-
greifen, die geeignet sind, eine Wiederholung zu
verhindern. Bei wiederholten oder schwerwiegenden
Verstößen gegen gesetzliche Verbote ist der Anbieter
nach erfolgloser Abmahnung unter kurzer Fristsetzung
verpflichtet, die Rufnummer zu sperren.

§ 45p
Auskunftsanspruch über zusätzliche Leistungen

Der verantwortliche Anbieter einer neben der Ver-
bindung erbrachten Leistung muss auf Verlangen des
Endnutzers diesen über den Grund und Gegenstand des
Entgeltanspruches, der nicht ausschließlich Gegenleis-
tung einer Verbindungsleistung ist, insbesondere über
die Art der erbrachten Leistung, unterrichten.“

13. Nach § 47 werden die folgenden §§ 47a und 47b ein-
gefügt:

„§ 47a
Schlichtung

(1) Der Endnutzer kann im Streit mit einem Anbieter
von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlich-
keit darüber, ob der Anbieter eine in den §§ 43a, 45 bis

46 Abs. 2 und § 84 vorgesehene Verpflichtung ihm ge-
genüber erfüllt hat, bei der Bundesnetzagentur durch
einen Antrag ein Schlichtungsverfahren einleiten.

(2) Zur Durchführung der Schlichtung hört die Bun-
desnetzagentur den Endnutzer und den Anbieter an.
Sie soll auf eine gütliche Einigung zwischen dem End-
nutzer und dem Anbieter hinwirken.

(3) Das Schlichtungsverfahren endet, wenn der
Schlichtungsantrag zurückgenommen wird, wenn der
Endnutzer und der Anbieter sich geeinigt und dies der
Bundesnetzagentur mitgeteilt haben, wenn sie überein-
stimmend erklären, dass sich der Streit erledigt hat,
oder wenn die Bundesnetzagentur dem Endnutzer und
dem Anbieter schriftlich mitteilt, dass eine Einigung
im Schlichtungsverfahren nicht erreicht werden
konnte.

(4) Die Bundesnetzagentur regelt die weiteren Ein-
zelheiten über das Schlichtungsverfahren in einer
Schlichtungsordnung, die sie veröffentlicht.

§ 47b
Abweichende Vereinbarungen

Von den Vorschriften dieses Teils darf, soweit nicht
ein Anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des End-
nutzers abgewichen werden.“

14. In § 55 Abs. 1 werden die Sätze 4 und 5 durch fol-
gende Sätze ersetzt:

„Eine Frequenzzuteilung ist nicht erforderlich, sofern
für Behörden zur Ausübung gesetzlicher Befugnisse
die Nutzung von bereits Anderen zugeteilter Frequen-
zen erforderlich ist und die Nutzung unter Einhaltung
der von der Bundesnetzagentur im Benehmen mit den
Bedarfsträgern und nach Anhörung der betroffenen
Unternehmen festgelegten Frequenznutzungsbedin-
gungen erfolgt. In die Frequenznutzungsbedingungen
sind auch Vorgaben zur Verringerung der durch die
Nutzung bedingten Störungen aufzunehmen.“

15. § 66 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die Maßstäbe und Leitlinien für die Struk-
turierung, Ausgestaltung und Verwaltung der Num-
mernräume sowie für den Erwerb, Umfang und Verlust
von Nutzungsrechten an Nummern festzulegen. Dies
schließt auch die Umsetzung darauf bezogener interna-
tionaler Empfehlungen und Verpflichtungen in natio-
nales Recht ein.“

16. § 67 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach Satz 1 die folgenden
neuen Sätze 2 und 3 eingefügt:

„Die Bundesnetzagentur kann die Betreiber von
öffentlichen Telekommunikationsnetzen und die
Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die
Öffentlichkeit verpflichten, Auskünfte zu personen-
bezogenen Daten wie Name und ladungsfähige An-
schrift von Nummerninhabern und Nummern-
nutzern zu erteilen, die für den Vollzug dieses Ge-
setzes, auf Grund dieses Gesetzes ergangener Ver-
ordnungen sowie der erteilten Bedingungen
erforderlich sind, soweit die Daten den Unterneh-
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men bekannt sind; die Bundesnetzagentur kann ins-
besondere Auskünfte zu personenbezogenen Daten
verlangen, die erforderlich sind für die einzelfall-
bezogene Überprüfung von Verpflichtungen, wenn
der Bundesnetzagentur eine Beschwerde vorliegt
oder sie aus anderen Gründen eine Verletzung von
Pflichten annimmt oder sie von sich aus Ermittlun-
gen durchführt. Andere Regelungen bleiben von
der Auskunftspflicht nach Satz 2 unberührt.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Soweit für Premium-Dienste, Massenver-
kehrsdienste, Geteilte-Kosten-Dienste oder Neu-
artige Dienste die Tarifhoheit bei dem Anbieter
liegt, der den Teilnehmeranschluss bereitstellt, und
deshalb unterschiedliche Entgelte für Anrufe aus
den Festnetzen gelten würden, legt die Bundesnetz-
agentur nach Anhörung der betroffenen Unterneh-
men, Fachkreise und Verbraucherverbände zum
Zwecke der Preisangabe und Preisansage nach den
§§ 66a und 66b jeweils bezogen auf bestimmte
Nummernbereiche oder Nummernteilbereiche den
Preis für Anrufe aus den Festnetzen fest. Im Übri-
gen hat sie sicherzustellen, dass ausreichend frei
tarifierbare Nummernbereiche oder Nummernteil-
bereiche verbleiben. Die festzulegenden Preise ha-
ben sich an den im Markt angebotenen Preisen für
Anrufe aus den Festnetzen zu orientieren und sind
in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Die fest-
zulegenden Preise sind von der Bundesnetzagentur
zu veröffentlichen. Die Bestimmungen der §§ 16
bis 26 bleiben unberührt.“

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die
Absätze 3 und 4.

17. § 93 wird wie folgt geändert:

Dem Satz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ voran-
gestellt und nach Satz 3 wird folgender Absatz 2 an-
gefügt:

„(2) Unbeschadet des Absatzes 1 hat der Dienste-
anbieter in den Fällen, in denen ein besonderes Risiko
der Verletzung der Netzsicherheit besteht, die Teilneh-
mer über dieses Risiko und, wenn das Risiko außerhalb
des Anwendungsbereichs der vom Diensteanbieter zu
treffenden Maßnahme liegt, über mögliche Abhilfen,
einschließlich der für sie voraussichtlich entstehenden
Kosten, zu unterrichten.“

18. § 96 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „genann-
ten“ die Wörter „oder für die durch andere gesetz-
liche Vorschriften begründeten“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden die Wörter „dem in Satz 1
genannten Zweck“ durch die Wörter „den in
Satz 1 genannten Zwecken“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort „Angerufenen“ durch
das Wort „Anrufenden“ ersetzt.

19. Dem § 98 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Verarbeitung von Standortdaten nach den
Absätzen 1 und 2 muss auf das für die Bereitstellung
des Dienstes mit Zusatznutzen erforderliche Maß so-
wie auf Personen beschränkt werden, die im Auftrag
des Betreibers des öffentlichen Telekommunikations-
netzes oder öffentlich zugänglichen Telekommunika-
tionsdienstes oder des Dritten, der den Dienst mit Zu-
satznutzen anbietet, handeln.“

20. § 108 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Wer öffentlich zugängliche Telefondienste er-
bringt, den Zugang zu solchen Diensten ermöglicht
oder Telekommunikationsnetze betreibt, die für
öffentlich zugängliche Telefondienste genutzt wer-
den, hat sicherzustellen oder im notwendigen Um-
fang daran mitzuwirken, dass Notrufe einschließ-
lich

1. der Rufnummer des Anschlusses, von dem die
Notrufverbindung ausgeht, oder in Fällen, in
denen die Rufnummer nicht verfügbar ist, der
Daten, die nach Maßgabe der Rechtsverordnung
nach Absatz 2 zur Verfolgung von Missbrauch
des Notrufs erforderlich sind, und

2. der Daten, die zur Ermittlung des Standortes er-
forderlich sind, von dem die Notrufverbindung
ausgeht,

unverzüglich an die örtlich zuständige Notruf-
abfragestelle übermittelt werden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter „von den
Netzbetreibern“ gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „der Netzbetrei-
ber“ gestrichen.

21. § 110 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 Nr. 1 wird folgende Nummer 1a
eingefügt:

„1a. in Fällen, in denen die Überwachbarkeit
nur durch das Zusammenwirken von zwei
oder mehreren Telekommunikations-
anlagen sichergestellt werden kann, die
dazu erforderlichen automatischen Steue-
rungsmöglichkeiten zur Erfassung und
Ausleitung der zu überwachenden Tele-
kommunikation in seiner Telekommuni-
kationsanlage bereitzustellen sowie eine
derartige Steuerung zu ermöglichen,“.

bb) In Satz 4 wird nach der Angabe „Satz 1 Nr. 1“
die Angabe „und 1a“ und nach dem Wort „ge-
stalten“ folgender Halbsatz eingefügt: „, die
entsprechende Festlegungen im Benehmen mit
den berechtigten Stellen trifft“.

b) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Technische Richtlinie ist von der Bundesnetz-
agentur auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen;
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die Veröffentlichung hat die Bundesnetzagentur in
ihrem Amtsblatt bekannt zu machen“.

c) In Absatz 9 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 39 des
Außenwirtschaftsgesetzes“ durch die Angabe
„§ 23a des Zollfahndungsdienstgesetzes“ ersetzt.

22. In § 112 Abs. 2 Nr. 5 wird das Wort „Seenotrufnum-
mer“ durch das Wort „Rufnummer“ ersetzt.

23. In § 113 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 17a Abs. 1
Nr. 2 des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen
und Sachverständigen“ durch die Angabe „nach § 23
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes“
ersetzt.

24. In § 116 werden die Wörter „ist Regulierungsbehörde
im Sinne dieses Gesetzes und“ gestrichen.

25. Dem § 121 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Die Monopolkommission kann Einsicht nehmen in
die bei der Bundesnetzagentur geführten Akten ein-
schließlich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse,
soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist. Für den vertraulichen Umgang
mit den Akten gilt § 46 Abs. 3 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.“

26. In § 123 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 10, 11, 61
Abs. 3 und § 62 Abs. 2 Nr. 3“ durch die Angabe
„§§ 9a, 10, 11, 61 Abs. 3 und § 62 Abs. 2 Nr. 3“ er-
setzt.

27. In § 132 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§§ 18, 19, 20,
21, 24, 30, 39, 40 oder 41 Abs. 1“ durch die Angabe
„§§ 18, 19, 20, 21, 24, 30, 39, 40, 41 Abs. 1 oder § 42
Abs. 4 Satz 3“ ersetzt.

28. § 145 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 45 Abs. 3 Nr. 6“
durch die Angabe „§ 47a“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 11 Abs. 2 Satz 2
und 3“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 1“ ersetzt.

29. In § 146 Satz 3 wird die Angabe „§ 11 Abs. 2 Satz 2
und 3“ durch die Angabe „§ 34 Abs. 1“ ersetzt.

30. § 149 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 Buchstabe b wird die Angabe „§ 67
Abs. 1 Satz 4“ durch die Angabe „§ 67 Abs. 1
Satz 1, 2, 6 oder 7“ ersetzt.

b) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 22 Abs. 5 Satz 1“
durch die Angabe „§ 22 Abs. 3 Satz 1“ ersetzt.

c) In Nummer 22 wird nach der Angabe „Satz 1
Nr. 1“ die Angabe „oder 1a“ eingefügt.

31. § 150 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt:

„(9a) Wer Teilnehmern technisch neue öffentlich
zugängliche Telefondienste anbietet oder den
Zugang zu solchen Diensten ermöglicht, muss die
Verpflichtungen nach § 108 Abs. 1 erst ab dem
1. Januar 2009 erfüllen.“

b) Die Absätze 10 und 11 werden aufgehoben.

c) Nach Absatz 12 wird folgender Absatz 12a ein-
gefügt:

„(12a) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverord-
nung nach § 110 Abs. 9 bemisst sich die Entschädi-
gung für die in § 110 Abs. 9 bezeichneten Leistun-
gen nach § 23 des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes.“

32. In § 152 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „bis zum Er-
lass einer Rechtsverordnung nach § 66 Abs. 4 dieses
Gesetzes“ durch die Wörter „bis zum Inkrafttreten der
in Artikel 3 Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung telekom-
munikationsrechtlicher Vorschriften vom … (BGBl. I
S. …) genannten Regelungen der §§ 66a bis 66l“ er-
setzt.

33. In den Überschriften zu den §§ 25, 43, 67, 138, 139,
147 und zu Teil 8 sowie in den §§ 4, 5 Satz 1 und 2, § 6
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3, 4 und 5, § 9
Abs. 2, § 10 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3, § 11
Abs. 1 Satz 1 und 4 und Abs. 2, § 12 Abs. 1 Satz 1, 2
und 3 und Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 und 2, Nr. 2 Satz 1, Nr. 3
Satz 1, 2 und 4 und Nr. 4 Satz 1 und 2, § 13 Abs. 1
Satz 1 und 3 und Abs. 2 Satz 1, § 14 Abs. 1 und 2, den
§§ 15, 18 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 1 und 2,
§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 1 und 2, § 21 Abs. 1 Satz 1
und 2, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1,
§ 22 Abs. 3 Satz 1 und 2, § 23 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2
Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 Satz 1, 2
und 3, Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1, § 24 Abs. 1
Satz 1, 2 und 4 und Abs. 2 Satz 1 und 2, § 25 Abs. 1
Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4, Abs. 5
Satz 2, Abs. 6 Satz 1, 2 und 3 und Abs. 8 Satz 1 und 2,
den §§ 26, 27 Abs. 2 Satz 1 und 2 und Abs. 3 Satz 1
und 2, § 28 Abs. 2 Satz 2, § 29 Abs. 1 Satz 1 und 2,
Abs. 2 Satz 1 und 3, Abs. 3 Satz 1, 2, 3 und 4, Abs. 5
und 6, § 30 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 31 Abs. 1 Satz 2,
Abs. 3 Satz 2, Abs. 4, 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1, 2, 3
und 4, den §§ 32, 33 Abs. 4 und 5 Satz 2, § 34
Abs. 1, 2 Satz 1 und Abs. 6, § 35 Abs. 1 Satz 1 und 2,
Abs. 2, 3 Satz 3, Abs. 4, 5 Satz 3 und Abs. 6, § 36
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, § 37 Abs. 1 und 3 Satz 2,
§ 38 Abs. 1 Satz 1, 2 und 3, Abs. 2 Satz 1 und 2,
Abs. 3 und 4 Satz 1, 2, 3 und 4, § 39 Abs. 1 Satz 1
und 2, Abs. 3 Satz 2, 3 und 4 und Abs. 4 Satz 2, § 40
Abs. 1 Satz 1, § 41 Abs. 1 und 2 Satz 2, § 43 Abs. 1,
§ 44 Abs. 1 Satz 1, § 49 Abs. 3 Satz 1, 2 und 3 und
Abs. 4 Satz 1 und 2, § 50 Abs. 3 Nr. 4, Abs. 4 Satz 1
und 2 und Abs. 5 Satz 1 und 3, § 51 Abs. 1 Satz 3,
Abs. 2 Satz 1, 3 und 4, § 52 Abs. 2, § 54 Abs. 1, § 55
Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 3, Abs. 6
Satz 1 und 2, Abs. 7 Satz 1, und Abs. 9 Satz 1 und 3,
§ 56 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2, § 57 Abs. 1
Satz 2, 3, 4 und 6 und Abs. 4 Satz 2, § 60 Abs. 3 Satz 1
und 2, § 61 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 4 Satz 2, Abs. 5
Satz 1 und 2 und Abs. 6 Satz 1 und 3, § 62 Abs. 1
Satz 1, § 63 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 Satz 1
und Abs. 6 Satz 2, § 64 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2
Satz 1, § 66 Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3
Satz 1 und Abs. 4 Satz 3, § 67 Abs. 1 Satz 1, 2, 4 und 5
und Abs. 3, § 69 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, 3 und 4 und
Abs. 3 Satz 1 und 2, § 78 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4
Satz 1, 2 und 3, § 81 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1,
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Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5, § 82
Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Satz 1
und 2, § 83 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3
und 4, § 84 Abs. 3 Satz 1, § 87 Abs. 1 Satz 1 und 2 und
Abs. 3, § 90 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, § 99 Abs. 2 Satz 2
und 4, § 100 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 3, § 101
Abs. 5, § 108 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 und Abs. 3 Satz 1
und 3, § 109 Abs. 3 Satz 2, 3, 4 und 6, § 110 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2, 3 und 4, Satz 2, 3 und 4, Abs. 2 Nr. 2
Buchstabe b, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1, 2, 3 und 4,
Abs. 5 Satz 3 und 4, Abs. 7 Satz 1 und 2 und Abs. 8
Satz 1 und 4, § 112 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1, Abs. 2, 3
Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 und Abs. 4 Satz 1 und 4, § 115
Abs. 1 Satz 1, 2 und 3, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3
und 4 Satz 2, § 117 Satz 2, § 120 Nr. 2, 3, 4 Satz 1
und 2 und Nr. 5, § 121 Abs. 1 Satz 1, § 122 Abs. 1, 2
Satz 1 und Abs. 3, § 123 Abs. 1 Satz 1, 2 und 3 und
Abs. 2 Satz 1, den §§ 124, 125 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2, § 126 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3
und 4 Satz 1 und 2, § 127 Abs. 1 Satz 1 und 2,
Abs. 2, 3 Satz 1, Abs. 5 und 9, § 128 Abs. 1, 3 Satz 1
und Abs. 6 Satz 1, § 129 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, den
§§ 130, 131 Abs. 1 Satz 1, 3 und 4 und Abs. 3, § 132
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1, § 133 Abs. 2 Satz 1
und 2, § 134 Abs. 2 Nr. 3, § 137 Abs. 1, § 138 Abs. 1
Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Satz 1,
§ 139 Satz 2, § 140 Satz 1 und 2, § 141 Abs. 2, § 142
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 6, § 143 Abs. 1 Satz 1
und 2 und Abs. 4 Satz 3, § 144 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2
und 3 Satz 3, § 146 Satz 3, § 147 Satz 1, § 149 Abs. 1
Nr. 31 und Abs. 3 und § 150 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 und
12 Satz 3 wird jeweils das Wort „Regulierungs-
behörde“ durch das Wort „Bundesnetzagentur“ ersetzt.

Artikel 3

Weitere Änderung
des Telekommunikationsgesetzes

[900-15]

Das Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004
(BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert durch Artikel 2 dieses
Gesetzes, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 45l wird wie folgt gefasst:

„§ 45l Dauerschuldverhältnisse bei Kurzwahldiens-
ten“.

b) Nach der Angabe zu § 66 werden folgende Angaben
eingefügt:

„§ 66a Preisangabe

§ 66b Preisansage

§ 66c Preisanzeige

§ 66d Preishöchstgrenzen

§ 66e Verbindungstrennung

§ 66f Anwählprogramme (Dialer)

§ 66g Wegfall des Entgeltanspruchs

§ 66h Auskunftsanspruch, Datenbank für (0)900er
Rufnummern

§ 66i R-Gespräche

§ 66j Rufnummernübermittlung

§ 66k Internationaler entgeltfreier Telefondienst

§ 66l Umgehungsverbot“.

2. Nach § 45k wird folgender § 45l eingefügt:
„§ 45l

Dauerschuldverhältnisse bei Kurzwahldiensten
(1) Der Endnutzer kann von dem Anbieter einer

Dienstleistung, die zusätzlich zu einem Telekommunika-
tionsdienst für die Öffentlichkeit erbracht wird, einen
kostenlosen Hinweis verlangen, sobald dessen Entgelt-
ansprüche aus Dauerschuldverhältnissen für Kurzwahl-
dienste im jeweiligen Kalendermonat eine Summe von
20 Euro überschreiten. Der Anbieter ist nur zur unver-
züglichen Absendung des Hinweises verpflichtet. Für
Kalendermonate, vor deren Beginn der Endnutzer einen
Hinweis nach Satz 1 verlangt hat und in denen der Hin-
weis unterblieben ist, kann der Anbieter nach Satz 1 den
20 Euro überschreitenden Betrag nicht verlangen.

(2) Der Endnutzer kann ein Dauerschuldverhältnis für
Kurzwahldienste jederzeit und ohne Einhaltung einer
Frist gegenüber dem Anbieter kündigen. Soweit ein Ver-
tragsteil seine Leistung im Zeitpunkt der Kündigung be-
reits erbracht hat, behält er den Anspruch auf die Gegen-
leistung. Ein Rückgewähranspruch auf bereits erbrachte
Teilleistungen entsteht nicht.

(3) Vor dem Abschluss von Dauerschuldverhältnissen
für Kurzwahldienste, bei denen für die Entgeltansprüche
des Anbieters jeweils der Eingang elektronischer Nach-
richten beim Endnutzer maßgeblich ist, hat der Anbieter
dem Endnutzer eine deutliche Information über die we-
sentlichen Vertragsbestandteile anzubieten. Zu den we-
sentlichen Vertragsbestandteilen gehören insbesondere
der zu zahlende Preis einschließlich Steuern und Abga-
ben je eingehender Kurzwahlsendung, der Abrechnungs-
zeitraum, die Höchstzahl der eingehenden Kurzwahlsen-
dungen im Abrechnungszeitraum, sofern diese Angaben
nach Art der Leistung möglich sind, das jederzeitige
Kündigungsrecht sowie die notwendigen praktischen
Schritte für eine Kündigung. Ein Dauerschuldverhältnis
für Kurzwahldienste entsteht nicht, wenn der Endnutzer
den Erhalt der Informationen nach Satz 1 nicht bestätigt;
dennoch geleistete Zahlungen des Endnutzers an den
Anbieter sind zurückzuzahlen.“

3. Nach § 66 werden die folgenden §§ 66a bis 66l eingefügt:
„§ 66a

Preisangabe
Wer gegenüber Endnutzern Premium-Dienste, Aus-

kunftsdienste, Massenverkehrsdienste, Geteilte-Kosten-
Dienste, Neuartige Dienste oder Kurzwahldienste anbie-
tet oder dafür wirbt, hat dabei den für die Inanspruch-
nahme des Dienstes zu zahlenden Preis zeitabhängig je
Minute oder zeitunabhängig je Inanspruchnahme ein-
schließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestand-
teile anzugeben. Bei Angabe des Preises ist der Preis gut
lesbar, deutlich sichtbar und in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Rufnummer anzugeben. Bei Anzeige
der Rufnummer darf die Preisangabe nicht zeitlich kür-
zer als die Rufnummer angezeigt werden. Auf den Ab-
schluss eines Dauerschuldverhältnisses ist hinzuweisen.
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Soweit für die Inanspruchnahme eines Dienstes nach
Satz 1 für Anrufe aus den Mobilfunknetzen Preise gel-
ten, die von den Preisen für Anrufe aus den Festnetzen
abweichen, ist der Festnetzpreis mit dem Hinweis auf
die Möglichkeit abweichender Preise für Anrufe aus den
Mobilfunknetzen anzugeben. Bei Telefax-Diensten ist
zusätzlich die Zahl der zu übermittelnden Seiten anzuge-
ben. Bei Datendiensten ist zusätzlich, soweit möglich,
der Umfang der zu übermittelnden Daten anzugeben, es
sei denn, die Menge der zu übermittelnden Daten hat
keine Auswirkung auf die Höhe des Preises für den End-
nutzer.

§ 66b
Preisansage

(1) Für sprachgestützte Premium-Dienste hat der-
jenige, der den vom Endnutzer zu zahlenden Preis für
die Inanspruchnahme dieses Dienstes festlegt, vor Be-
ginn der Entgeltpflichtigkeit dem Endnutzer den für die
Inanspruchnahme dieses Dienstes zu zahlenden Preis
zeitabhängig je Minute oder zeitunabhängig je Daten-
volumen oder sonstiger Inanspruchnahme einschließlich
der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile anzu-
sagen. Die Preisansage ist spätestens 3 Sekunden vor
Beginn der Entgeltpflichtigkeit unter Hinweis auf den
Zeitpunkt des Beginns derselben abzuschließen. Ändert
sich dieser Preis während der Inanspruchnahme des
Dienstes, so ist vor Beginn des neuen Tarifabschnitts der
nach der Änderung zu zahlende Preis entsprechend der
Sätze 1 und 2 anzusagen mit der Maßgabe, dass die An-
sage auch während der Inanspruchnahme des Dienstes
erfolgen kann. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für sprach-
gestützte Auskunftsdienste und für Kurzwahl-Sprach-
dienste ab einem Preis von 2 Euro pro Minute oder pro
Inanspruchnahme bei zeitunabhängiger Tarifierung. Die
Sätze 1 bis 4 gelten auch für sprachgestützte Neuartige
Dienste ab einem Preis von 3 Euro pro Minute oder pro
Inanspruchnahme bei zeitunabhängiger Tarifierung, so-
weit nach Absatz 4 nicht etwas Anderes bestimmt ist.

(2) Bei Inanspruchnahme von Rufnummern für Mas-
senverkehrs-Dienste hat der Diensteanbieter dem End-
nutzer den für die Inanspruchnahme dieser Rufnummer
zu zahlenden Preis für Anrufe aus den Festnetzen ein-
schließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestand-
teile unmittelbar im Anschluss an die Inanspruchnahme
des Dienstes anzusagen.

(3) Im Falle der Weitervermittlung durch einen
sprachgestützten Auskunftsdienst besteht die Preis-
ansageverpflichtung für das weiterzuvermittelnde Ge-
spräch für den Auskunftsdiensteanbieter. Die Ansage
kann während der Inanspruchnahme des sprachgestütz-
ten Auskunftsdienstes erfolgen, ist jedoch vor der Wei-
tervermittlung vorzunehmen. Diese Ansage umfasst den
Preis für Anrufe aus den Festnetzen zeitabhängig je
Minute oder zeitunabhängig je Datenvolumen oder sons-
tiger Inanspruchnahme einschließlich der Umsatzsteuer
und sonstiger Preisbestandteile sowie einen Hinweis auf
die Möglichkeit abweichender Preise aus dem Mobil-
funk.

(4) Bei sprachgestützten Neuartigen Diensten kann
die Bundesnetzagentur nach Anhörung der Fachkreise
und Verbraucherverbände Anforderungen für eine

Preisansage festlegen, die von denen des Absatzes 1
Satz 5 abweichen, sofern technische Entwicklungen, die
diesen Nummernbereich betreffen, ein solches Verfahren
erforderlich machen. Die Festlegungen sind von der
Bundesnetzagentur zu veröffentlichen.

§ 66c
Preisanzeige

(1) Für Kurzwahl-Datendienste hat außer im Falle
des § 45l derjenige, der den vom Endnutzer zu zahlen-
den Preis für die Inanspruchnahme dieses Dienstes fest-
legt, vor Beginn der Entgeltpflichtigkeit den für die
Inanspruchnahme dieses Dienstes zu zahlenden Preis
einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preis-
bestandteile ab einem Preis von 2 Euro pro Inanspruch-
nahme deutlich sichtbar und gut lesbar anzuzeigen und
sich vom Endnutzer den Erhalt der Information bestäti-
gen zu lassen. Satz 1 gilt auch für nichtsprachgestützte
Neuartige Dienste ab einem Preis von 3 Euro pro Inan-
spruchnahme.

(2) Von den Verpflichtungen nach Absatz 1 kann
abgewichen werden, wenn der Dienst im öffentlichen
Interesse erbracht wird oder sich der Endkunde vor
Inanspruchnahme der Dienstleistung gegenüber dem
Verpflichteten nach Absatz 1 durch ein geeignetes Ver-
fahren legitimiert. Die Einzelheiten regelt und veröffent-
licht die Bundesnetzagentur.

§ 66d
Preishöchstgrenzen

(1) Der Preis für zeitabhängig über Rufnummern für
Premium-Dienste abgerechnete Dienstleistungen darf
bei Anrufen aus dem Festnetz höchstens 2 Euro pro Mi-
nute und bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen höchs-
tens 3 Euro pro Minute betragen, soweit nach Absatz 3
keine abweichenden Preise erhoben werden können.
Dies gilt auch im Falle der Weitervermittlung durch ei-
nen Auskunftsdienst. Die Abrechnung darf höchstens im
Sechzig-Sekundentakt erfolgen.

(2) Der Preis für zeitunabhängig über Rufnummern
für Premium-Dienste abgerechnete Dienstleistungen
darf höchstens 30 Euro pro Verbindung betragen, soweit
nach Absatz 3 keine abweichenden Preise erhoben wer-
den können. Wird der Preis von Dienstleistungen aus
zeitabhängigen und zeitunabhängigen Leistungsanteilen
gebildet, so müssen diese Preisanteile entweder im Ein-
zelverbindungsnachweis, soweit dieser erteilt wird, ge-
trennt ausgewiesen werden oder Verfahren nach
Absatz 3 Satz 3 zur Anwendung kommen. Der Preis
nach Satz 2 darf höchstens 30 Euro je Verbindung betra-
gen, soweit nach Absatz 3 keine abweichenden Preise
erhoben werden können.

(3) Über die Preisgrenzen der Absätze 1 und 2 hinaus-
gehende Preise dürfen nur erhoben werden, wenn sich
der Kunde vor Inanspruchnahme der Dienstleistung ge-
genüber dem Diensteanbieter durch ein geeignetes Ver-
fahren legitimiert. Die Einzelheiten regelt die Bundes-
netzagentur. Sie kann durch Verfügung im Amtsblatt
Einzelheiten zu zulässigen Verfahren in Bezug auf Tari-
fierungen nach den Absätzen 1 und 2 und zu den Aus-
nahmen nach Absatz 2 Satz 2 und 3 festlegen. Darüber
hinaus kann die Bundesnetzagentur entsprechend dem
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Verfahren nach § 67 Abs. 2 von den Absätzen 1 und 2
abweichende Preishöchstgrenzen festsetzen, wenn die
allgemeine Entwicklung der Preise oder des Marktes
dies erforderlich macht.

§ 66e
Verbindungstrennung

(1) Der Diensteanbieter, bei dem die Rufnummer für
Premium-Dienste oder Kurzwahl-Sprachdienste ein-
gerichtet ist, hat jede zeitabhängig abgerechnete Ver-
bindung zu dieser nach sechzig Minuten zu trennen.
Dies gilt auch, wenn zu einer Rufnummer für Premium-
Dienste oder für Kurzwahl-Sprachdienste weitervermit-
telt wurde.

(2) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 kann ab-
gewichen werden, wenn sich der Endnutzer vor der
Inanspruchnahme der Dienstleistung gegenüber dem
Diensteanbieter durch ein geeignetes Verfahren legiti-
miert. Die Einzelheiten regelt die Bundesnetzagentur.
Sie kann durch Verfügung die Einzelheiten der zulässi-
gen Verfahren zur Verbindungstrennung festlegen.

§ 66f
Anwählprogramme (Dialer)

(1) Anwählprogramme, die Verbindungen zu einer
Nummer herstellen, bei denen neben der Telekommu-
nikationsdienstleistung Inhalte abgerechnet werden
(Dialer), dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie vor
Inbetriebnahme bei der Bundesnetzagentur registriert
wurden, von ihr vorgegebene Mindestvoraussetzungen
erfüllen und ihr gegenüber schriftlich versichert wurde,
dass eine rechtswidrige Nutzung ausgeschlossen ist.
Dialer dürfen nur über Rufnummern aus einem von der
Bundesnetzagentur hierzu zur Verfügung gestellten
Nummernbereich angeboten werden. Das Betreiben
eines nicht registrierten Dialers neben einem registrier-
ten Dialer unter einer Nummer ist unzulässig.

(2) Unter einer Zielrufnummer registriert die Bundes-
netzagentur jeweils nur einen Dialer. Änderungen des
Dialers führen zu einer neuen Registrierungspflicht. Die
Bundesnetzagentur regelt die Einzelheiten des Registrie-
rungsverfahrens und den Inhalt der abzugebenden
schriftlichen Versicherung. Sie kann Einzelheiten zur
Verwendung des Tarifs für zeitunabhängig abgerechnete
Dienstleistungen sowie zur Registrierung von Dialern
nach Satz 1 festlegen, soweit diese Verfahren in gleicher
Weise geeignet sind, die Belange des Verbraucherschut-
zes zu gewährleisten, und durch Verfügung veröffentli-
chen.

(3) Die Bundesnetzagentur kann die Registrierung
von Dialern ablehnen, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass der Antragsteller nicht die erforder-
liche Zuverlässigkeit besitzt. Dies ist insbesondere der
Fall, wenn der Antragsteller schwerwiegend gegen die
Vorschriften dieses Gesetzes verstoßen oder wiederholt
eine Registrierung durch falsche Angaben erwirkt hat.
Im Fall von Satz 1 teilt die Bundesnetzagentur ihre Er-
kenntnisse den für den Vollzug der Gewerbeordnung zu-
ständigen Stellen mit.

§ 66g
Wegfall des Entgeltanspruchs

Der Endnutzer ist zur Zahlung eines Entgeltes nicht
verpflichtet, wenn und soweit

1. nach Maßgabe des § 66b Abs. 1 nicht vor Beginn der
Inanspruchnahme oder nach Maßgabe des § 66b
Abs. 2, 3 und 4 nicht während der Inanspruchnahme
des Dienstes über den erhobenen Preis informiert
wurde,

2. nach Maßgabe des § 66c nicht vor Beginn der Inan-
spruchnahme über den erhobenen Preis informiert
wurde und keine Bestätigung des Endnutzers erfolgt,

3. nach Maßgabe des § 66d die Preishöchstgrenzen
nicht eingehalten wurden oder gegen die Verfahren
zu Tarifierungen nach § 66d Abs. 2 Satz 2 und 3 ver-
stoßen wurde,

4. nach Maßgabe des § 66e die zeitliche Obergrenze
nicht eingehalten wurde,

5. Dialer entgegen § 66f Abs. 1 und 2 betrieben wur-
den,

6. nach Maßgabe des § 66i Abs. 1 Satz 2 R-Gesprächs-
dienste mit Zahlungen an den Anrufer angeboten
werden oder

7. nach Maßgabe des § 66i Abs. 2 ein Tag nach Eintrag
in die Sperr-Liste ein R-Gespräch zum gesperrten
Anschluss erfolgt.

§ 66h
Auskunftsanspruch, Datenbank

für (0)900er Rufnummern

(1) Jedermann kann in Schriftform von der Bundes-
netzagentur Auskunft über den Namen und die ladungs-
fähige Anschrift desjenigen verlangen, der über eine
(0)190er Rufnummer Dienstleistungen anbietet. Die
Auskunft soll innerhalb von zehn Werktagen erteilt wer-
den. Die Bundesnetzagentur kann von ihren Zuteilungs-
nehmern oder von demjenigen, in dessen Netz die
(0)190er Rufnummer geschaltet ist oder war, Auskunft
über die in Satz 1 genannten Angaben verlangen. Diese
Auskunft muss innerhalb von fünf Werktagen nach Ein-
gang einer Anfrage der Bundesnetzagentur erteilt wer-
den. Die Verpflichteten nach Satz 2 haben die Angaben
erforderlichenfalls bei ihren Kunden zu erheben und
aktuell zu halten. Jeder, der die entsprechende (0)190er
Rufnummer weitergegeben hat oder nutzt, ist zur Aus-
kunft gegenüber dem Zuteilungsnehmer und gegenüber
der Bundesnetzagentur verpflichtet.

(2) Alle zugeteilten (0)900er Rufnummern werden in
einer Datenbank bei der Bundesnetzagentur erfasst.
Diese Datenbank ist mit Angabe des Namens und der
ladungsfähigen Anschrift des Diensteanbieters im Inter-
net zu veröffentlichen. Jedermann kann von der Bundes-
netzagentur Auskunft über die in der Datenbank gespei-
cherten Daten verlangen.

(3) Die Bundesnetzagentur hat unverzüglich auf
schriftliche Anfrage mitzuteilen, in wessen Netz Ruf-
nummern für Massenverkehrsdienste, Auskunftsdienste
oder Geteilte-Kosten-Dienste geschaltet sind. Das rech-
nungsstellende Unternehmen hat unverzüglich auf
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schriftliche Anfrage mitzuteilen, in wessen Netz Kurz-
wahldienste geschaltet sind. Jeder, der ein berechtigtes
Interesse daran hat, kann von demjenigen, in dessen
Netz eine Rufnummer für Massenverkehrsdienste, Ge-
teilte-Kosten-Dienste oder für Kurzwahldienste geschal-
tet ist, unentgeltlich Auskunft über den Namen und die
ladungsfähige Anschrift desjenigen verlangen, der über
eine dieser Rufnummern Dienstleistungen anbietet. Die
Auskunft nach Satz 3 soll innerhalb von zehn Werktagen
nach Eingang der schriftlichen Anfrage erteilt werden.
Die Auskunftsverpflichteten haben die Angaben er-
forderlichenfalls bei ihren Kunden zu erheben und aktu-
ell zu halten. Jeder, der ein berechtigtes Interesse hat,
kann von demjenigen, dem eine Rufnummer für Neu-
artige Dienste von der Bundesnetzagentur zugeteilt wor-
den ist, unentgeltlich Auskunft über den Namen und die
ladungsfähige Anschrift desjenigen verlangen, der über
eine dieser Rufnummern Dienstleistungen anbietet.

§ 66i
R-Gespräche

(1) Auf Grund von Telefonverbindungen, bei denen
dem Angerufenen das Verbindungsentgelt in Rechnung
gestellt wird (R-Gespräche), dürfen keine Zahlungen an
den Anrufer erfolgen. Das Angebot von R-Gesprächs-
diensten mit einer Zahlung an den Anrufer nach Satz 1
ist unzulässig.

(2) Die Bundesnetzagentur führt eine Sperr-Liste mit
Rufnummern, die von R-Gesprächsdiensten für einge-
hende R-Gespräche zu sperren sind. Endkunden können
ihren Anbieter von Telekommunikationsdiensten beauf-
tragen, die Aufnahme ihrer Nummern in die Sperr-Liste
unentgeltlich zu veranlassen. Eine Löschung von der
Liste kann kostenpflichtig sein. Der Anbieter übermittelt
den Endkundenwunsch sowie etwaig erforderliche Strei-
chungen wegen Wegfalls der abgeleiteten Zuteilung. Die
Bundesnetzagentur stellt die Sperr-Liste Anbietern von
R-Gesprächsdiensten zum Abruf bereit.

§ 66j
Rufnummernübermittlung

Anbieter von Telekommunikationsdiensten, die Teil-
nehmern den Aufbau von abgehenden Verbindungen er-
möglichen, müssen sicherstellen, dass beim Verbin-
dungsaufbau als Rufnummer des Anrufers eine vollstän-
dige national signifikante Rufnummer übermittelt und
als solche gekennzeichnet wird. Die Rufnummer muss
dem Teilnehmer für den Dienst zugeteilt sein, im Rah-
men dessen die Verbindung aufgebaut wird. Weitere
Rufnummern dürfen nur übermittelt werden, wenn sie in
einer rechtlichen Beziehung zu dem Teilnehmer stehen.
Weder als Rufnummer des Anrufers noch als zusätzliche
Rufnummer darf eine deutsche Rufnummer für Aus-
kunftsdienste, Kurzwahldienste, Massenverkehrsdienste,
Neuartige Dienste oder Premium-Dienste übermittelt
werden. Andere an der Verbindung beteiligte Anbieter
dürfen übermittelte Rufnummern nicht verändern.

§ 66k
Internationaler entgeltfreier Telefondienst

Anrufe bei (00)800er Rufnummern müssen für den
Anrufer unentgeltlich sein. Die Erhebung eines Ent-

geltes für die Inanspruchnahme eines Endgerätes bleibt
unbenommen.

§ 66l
Umgehungsverbot

Die Vorschriften der §§ 66a bis 66k finden auch An-
wendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen
umgangen werden.“

4. § 149 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 Buchstabe b wird vor der Angabe
„§ 67 Abs. 1 Satz 4“ die Angabe „§ 66h Abs. 1
Satz 3,“ eingefügt.

bb) Nach Nummer 13 werden die folgenden neuen
Nummern 13a bis 13j eingefügt:

„13a. entgegen § 66a Satz 1, 2, 6, 7 oder 8 eine
Preisangabe nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

13b. entgegen § 66a Satz 3 die Preisangabe
zeitlich kürzer anzeigt,

13c. entgegen § 66a Satz 4 einen Hinweis
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig gibt,

13d. entgegen § 66b Abs. 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Abs. 1 Satz 4 oder 5 oder
Abs. 3 Satz 1, § 66b Abs. 1 Satz 3, auch
in Verbindung mit Abs. 1 Satz 4 oder 5
oder § 66b Abs. 2 oder 3 Satz 2 einen dort
genannten Preis nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig ansagt,

13e. entgegen § 66c Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, den dort genannten
Preis nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig anzeigt,

13f. entgegen § 66d Abs. 1 oder 2 die dort ge-
nannte Preishöchstgrenze nicht einhält,

13g. entgegen § 66e Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, eine Verbindung nicht
oder nicht rechtzeitig trennt,

13h. entgegen § 66f Abs. 1 Satz 1 einen Dialer
einsetzt,

13i. entgegen § 66i Abs. 1 Satz 2 R-Ge-
sprächsdienste anbietet,

13j. entgegen § 66j Satz 1 eine Rufnummer
übermittelt,“.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Nr. 12, 13, 15,
19, 21 und 30“ durch die Angabe „Nr. 12, 13 bis 13b,
13d bis 13j, 15, 19, 21 und 30“ ersetzt.

Artikel 4
Neubekanntmachung

[900-15]
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

kann den Wortlaut des durch die Artikel 2 und 3 geänderten
Telekommunikationsgesetzes in der ab dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt
bekannt machen.
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Artikel 5

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1. Mit Ausnahme von Artikel 3 tritt dieses Gesetz am Tag
nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Tele-
kommunikations-Kundenschutzverordnung vom 11. De-
zember 1997 (BGBl. I S. 2910), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 27. August 2002 (BGBl. I S. 3365),
außer Kraft.

2. Artikel 3 tritt am ersten Tag des siebten auf die Ver-
kündung dieses Gesetzes folgenden Monats in Kraft.

Anlage
(zu § 45a)

Nutzungsvertrag

des/der ...................................................................................

(Eigentümer/Eigentümerin)

mit

der .........................................................................................

(Netzbetreiber)

Der Eigentümer/die Eigentümerin ist damit einverstanden,
dass der Netzbetreiber auf seinem/ihrem Grundstück

................................................ Straße (Platz) Nr. ................

in ...........................................................................................

sowie an und in den darauf befindlichen Gebäuden alle die
Vorrichtungen anbringt, die erforderlich sind, um Zugänge
zu seinem öffentlichen Telekommunikationsnetz auf dem
betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und in
den darauf befindlichen Gebäuden einzurichten, zu prüfen
und instand zu halten. Dieses Recht erstreckt sich auch auf
vorinstallierte Hausverkabelungen. Die Inanspruchnahme

des Grundstücks durch Vorrichtungen darf nur zu einer not-
wendigen und zumutbaren Belastung führen.

Der Netzbetreiber verpflichtet sich, unbeschadet bestehen-
der gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche, das Grund-
stück des Eigentümers/der Eigentümerin und die darauf be-
findlichen Gebäude wieder ordnungsgemäß instand zu set-
zen, soweit das Grundstück und/oder die Gebäude durch die
Vorrichtungen zur Einrichtung, Instandhaltung oder Erwei-
terung von Zugängen zu seinem öffentlichen Telekommuni-
kationsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten
Grundstück und/oder in den darauf befindlichen Gebäuden
infolge der Inanspruchnahme durch den Netzbetreiber be-
schädigt worden sind. Im Rahmen der technischen Möglich-
keiten und der bestehenden Sicherheitsanforderungen wird
der Netzbetreiber vorinstallierte Hausverkabelungen nut-
zen. Der Netzbetreiber wird die von ihm errichteten Vor-
richtungen verlegen oder – soweit sie nicht das Grundstück
versorgen und eine Verlegung nicht ausreicht – entfernen,
wenn sie einer veränderten Nutzung des Grundstücks entge-
genstehen und ihr Verbleib an der bisherigen Stelle nicht
mehr zumutbar ist. Die Kosten für die Entfernung oder Ver-
legung trägt der Netzbetreiber. Dies gilt nicht für Vorrich-
tungen, die ausschließlich das Grundstück versorgen, wenn
nicht gleichzeitig Änderungen am öffentlichen Telekommu-
nikationsnetz erforderlich sind.

Der Netzbetreiber wird ferner binnen Jahresfrist nach der
Kündigung die von ihm angebrachten Vorrichtungen auf
eigene Kosten wieder beseitigen, soweit dies dem Eigen-
tümer/der Eigentümerin zumutbar ist. Auf Verlangen des
Eigentümers/der Eigentümerin wird der Netzbetreiber die
Vorrichtungen unverzüglich entfernen, soweit dem nicht
schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen.

Der Nutzungsvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann mit
einer Frist von sechs Wochen von jeder Vertragspartei ge-
kündigt werden.

....................................... , den
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zweck des Gesetzes

Mit dem Gesetz werden auf der Grundlage des novellierten
Telekommunikationsgesetzes (TKG) die bisher in der Tele-
kommunikations-Kundenschutzverordnung (TKV) enthal-
tenen Regelungen in das TKG integriert und neu gefasst.
Zusätzlich werden die verbraucherschützenden Vorschriften
zur Bekämpfung des Missbrauchs von Mehrwertdiensteruf-
nummern (§ 152 Abs. 1 Satz 2 TKG) optimiert. Damit folgt
die Bundesregierung der bisherigen Systematik im Tele-
kommunikationsrecht, den Verbrauchern und Unternehmen
möglichst ein alle Rechtsgebiete umfassendes Gesetzeswerk
bereitzustellen.

Mit dem novellierten Kundenschutzrecht des TKG (Teil 3,
§§ 43a bis 47a) werden die Rahmenbedingungen für die
Inanspruchnahme von Telekommunikationsdiensten fest-
gelegt, insbesondere werden die Rechte und Pflichten der
Anbieter dieser Dienste und ihrer Kunden geregelt. Die
Vorschriften regeln insbesondere das zivilrechtliche Ver-
hältnis beider Vertragsparteien und berühren damit unmit-
telbar das vertragliche Verhältnis der Beteiligten und
schränken insoweit die Vertragsautonomie der Parteien ein.
Mit den Regelungen werden darüber hinaus die europa-
rechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2002/22/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über
den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen
Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienst-
richtlinie) (ABl. EG 2002 Nr. L 108 S. 51), die bereits durch
die geltende TKV und allgemeine Vorschriften – wie z. B.
die §§ 312 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und die
BGB-InfoV – umgesetzt sind, weiter konkretisiert.

Mit den Vorschriften der §§ 66a bis 66f werden spezielle
verbraucherschützende Regelungen, insbesondere die mit
den Vorschriften des Gesetzes zur Bekämpfung des Miss-
brauchs von 0190er/0900er Mehrwertdiensterufnummern
normierten Vorgaben (§ 152 Abs. 1 Satz 2 TKG), fort-
geschrieben und optimiert.

Die Bekämpfung des Missbrauchs bei der Nutzung be-
stimmter Rufnummern und entgeltpflichtiger Kurzwahlruf-
nummern ist der Bundesregierung ein besonderes Anliegen.
Nur auf diese Weise kann unseriösen Anbietern von Tele-
kommunikationsdienstleistungen Einhalt geboten und das
Vertrauen der Verbraucher gestärkt werden. Dies ist auch
deshalb unbedingt erforderlich, um die Entwicklung von ge-
rade erst im Entstehen begriffenen Zukunftsmärkten im Be-
reich der Telekommunikation nicht zu behindern.

Probleme der Nutzung bestimmter Rufnummern und ent-
geltpflichtiger Kurzwahlrufnummern sind auf Initiative der
Bundesregierung bereits mit dem Gesetz zur Bekämpfung
des Missbrauchs von 0190er/0900er Mehrwertdiensteruf-
nummern, das am 15. August 2003 in Kraft getreten ist, auf-
gegriffen worden. Das Missbrauchsgesetz hat bereits zu
einer erheblichen Verbesserung des Verbraucherschutzes in
diesem Bereich geführt. Durch die Vorgaben über Preis-
obergrenzen, Preisangaben und die Zwangstrennung von
Verbindungen nach einer Stunde wurden Maßnahmen ge-

troffen, die die Transparenz steigern und das Risiko, sich
durch die Nutzung solcher Nummern hoch zu verschulden,
reduziert.

Mit dem novellierten TKG, das am 26. Juni 2004 in Kraft
getreten ist, hat die Bundesnetzagentur darüber hinaus eine
umfassende Generalermächtigung erhalten, gegen jede
rechtswidrige Rufnummernnutzung einschreiten zu können.
Damit wird es unseriösen Anbietern erschwert, die beste-
henden gesetzlichen Regelungen durch die Nutzung anderer
Rufnummerngassen zu umgehen.

Daneben sollen mit der Vorschrift zur Regulierung neuer
Märkte Infrastrukturinvestitionen und Innovationen geför-
dert werden.

Im Übrigen werden telekommunikationsrechtliche Bezüge
in anderen Gesetzen modifiziert und ergänzt (z. B. Arti-
kel 10-Gesetz) und erfolgen rechtsförmlich notwendige An-
passungen.

2. Gesetzgebungskompetenz

Der Bund hat für die Telekommunikation die Gesetz-
gebungszuständigkeit in dem Bereich der ausschließlichen
Gesetzgebung (Artikel 73 Nr. 7 des Grundgesetzes – GG).

3. Kosten

Durch die neuen, bisher in der Telekommunikations-Kun-
denschutzverordnung enthaltenen Bestimmungen zum Ver-
braucherschutz und die in den Vorschriften des Gesetzes zur
Bekämpfung des Missbrauchs mit 0190er/0900er Mehr-
wertdiensterufnummern geregelten Tatbestände sind zusätz-
liche Kosten für den Bundeshaushalt nicht zu erwarten. Der
Personal- und Sachaufwand der Bundesnetzagentur für die
verbraucherschützenden, bisher in der TKV enthaltenen
Regelungen, der auch schon nach dem Telekommunika-
tionsgesetz a. F. und der TKV für die genannten Aufgaben
bestand, wird aus den zugewiesenen Haushaltsmitteln der
Bundesnetzagentur oder Gebühren und Beiträgen gedeckt.
Das Gleiche gilt im Grundsatz für die nummerierungsbezo-
genen Maßnahmen, die in der Bundesnetzagentur bereits im
Rahmen der Regelungen der §§ 43a bis 43c TKG, insbeson-
dere im Bereich der Dialer-Regulierung, durchgeführt wur-
den. Die vorgesehene Ausweitung der Aufgaben der Bun-
desnetzagentur für zusätzliche Dienste nach den §§ 66a bis
66l TKG und für die gegenüber § 43a TKG a. F. erweiterten
Auskunftsansprüche nach § 66h erfordern insgesamt einen
zusätzlichen Personal- und Sachaufwand. Der Personalauf-
wand für diese erweiterten Maßnahmen besteht in zwei zu-
sätzlichen Stellen für den mittleren Dienst und je einer
Stelle im gehobenen und höheren Dienst. Der Zusatzauf-
wand ist durch Personalumschichtungen innerhalb der Bun-
desnetzagentur abzudecken. Die Kosten für den Aufbau
einer R-Gesprächs-Sperrdatenbank nach § 66i Abs. 2 TKG
werden mit 1 Mio. Euro veranschlagt. Aufgrund des nach
Artikel 5 Nr. 2 und 3 gestaffelten Inkrafttretens werden die
Kosten für die Umsetzung, insbesondere die des § 66i
Abs. 2 TKG, erst im Haushaltsjahr 2007 wirksam.
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Den Telekommunikationsanbietern entstehen durch die
Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zusätzliche, im
Einzelnen nicht genau bezifferbare Kostenbelastungen
(z. B. kundenschützende Maßnahmen). Vor dem Hinter-
grund, dass kostenrelevante Anforderungen bereits heute
schon in relativ großem Umfang von den Unternehmen auf
freiwilliger Basis umgesetzt werden (z. B. sog. Handshake-
SMS § 45l TKG oder branchenübliche Ansage bei Massen-
verkehrsdiensten § 66b Abs. 2 TKG) und aufgrund der
Übergangsfristen wird erwartet, dass die Umsetzung der
nummerierungsbezogenen Maßnahmen nach den §§ 66a ff.
TKG ohne nennenswerten zusätzlichen Aufwand im Rah-
men der allgemeinen Datenpflege vollzogen werden kann.
Darüber hinaus wird erwartet, dass aufgrund des verbesser-
ten Kundenschutzes durch eine höhere Preistransparenz die
gegenwärtige Verunsicherung der Verbraucherinnen und
Verbraucher abnimmt und aufgrund einer erhöhten Akzep-
tanz der in Frage stehenden Dienste die Zusatzkosten wie-
der aufgefangen werden können. Ob bei den Regelungs-
adressaten infolge dessen einzelpreiswirksame Kosten-
schwellen überschritten werden, die sich erhöhend auf
deren Angebotspreise auswirken, und ob die Regelungs-
adressaten ihre Kostenüberwälzungsmöglichkeiten in Ab-
hängigkeit von der konkreten Wettbewerbssituation auf
ihren Teilmärkten einzelpreiserhöhend ausschöpfen, lässt
sich zwar nicht abschätzen, aber auch nicht ausschließen.
Gleichwohl dürften die möglichen geringfügigen Einzel-
preisveränderungen aufgrund ihrer Gewichtung (geringer
Wägungsanteil in den jeweiligen Preisindices) jedoch nicht
ausreichen, um messbare Effekte auf das allgemeine Preis-
bzw. Verbraucherpreisniveau zu induzieren.

Die Maßnahmen entfalten be- (Verwaltungsaufwand) und ent-
lastende (Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen) Wirkun-
gen für die öffentlichen Haushalte, die aber per saldo zu gering
ausfallen, um mittelbare Preiswirkungen zu induzieren.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Artikel 10-Gesetzes)
Zu Nummer 1

Sprachliche Verbesserung.

Zu Nummer 2

Rechtsförmliche Klarstellung.

Zu Nummer 3

Die Regelung stellt für die Zeit bis zum Inkrafttreten der
Rechtsverordnung nach § 110 Abs. 9 TKG klar, dass sich die
Höhe der zu gewährenden Entschädigung nach § 23 des Jus-
tizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) bemisst.

Zu Artikel 2 (Änderung des Telekommunikations-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Durch die Übernahme der bisher in der TKV enthaltenen
Vorschriften und der Regelungen zur Bekämpfung des
Missbrauchs von 0190er/0900er Mehrwertdiensterufnum-
mern in das TKG, der neuen Vorschrift zur Regulierung
neuer Märkte sowie der Anpassung an das EnWG muss das
Inhaltsverzeichnis entsprechend erweitert werden.

Zu Nummer 2 (§ 3 Begriffsbestimmungen)

In den Nummern 2a, 8a, 10a, 11a bis 11d, 12a, 17a und 17b
werden vor dem Hintergrund der raschen Marktentwicklung
sowie der sich ständig ändernden Erscheinungsformen der
Angebote im Markt die unter dieses Gesetz fallenden Tele-
kommunikationsdienste technologieneutral und entwick-
lungsoffen definiert. Die Begriffsbestimmungen greifen weit-
gehend auf die bereits erfolgten Zuteilungen und Zuteilungs-
regelungen für die genannten Nummernbereiche zurück.

Die in Nummer 17a definierten Premium-Dienste entspre-
chen den 0190er oder 0900er Mehrwertdiensterufnummern
des Gesetzes zur Bekämpfung des Missbrauchs von 0190er/
0900er Mehrwertdiensterufnummern vom 9. August 2003
(BGBl. I S. 1590). Auf die Begrifflichkeit „Mehrwert-
diensterufnummer“ wurde wegen der uneinheitlichen Ver-
wendung verzichtet. Hiervon unberührt bleibt der in § 21
Abs. 2 Nr. 7 TKG geregelte Anwendungsbereich der Inkas-
soverpflichtung. Die Nennung des 0190er Rufnummern-
bereichs, der unwiderruflich zum Ablauf des Jahres 2005
entzogen wurde, ist vor dem Hintergrund der Auskunfts-
regelung gemäß § 66h TKG notwendig.

Durch die Aufnahme der Kurzwahldienste wird klargestellt,
dass diese Kurzwahlen Nummern im Sinne des § 3 Nr. 13
TKG sind. In Nummer 11b werden die Grundmerkmale des
Kurzwahldienstes definiert.

Durch die Nennung der Rufnummernbereiche in den oben
genannten Nummern ist – auf der Grundlage der aktuellen
Zuteilungen – eine eindeutige Zuordnung der betreffenden
Dienste möglich. Zugleich wird durch die Formulierung
„insbesondere“ sichergestellt, dass auch weitere Rufnum-
mernbereiche unter den Begriff fallen können, wenn die
Fortentwicklung des Nummerierungskonzepts dies erfor-
derlich machen sollte.

In den Nummern 13a bis 13d und 18a werden die zentralen
Begriffsbestimmungen, die im Rahmen der Nummerierung
zur Anwendung kommen, definiert.

Ausgangspunkt dieser Bestimmungen ist der weite und ent-
wicklungsoffene Nummernbegriff des § 3 Nr. 13 TKG. Er
gilt für sämtliche Telekommunikationsnetze einschließlich
solcher, in denen das Internet-Protokoll Verwendung findet.
Die Aufgaben und Befugnisse der Bundesnetzagentur in
Bezug auf die Nummerierung sind in den §§ 66 und 67
TKG geregelt. Dort ist in § 66 Abs. 1 Satz 3 TKG auch klar-
gestellt, dass diese für die Regulierung der von Country-
Code Top-Level-Domains der Länderkennung „.de“ ausge-
schlossen ist. Hiervon unberührt bleibt, dass für ENUM die
Integrität des deutschen Rufnummernplans im Rahmen der
noch ausstehenden Zustimmung zum Wirkbetrieb gegen-
über der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) sicherge-
stellt werden kann.

Zu Nummer 3 (§ 9a Neue Märkte)

Mit der neuen Regelung sollen unter Berücksichtigung des
europäischen und nationalen Rechtsrahmens Anreize zu In-
vestitionen geschaffen und Innovationen gefördert werden.

Entsprechend Erwägungsgrund 15 der Empfehlung der
Kommission vom 11. Februar 2003 über relevante Produkt-
und Dienstmärkte des elektronischen Kommunikations-
sektors, die aufgrund der Richtlinie 2002/21/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über einen gemeinsamen
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Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsdienste
und -netze für eine Vorabregulierung in Betracht kommen
(C(2003)497), kommen neue und sich abzeichnende
Märkte, auf denen Marktmacht aufgrund von „Vorreitervor-
teilen“ besteht, grundsätzlich nicht für eine Vorabregulie-
rung in Betracht.

Auch nach den „Leitlinien der Kommission zur Markt-
analyse und Ermittlung beträchtlicher Marktmacht nach
dem gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste“ (2002/C 165/03, Nr. 32,
vgl. auch Erwägungsgrund Nr. 27 der Rahmenrichtlinie
2002/21/EG) bedarf die Einbeziehung neuer Märkte in die
sektorspezifische Regulierung mit Blick auf das zentrale
Ziel, Innovationen zu ermöglichen und zu unterstützen und
den Aufbau neuer Infrastrukturen zu fördern (§ 2 Abs. 2
Nr. 3, Art. 8 Abs. 2c der Rahmenrichtlinie), einer besonde-
ren Rechtfertigung. Eine verfrühte sektorspezifische Regu-
lierung könnte die Wettbewerbsbedingungen auf einem neu
entstehenden Markt unverhältnismäßig beeinflussen und da-
mit letztlich Investitionen in Innovationen verhindern (Leit-
linien Nr. 32). Neue Märkte sollen nicht einer unangemesse-
nen Regulierung unterworfen werden.

Mit der gesetzlichen Regelung werden vorstehende Ziele
umgesetzt. Danach bedürfen sowohl die Einbeziehung des
Marktes in die sektorspezifische Regulierung als auch die
Entscheidung, welche Verpflichtungen ggf. aufzuerlegen
sind, einer besonderen Rechtfertigung.

Bei der Prüfung, ob ein neuer Markt in die sektorspezifische
Regulierung mit einzubeziehen ist, sind besonders strenge
Maßstäbe anzulegen, insbesondere ist zu berücksichtigen,
dass im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung der Markt-
definition nach § 14 die Anordnung einer im Vergleich zum
allgemeinen Wettbewerbsrecht strengeren sektorspezifi-
schen Regulierung erforderlichenfalls auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt möglich ist. Bei neuen Märkten soll deshalb
zunächst von einer sektorspezifischen Regulierung abgese-
hen werden. Gleichzeitig ist allerdings sicherzustellen, dass
die Herausnahme von Märkten aus der sektorspezifischen
Regulierung nicht zur Behinderung der Entwicklung eines
nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes führt. Das Ent-
stehen dauerhafter monopolistischer Strukturen bzw. ein
Wettbewerbsausschluss durch das „führende“ Unterneh-
men muss verhindert werden, der Marktzutritt von Wettbe-
werbern, insbesondere von solchen Unternehmen, die eben-
falls in neue Märkte investieren, muss grundsätzlich mög-
lich sein bzw. regulatorisch geöffnet werden („level-
playing-field“).

In Ausnahmefällen kann die zuständige Bundesnetzagentur
also auch bei neuen Märkten eine sektorspezifische Regu-
lierung vorsehen. Für den Fall, dass ein neuer Markt nach
Teil 2 des TKG reguliert werden soll, sind bei der Entschei-
dung über die Intensität der aufzuerlegenden Maßnahmen
neben den Zielen nach § 2 vorrangig die in § 2 Nr. 3 ge-
nannten Ziele zu berücksichtigen.

Die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Markt-
abgrenzung zu treffende Entscheidung, ob es sich um einen
neuen Markt handelt, erfolgt nach den im Wettbewerbsrecht
üblichen, durch die Rechtsprechung anerkannten und ent-
wickelten Kriterien für die Definition des relevanten Mark-
tes. Danach gehören zu dem sachlich relevanten Markt
sämtliche Produkte (Waren oder Dienstleistungen), die aus

Sicht des Nachfragers hinreichend austausch- bzw. substitu-
ierbar sind (vgl. auch „Leitlinien der Kommission zur
Marktanalyse und Ermittlung beträchtlicher Marktmacht“,
2002/C 165/03, Nr. 2.2.1 ff.). Die Definition des sachlich
relevanten Marktes hat dabei technikneutral unabhängig
von bestimmten Netzen oder Netzstrukturen zu erfolgen.
Bei Vorleistungsmärkten besteht eine unmittelbare Abhän-
gigkeit zu entsprechenden Endkundenmärkten. Die Nach-
frage nach Vorleistungsdiensten ist eine abgeleitete Nach-
frage, die Entscheidung, ob ein Vorleistungsmarkt ein neuer
Markt ist, hängt wesentlich auch davon ab, ob die unter-
schiedlichen Vorleistungsdienste im Hinblick auf die hier-
auf aufsetzenden Endkundenprodukte substituierbar blei-
ben. Die Entstehung von neuen Endkundenprodukten kann
zur Entstehung eines neuen abgeleiteten Vorleistungsmark-
tes führen, wenn die neuen Endkundenprodukte nicht über
die bestehenden Vorleistungsprodukte bereitgestellt werden
können. Solche Vorleistungsprodukte sollten keiner unange-
messenen Regulierung unterworfen werden, sofern aus öko-
nomischer Sicht eine Nachbildbarkeit durch Wettbewerber
möglich (Sondergutachten der Monopolkommission, Wett-
bewerbsentwicklungen bei der Telekommunikation 2005:
Dynamik unter neuen Rahmenbedingungen, 2005, S. 107
Nr. 186) und eine langfristige Behinderung eines nachhaltig
wettbewerbsorientierten Marktes nicht zu erwarten ist.

Alle Entscheidungen der Bundesnetzagentur bezüglich
neuer Märkte (Feststellung der Regulierungsbedürftigkeit,
Auferlegung von Maßnahmen) unterliegen den Konsulta-
tions- und Konsolidierungsverfahren nach § 12 ff. TKG.
Danach ist auch § 14 anwendbar, wonach die Märkte spä-
testens alle zwei Jahre durch die Bundesnetzagentur über-
prüft werden.

Zu Nummer 4 (§ 13 Rechtsfolgen der Marktanalyse)

Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Diese Ergänzung steht im Zusammenhang mit der Verpflich-
tung aus § 42 Abs. 4 Satz 3, die in Umsetzung von Artikel 16
der Rahmenrichtlinie gleichermaßen dem Verfahren der Kon-
sultation und Konsolidierung nach § 12 unterliegt.

Buchstabe b (Absatz 3)

Dabei handelt es sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 5 (§ 23 Standardangebot)

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass ein Standardan-
gebot auch dann verlangt werden kann, wenn marktmächti-
gen Unternehmen keine Zugangsverpflichtungen auferlegt
wurden (vgl. auch Artikel 9 Abs. 2 der Zugangsrichtlinie –
Richtlinie 2002/19/EG).

Zu Nummer 6 (§ 30 Entgeltregulierung)

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass abweichend von
der in § 30 Abs. 1 Satz 1 in der Regel vorzusehenden Ge-
nehmigungspflicht ausnahmsweise auch eine nachträgliche
Entgeltregulierung bzw. bei freiwilligen Leistungen aus-
nahmsweise auch eine Genehmigungspflicht vorgegeben
werden kann (vgl. auch Artikel 13 der Zugangsrichtlinie –
Richtlinie 2002/19/EG).
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Zu Nummer 7 (§ 31 Entgeltgenehmigung)

Hier handelt es sich um eine Folgeanpassung zu der Ände-
rung des § 30 Abs. 3.

Zu Nummer 8 (§ 42 Missbräuchliches Verhalten eines
Unternehmens mit beträchtlicher Markt-
macht)

Die Änderung erfolgt im Hinblick auf Artikel 17 Abs. 2 der
Universaldienstrichtlinie, wonach die Bundesnetzagentur
berechtigt ist, den Unternehmen bereits vorab umfassende
endnutzerrelevante Verpflichtungen aufzuerlegen. Die Be-
hörde hat bereits nach den §§ 29, 39 TKG u. a. weitgehende
Befugnisse, die in Artikel 17 Abs. 2 der Universaldienst-
richtlinie genannten endnutzerorientierten Maßnahmen auch
ex ante vorzugeben (Vermeidung von Kampfpreisen, Kon-
trolle von Einzeltarifen oder Maßnahmen im Hinblick auf
kostenorientierte Tarife oder Preise).

Zusätzlich ist in § 42 als Auffangtatbestand vorgegeben,
dass die Behörde darüber hinaus geeignete Maßnahmen ge-
gen jegliches missbräuchliches Verhalten treffen kann. Mit
der nun vorgesehenen Änderung erfolgt die Klarstellung,
dass die Verhaltensauflagen nach § 42 auch vorab – nicht
nur ex post – auferlegt werden können, wenn konkrete An-
haltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines beabsichtig-
ten missbräuchlichen Verhaltens begründen. Die Frage, wel-
ches Verhalten auferlegt wird, hat nach den Grundsätzen der
Verhältnismäßigkeit zu erfolgen und kann sowohl die Vor-
gaben eines Diskriminierungsverbotes, die Einhaltung von
Transparenzvorschriften oder auch die vollständige Unter-
sagung eines bestimmten Verhaltens – z. B. Verbot des
Marktzutritts – umfassen.

Zu Nummer 9 (§ 43a Verträge)

Die Regelung entspricht Artikel 20 Abs. 2 der Universal-
dienstrichtlinie. Durch die festgelegten Mindestanforderun-
gen an die Vertragsinhalte soll die Vergleichbarkeit von An-
geboten für den Endnutzer verbessert werden; die Anbieter
von Telekommunikationsdiensten treten damit untereinan-
der in einen Qualitätswettbewerb. Die Regelung ist ver-
gleichbar mit den Vorgaben in der BGB-Informationspflich-
ten-Verordnung; insoweit gelten auch die gleichen Rechts-
folgen, für den Fall, dass die Vorschriften nicht eingehalten
werden. Im Interesse einer größtmöglichen Wettbewerbs-
freiheit richtet sich die Regelung – im Einklang mit den
Vorschriften der Universaldienstrichtlinie – nicht an End-
nutzer, die keine Verbraucher (§ 13 BGB) sind und mit de-
nen der Anbieter eine Individualvereinbarung getroffen hat.

Zu Nummer 10 (§ 44a Haftungsbegrenzung)

Die Haftungsbegrenzung der TKV sah für Vermögensschä-
den eine auf den einzelnen Geschädigten (individuelle Haf-
tungsbeschränkung) und eine am schadenstiftenden Ereig-
nis orientierte (globale Haftungsbeschränkung) vor. Diese
Ausnahmen von allgemeinen haftungsrechtlichen Grund-
sätzen werden nur zum Teil beibehalten. Die individuelle
Haftungsbeschränkung entfällt künftig, während eine glo-
bale Haftungsbeschränkung beibehalten wird. Das Entfallen
der individuellen Haftungsbeschränkung führt zu einer Bes-
serstellung der Geschädigten in den Fällen, in denen nur
wenige von einer Schädigung betroffen sind. Damit wird in
vielen Fällen vermieden, dass Ersatzansprüche selbst dann

begrenzt werden, wenn ein Anbieter den von ihm verur-
sachten Schaden tatsächlich ohne Not tragen kann, der je-
doch für den Geschädigten – z. B. bei Datenverlusten – eine
die wirtschaftliche Existenz bedrohende Dimension haben
kann. Die Haftungsbeschränkung bezieht sich nur auf reine
Vermögensschäden, nicht jedoch auf Folgeschäden aus
Sach- oder Personenschäden.

Die Höhe der Haftung gegenüber Endnutzern, die keine
Verbraucher sind, kann durch einzelvertragliche Vereinba-
rung geregelt werden.

Zu Nummer 11 (§ 45 Berücksichtigung der Interessen
behinderter Menschen)

Mit der Regelung werden besondere Maßnahmen ergriffen,
um den Zugang behinderter Menschen zu öffentlichen Tele-
kommunikationsdiensten sicherzustellen. Hörbehinderten
Menschen soll mit der Einrichtung eines Vermittlungsdiens-
tes ermöglicht werden, an der Kommunikation auch mit
hörenden Menschen teilzuhaben. Mit dem Verweis auf ge-
hörlose und hörgeschädigte Menschen wird deren spezifi-
schen und unterschiedlichen kommunikativen Bedürfnissen
innerhalb der Gruppe der hörbehinderten Menschen Rech-
nung getragen und sichergestellt, dass sich die Betroffenen
wahlweise über die Deutsche Gebärdensprache oder über
Deutsche Schriftsprache verständigen können.

Die Deutsche Telekom AG führt derzeit im Wege einer frei-
willigen Selbstverpflichtung zusammen mit der Deutschen
Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwer-
hörigen e. V. (DG) ein gemeinsames Pilotprojekt zur Er-
richtung von Vermittlungsdiensten für gehörlose und hör-
geschädigte Menschen in Deutschland durch. Der Deutsche
Bundestag begrüßt in seinem Beschluss vom 12. April 2004
(Bundestagsdrucksache 15/2674) die Durchführung dieses
Projekts. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die recht-
liche Verpflichtung eines solchen Dienstes zu regeln.

Da der tatsächliche Bedarf für einen solchen Dienst noch er-
mittelt werden muss, sollen Umfang und Versorgungsgrad
durch die Bundesnetzagentur vorgegeben werden. Die ge-
nauen Bestimmungen über den Umfang einer erforderlichen
Versorgung und die einzelnen Bedingungen wird die Bun-
desnetzagentur jedoch erst nach Abschluss des Pilotprojek-
tes – nach Anhörung der betroffenen Verbände und Unter-
nehmen – treffen können.

Zu Nummer 12 (§§ 45a bis 45p)

Zu § 45 a (Nutzung von Grundstücken)

Die Regelung knüpft an § 10 TKV-1997. Ohne Einwilligung
der dinglich berechtigten Person ist ein Netzbetreiber nicht
befugt, auf fremden Grundstücken Telekommunikationsein-
richtungen zu errichten, zu überprüfen und zu warten. Die
Grundstückseigentümererklärung gibt dem Berechtigten das
Recht, sämtliche Einrichtungen auf dem Grundstück anzu-
bringen, die erforderlich sind, um seinen vertraglichen Ver-
pflichtungen zur Bereitstellung von Telekommunikations-
einrichtungen bis hin zur Telekommunikationsabschlussein-
richtung beim einzelnen Endnutzer gerecht zu werden. Da die
Grundstückseigentümererklärung die zivilrechtlichen Bezie-
hungen zwischen Anbieter und Grundstückseigentümer be-
trifft, wurden der Wortlaut und die Anlage entsprechend
angepasst. Der Netzbetreiber kann wie bisher den Abschluss
eines Vertrags mit dem Endnutzer solange verweigern bzw.
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sich solange vorbehalten, bis der Nutzungsvertrag mit dem
Grundstückseigentümer geschlossen ist.

Zu § 45b (Entstörungsdienst)

Die Regelung knüpft an § 12 TKV-1997 an.

Zu § 45c (Normgerechte technische Dienstleistung)

Die Vorschrift regelt die Rechtsfolge, wenn verbindliche Nor-
men und Schnittstellenspezifikationen (vgl. Artikel 17 Abs. 4
Satz 2 der Rahmenrichtlinie) nicht eingehalten werden.

Zu § 45d (Netzzugang)

Die Regelung knüpft an § 13 TKV-1997 an.

Die netzseitige Anrufsperre (Absatz 2) ist ein probates Mit-
tel, um einem hohen Forderungsaufkommen durch die An-
wahl bestimmter Informationsdienste entgegenzuwirken.
Der Anspruch besteht gegenüber Anbietern von öffentlich
zugänglichen Telefondiensten an einem festen Standort und
gegenüber Anbietern des Anschlusses an das öffentliche
Telefonnetz an einem festen Standort (vgl. Universaldienst-
richtlinie 2002/22/EG, Artikel 10 Anhang I Teil A). Ab-
satz 2 bestimmt im Interesse des Kundenschutzes, dass
bestimmte Rufnummernbereiche (z. B. (0)900) gesperrt
werden können. Die Sperrung ist entsprechend der europa-
rechtlichen Vorgabe (Anhang I zu Artikel 10 der Universal-
dienstrichtlinie) kostenfrei. Zur Vermeidung von Missbräu-
chen wird vorgegeben, dass die Unternehmen für die Frei-
schaltung ein Entgelt verlangen können. Die Regelung
schließt nicht aus, dass Anbieter und Kunde eine differen-
ziertere Sperre (z. B. (0)900/1) vereinbaren. Die Vorgabe ist
auch dann erfüllt, wenn eine Technik zur Verfügung steht,
die es dem Kunden ermöglicht, mit seinem Endgerät die
Sperre im Netz auszulösen.

Absatz 3 dient dem Wettbewerb um Kundenverhältnisse. Im
Interesse sowohl der Endnutzer als auch der neuen Anbieter
wird die Weiterleitung der Kündigung durch den neuen An-
bieter ermöglicht.

Zu § 45e (Anspruch auf Einzelverbindungsnachweis)

Die Vorschrift knüpft an die frühere Regelung an (§ 14
TKV-1997). Die bisherige Beschränkung auf „Sprachkom-
munikation“ entfällt, so dass auch Einzelverbindungsnach-
weise für Online-Verbindungen verlangt werden können.
Der Anspruch besteht gegenüber allen Anbietern von Tele-
kommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit. Wird – wie
bei der Inanspruchnahme der betragsmäßig limitierten Pre-
paid-Karten – eine Rechnung üblicherweise nicht erteilt, be-
steht wie bisher kein Anspruch auf einen Einzelverbin-
dungsnachweis. Der von der Bundesnetzagentur vorgege-
bene „Standardnachweis“ ist für den Kunden kostenfrei.

Die Bundesnetzagentur erhält die Befugnis, auch die Form
eines solchen Einzelverbindungsnachweises – z. B. Schrift-
form oder Online – vorzugeben. Damit kann den unter-
schiedlichen Techniken und Vertragsgestaltungen Rechnung
getragen werden.

Zu § 45f (Vorausbezahlte Leistung)

Die Regelung knüpft an Artikel 10 Abs. 2 in Verbindung
mit Anhang I Teil A Buchstabe c der Universaldienstricht-
linie an. Über die Beweislastverteilung nach den Sphären

des Anbieters und des Kunden in § 45i Abs. 4 TKG hinaus
soll dem Kunden die Möglichkeit offenstehen, das Risiko
einer überhöhten Entgeltrechnung zu minimieren. Die Rege-
lung sieht daher vor, dass der Kunde verlangen kann, auf
Vorauszahlungsbasis Telekommunikationsdienste in An-
spruch nehmen zu können. Der Anspruch des Kunden wird
durch das Angebot von Prepaid-Produkten im Mobilfunk-
bereich und von Calling-Karten im Festnetzbereich erfüllt.
Ausreichend ist insoweit, dass jeweils ein Vorauszahlungs-
produkt am Markt angeboten wird.

Entsprechend der Universaldienstrichtlinie wird klargestellt,
dass es sich bei der Dienstleistung „Vorausbezahlte Leis-
tung“ um eine Universaldienstleistung handelt. Das heißt, es
reicht aus, dass der Verbraucher ein entsprechendes Produkt
am Markt in Anspruch nehmen kann. Sofern dies nicht der
Fall ist, kann die Bundesnetzagentur ein Unternehmen zum
Angebot einer entsprechenden Dienstleistung verpflichten.

Zu § 45g (Verbindungspreisberechnung)

Die Regelung legt die Anforderungen für die Ermittlung
von Verbindungsentgelten fest und orientiert sich an dem
bisherigen § 5 TKV-1997, der die Verlässlichkeit von Zeit-
erhebungssystemen, die im Interesse des Verbrauchers ein-
zusetzen sind, sicherstellen soll.

Die Nummern 1 und 2 enthalten Vorgaben für die Bestim-
mung der Verbindungsentgelte, die – soweit sie zeitabhän-
gig tarifiert sind – mit einem amtlichen Zeitnormal abzu-
gleichen sind.

Mit den Regelungen in Nummer 3 und Absatz 3 wird klar-
gestellt, dass auch vorlumenabhängige Tarife nach be-
stimmten von der Bundesnetzagentur im Benehmen mit
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) vorgegebenen Verfahren zu prüfen sind.

Nummer 4 regelt, dass alle für die Berechnung der Entgelt-
forderung erforderlichen Bestandteile einer regelmäßigen
Kontrolle auf Abrechnungsgenauigkeit und Einhaltung der
vereinbarten Abrechnungsmodalitäten zu unterziehen sind.

Nach Absatz 2 sind die Abrechnungsbestandteile durch ge-
eignete Vorkehrungen, wie z. B. ein Qualitätssicherungssys-
tem, sicherzustellen oder einmal jährlich durch einen Sach-
verständigen oder vergleichbare Stellen zu überprüfen und
der Bundesnetzagentur entsprechende Nachweise vorzule-
gen. Diese Regelungen stellen eine Fortführung der bisheri-
gen Praxis sicher.

Da es bisher noch keine Verfahren zur Ermittlung volumen-
abhängiger Verfahren gibt, ist die Bundesnetzagentur be-
fugt, im Benehmen mit dem BSI entsprechende Regelungen
vorzugeben (Absatz 3).

Zu § 45h (Rechnungsinhalt, Teilzahlungen)

Die Regelung knüpft an § 15 TKV-1997 an, berücksichtigt
aber die Vorgaben der §§ 18 und 21 Abs. 2 Nr. 7 TKG, wo-
nach Teilnehmernetzbetreiber nur unter bestimmten Voraus-
setzungen verpflichtet werden können, die Forderungen
Dritter beim Kunden geltend zu machen. Eine bisher nach
dem Wortlaut in § 15 TKV-1997 unbedingte, d. h. ohne Be-
rücksichtigung der wettbewerbsrechtlichen Aspekte im
TKG enthaltene Verpflichtung aller Teilnehmernetzbetrei-
ber, auf Verlangen des Kunden eine einheitliche Rechnung
zu erstellen, ist mit den §§ 18 und 21 TKG nicht vereinbar.
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Die Vorschrift sieht deshalb einen entsprechenden Anspruch
des Kunden, der, wie ausgeführt, abhängig ist von den im
TKG vorgesehenen möglichen Verpflichtungen, nicht vor,
sondern beschränkt sich auf die Vorgabe, dass für den Fall
einer einheitlichen Rechnungsstellung bestimmte Anforde-
rungen (Angabe der Anbieter von Netzdienstleistungen
usw.) eingehalten werden müssen.

Um den Kundenschutz bei unbegründeten Forderungen zu
erweitern, ist in Absatz 1 ergänzend geregelt, dass die Rech-
nung neben den einzelnen Anbietern auch deren Anschrif-
ten und kostenfreie Kundendiensttelefonnummern enthalten
muss. Absatz 3 regelt darüber hinaus, dass das rechnungs-
stellende Unternehmen verpflichtet ist, den Kunden in der
Rechnung darauf hinzuweisen, dass dieser berechtigt ist, be-
gründete Einwendungen gegen einzelne in Rechnung ge-
stellte Forderungen zu erheben.

Zu § 45i (Beanstandungen)

Die Regelung entspricht in großen Teilen § 16 TKV-1997.
Der Anwendungsbereich der Vorschrift umfasst auch Pre-
paid-Produkte. Darüber hinaus wird klargestellt, dass der
Anbieter in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit
dem Kunden eine Einwendungsausschlussklausel vereinba-
ren kann. Erhebt der Kunde nicht innerhalb der vereinbarten
Frist und in der vereinbarten Form Einwendungen gegen die
in Rechnung gestellten Verbindungsentgelte oder Entgelte,
die nicht ausschließlich Gegenleistung einer Verbindungs-
leistung sind, trifft den Anbieter die Nachweispflicht für die
einzelnen Verkehrsdaten nicht mehr. Nach den Erfahrungen
der Bundesnetzagentur erfolgen bei Einwendungen des
Kunden die Aufschlüsselung der Verkehrsdaten und die
technische Prüfung zum Teil nur schleppend. Die Vorschrift
legt deshalb fest, dass Aufschlüsselung und technische Prü-
fung regelmäßig innerhalb eines Monats zu erfolgen haben.
Die Durchführung einer technischen Prüfung ist dann nicht
erforderlich, wenn das Unternehmen nachweist oder es of-
fensichtlich ist, dass die Beanstandung nicht auf einen tech-
nischen Mangel zurückzuführen ist, sondern z. B. auf die
Zugrundelegung eines falschen Tarifs. Da die Kosten einer
umfassenden technischen Prüfung in vielen Fällen außer
Verhältnis zum strittigen Verbindungsentgelt stehen, kann
die Bundesnetzagentur Standards verbindlich festlegen. Die
besondere Beweislastregelung des § 45i führt nicht dazu,
dass der Endnutzer Einwendungen wegen Mangelhaftigkeit
der über die technische Verbindungsleistung hinausgehen-
den inhaltlichen Leistung verliert.

Zusätzlich wird mit Blick auf die Änderung des § 45e, nach
der die Bundesnetzagentur für den unentgeltlichen Einzelver-
bindungsnachweis eine geringere Aufschlüsselungstiefe
(z. B. bei nicht sprachbasierten Telekommunikationsdiens-
ten) vorgeben kann, klargestellt, dass bei Beanstandungen
von Rechnungen eine Aufschlüsselung nach Einzelverbin-
dungen gewährleistet sein soll. Bei sprachbasierten Telekom-
munikationsdiensten gilt in der Regel der Einzelverbindungs-
nachweis nach § 45e als Entgeltnachweis im Sinne des § 45i.

Zu § 45j (Entgeltpflicht bei unrichtiger Ermittlung
des Verbindungsaufkommens)

Die Regelung entspricht § 17 TKV-1997, wurde jedoch
sprachlich angepasst. Absatz 2 gewährleistet die Vergleich-
barkeit der entsprechenden Abrechnungszeiträume. Bestan-

den in den entsprechenden Abrechnungszeiträumen der
Vorjahre bei vergleichbaren Umständen niedrigere Entgelt-
forderungen, treten diese Beträge an die Stelle der berech-
neten Durchschnittsbeträge. Vergleichbare Umstände liegen
z. B. nicht vor, wenn der Betreffende in den entsprechenden
Abrechnungszeiträumen der Vorjahre längere Abwesenhei-
ten durch Urlaub oder Auslandsaufenthalte hatte.

Mit Absatz 3 wird sichergestellt, dass der Kunde innerhalb
einer vorgegebenen Mindestfrist das zuviel gezahlte Entgelt
erstattet bekommt.

Zu § 45k (Sperre)

Die Regelung entspricht im Wesentlichen § 19 TKV-1997.
Sie gilt für Anbieter öffentlicher Telefondienste. Die Strei-
chung der ersten Alternative in § 19 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2
TKV-1997 war möglich, weil eine Berechtigung des Anbie-
ters zur Sperre wegen einer Gefährdung der Netzintegrität
schon aus § 11 Abs. 6 des Gesetzes über Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) resultiert.

Zu § 45m (Aufnahme in öffentliche Teilnehmer-
verzeichnisse)

Die Regelung gibt dem Kunden ein subjektives Recht auf
Eintragung in öffentliche Kundenverzeichnisse. Auf welche
Weise der Anbieter den Anspruch des Kunden realisiert, steht
in seinem Ermessen. Bewohner von Altenheimen, die mit ei-
nem Anbieter von öffentlich zugänglichen Telefondiensten
keinen eigenen Vertrag geschlossen haben, können als Mitbe-
nutzer in öffentliche Kundenverzeichnisse eingetragen wer-
den. Der datenschutzrechtliche Erlaubnistatbestand ist in
§ 104 TKG geregelt. So setzt der Eintrag von Mitbenutzern
deren Zustimmung voraus. Bei Einträgen mit geschäftlichem
Bezug sollte regelmäßig die Eintragung im Handelsregister
oder in der Handwerksrolle die Grundlage für die Eintragung
in ein öffentliches Kundenverzeichnis bilden.

Zu § 45n (Veröffentlichungspflichten)

Die Regelung knüpft an die Artikel 21 und 22 der Univer-
saldienstrichtlinie an. Nach Artikel 21 Abs. 1 der Universal-
dienstrichtlinie müssen die in Anhang II Satz 2 der Univer-
saldienstrichtlinie genannten Informationen veröffentlicht
werden. Nach der Einleitung des Anhangs II Satz 2 der
Universaldienstrichtlinie ist es Sache der nationalen
Bundesnetzagentur zu entscheiden, welche Informationen
von den Anbietern und welche Informationen von der
Bundesnetzagentur selbst veröffentlicht werden, um sicher-
zustellen, dass die Kunden in voller Sachkenntnis eine Wahl
treffen können.

Zusätzlich kann die Bundesnetzagentur Anbieter zur Ver-
öffentlichung von Informationen über die Qualität ihrer
Dienste verpflichten. Sie kann hierbei insbesondere die in
Anhang III der Universaldienstrichtlinie aufgeführten Para-
meter, Definitionen und Messverfahren verwenden.

Neutrale Informationsmöglichkeiten bieten darüber hinaus
auch die Verbraucherzentralen, die Stiftung Warentest und
Fachzeitschriften.

Zu § 45o (Rufnummernmissbrauch)

Die Regelung normiert Pflichten aller der Netzbetreiber,
die Rufnummern in ihrem Netz einrichten. Neben Hin-
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weispflichten bestehen auch Handlungspflichten – insbeson-
dere die Sperrung einer missbräuchlich verwendeten Ruf-
nummer – bei Zuwiderhandlungen, von denen der Netz-
betreiber gesicherte Kenntnis erhält. Um zu einer gesicher-
ten Kenntnis zu gelangen, obliegt es den Unternehmen,
bekannt gewordene Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften
zu dokumentieren.

Zu § 45p (Auskunftsanspruch über zusätzliche Leistungen)

Eine zusätzliche Informationspflicht besteht bei Entgelt-
ansprüchen, die nicht ausschließlich Gegenleistung einer
Verbindungsleistung sind. Da der Netzbetreiber über Grund
und Gegenstand des weitergehenden Entgeltanspruches
keine Aussagen treffen kann, obliegt es dem verantwort-
lichen Anbieter, den Kunden hierüber zu unterrichten.

Zu Nummer 13 (§ 47a Schlichtung)

Die Regelungen für ein außergerichtliches Streitbeilegungs-
verfahren entsprechen den bisherigen Vorgaben. Das
Schlichtungsverfahren ist kein Schiedsverfahren mit ent-
sprechender Bindungswirkung für die Parteien, sondern
stellt lediglich einen Schlichtungsversuch dar, um im Inte-
resse beider Parteien eine möglichst schnelle und kosten-
günstige Entscheidung zu erreichen. Aus der Freiwilligkeit
des Verfahrens folgt, dass dieses abzuschließen ist, sofern
eine Partei die Bereitschaft zur Mitwirkung verweigert. Da
die Bundesnetzagentur keine nach § 15a Abs. 6 des Einfüh-
rungsgesetzes zur Zivilprozessordnung (EGZPO) aner-
kannte Gütestelle ist, ist das Ergebnis der Schlichtung nicht
vollstreckbar.

Zu § 47b (Abweichende Vereinbarungen)

Klarstellung, dass gesetzliche Vorgaben vertraglich nicht
zum Nachteil des Kunden abbedungen werden können (vgl.
hierzu auch § 312f BGB).

Zu Nummer 14 (§ 55 Frequenzzuteilung)

Mit der Vorschrift wird mit Blick auf die Frequenzverwal-
tung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit eine Fre-
quenzzuteilung für solche Geräte entbehrlich, die im Rah-
men der jeweiligen Befugnisse der Strafverfolgungs- und
Sicherheitsbehörden Anderen zugeteilte Frequenzen nutzen.
Die Bundesnetzagentur soll die Frequenznutzungsbedin-
gungen für den Einsatz entsprechender Geräte im Beneh-
men mit den Bedarfsträgern, insbesondere mit dem Bundes-
kriminalamt, der Bundespolizei, dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, das in seiner Stellungnahme die Belange der
Landesbehörden für Verfassungsschutz angemessen berück-
sichtigt, sowie einem bevollmächtigten Vertreter der Poli-
zeien der Länder festlegen, wobei auch die von den Netzbe-
treibern vorgebrachten Belange zu bedenken sind.

Zu Nummer 15 (§ 66 Abs. 4 Satz 1 Nummerierung)

Die ursprünglich für die Telekommunikations-Numme-
rierungsverordnung vorgesehenen verbraucherschützenden
Regelungen über die Nutzung von Mehrwertdiensteruf-
nummern werden mit diesem Gesetz in das TKG integriert.
Die Telekommunikations-Nummerierungsverordnung ent-
hält insoweit lediglich noch die bisher durch Verwaltungs-
vorschriften geregelten Rahmenbedingungen für die Zutei-
lung und die Nutzung von Rufnummern. Eine hohe politi-

sche Bedeutung, die eine Zustimmungsbedürftigkeit des
Bundestages und des Bundesrates rechtfertigen würde,
kommt dieser Verordnung damit nicht mehr zu. Auch im In-
teresse einer Verfahrensvereinfachung und einer Verbesse-
rung der Flexibilität wird die Zustimmungspflicht seitens
des Bundestages und des Bundesrates deshalb gestrichen.

Zu Nummer 16 (§ 67 Befugnisse der Bundesnetzagentur)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Die Praxis hat gezeigt, dass die Schaffung einer Ermächti-
gungsgrundlage für die Bundesnetzagentur zur Ermittlung
von personenbezogenen Daten wie Name und Anschrift von
Nummernnutzern erforderlich ist. Im Zuge der Miss-
brauchsbekämpfung, bei allgemeinen Maßnahmen im Be-
reich der Nummerierung sowie im Regelgeschäft der Num-
mernverwaltung ist es vielfach erforderlich, dass die Bun-
desnetzagentur gegenüber Nummerninhabern oder Num-
mernnutzern nach § 67 TKG und damit zum Vollzug des
Gesetzes sowie zur Gebührenerhebung tätig wird. Bei Ruf-
nummern, die abgeleitet zugeteilt werden, wie z. B. im
Ortsnetzbereich, verfügt die Bundesnetzagentur jedoch
nicht über Name und Anschrift der Nummernnutzer bzw.
Nummerninhaber. Um diese Informationen zu erlangen, be-
darf es einer Rechtsgrundlage mit einem hinreichend klaren
Hinweis in der Vorschrift, dass sie auch die Abfrage perso-
nenbezogener Daten Dritter umfasst.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Im Interesse der Preistransparenz legt die Bundesnetz-
agentur in den Fällen einen Preis fest, in denen unterschied-
liche Preise deshalb gelten, weil der Teilnehmernetzbetrei-
ber die Tarifhoheit hat (u. a. 137er, 180er Rufnummern).
Damit ist sichergestellt, dass dem Kunden bei Festnetzver-
bindungen ein bestimmter Preis angesagt werden kann.

Durch das Erfordernis der Beteiligung der Fachkreise und
der Verbraucherverbände bei Festsetzung der Preise soll
sichergestellt werden, dass den Belangen der betroffenen
Branche und der Verbraucherseite ausreichend und an-
gemessen Rechung getragen wird. Die Bundesnetzagentur
orientiert sich bei der Preisfestsetzung an den Marktpreisen
und der Zweckbestimmung der einzelnen Rufnummer (z. B.
„Geteilte-Kosten-Dienste“).

Ein bestimmtes Abrechnungsverfahren (online- oder off-
line-billing) ist damit nicht verbunden. Durch Hinweis auf
die Regelungen der §§ 16 bis 26 TKG wird gleichzeitig
klargestellt, dass Fragen der Zugangsregulierung nicht Ge-
genstand dieser Regelung sind.

Zu Nummer 17 (§ 93 Informationspflichten)

Diese Vorschrift setzt Artikel 4 Abs. 2 der Datenschutzricht-
linie für elektronische Kommunikation (Richtlinie 2002/58/
EG) um. Diensteanbieter sollen ihre Teilnehmer über mög-
liche Sicherheitsrisiken, die z. B. bei Kommunikations-
diensten über das Internet auftreten können, aufklären und
ggf. über Abhilfemaßnahmen unterrichten.

Zu Nummer 18 (§ 96 Verkehrsdaten)

Zu Buchstabe a (Absatz 2 Satz 1)

Die bestehende Formulierung in § 96 Abs. 2 Satz 1 TKG
„Die … Verkehrsdaten dürfen … nur verwendet werden, so-
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fern …“ führt durch das Wort „nur“ in Verbindung mit der
nach dem Wort „sofern“ folgenden abschließenden Aufzäh-
lung der zulässigen Zwecke zu dem nicht beabsichtigten
Rückschluss, dass die Daten nicht für die durch die §§ 100g,
100h der Strafprozessordnung (StPO), § 8 Abs. 8 und 10
des Bundesverfassungsschutzgesetzes (BVerfSchG), § 10
Abs. 3 des Gesetzes über den Militärischen Abschirmdienst
(MAD-Gesetz) und § 8 Abs. 3a des Gesetzes über den Bun-
desnachrichtendienst (BND-Gesetz) sowie durch Landes-
recht geregelte Erteilung von Auskünften über Verkehrsda-
ten an die Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden ver-
wendet werden dürften. Eine derartige Interpretation steht
allerdings im Widerspruch zu dem eindeutig erkennbaren
Willen des Gesetzgebers, dem bis zum Inkrafttreten des
Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 durch § 3
TDSV Rechnung getragen wurde. Zur Klarstellung des Ge-
wollten wird daher die Aufzählung der zulässigen Zwecke
um die Wörter „oder für die durch andere gesetzliche Vor-
schriften begründeten“ ergänzt.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Zu Doppelbuchstabe aa (Absatz 3 Satz 3)

Berichtigung eines Redaktionsversehens.

Zu Doppelbuchstabe bb (Absatz 3 Satz 4)

Die Datenauswertung bezieht sich auf Fälle der zielnum-
mernbezogenen Verwendung von Verkehrsdaten für eine
bedarfsgerechte Gestaltung von Telekommunikationsdiens-
ten; hierbei wird der Teilnehmer eines Diensteanbieters an-
gerufen (z. B. Freecalldienste, 0800er Rufnummern). Für
eine Verwendung dieser Daten ist die Einwilligung des „An-
gerufenen“ (Anbieter des 0800er Dienstes) erforderlich,
wobei die Daten des „Anrufenden“ (und nicht des Angeru-
fenen) zu anonymisieren sind.

Zu Nummer 19 (§ 98 Standortdaten)

Absatz 4 wird ergänzt im Hinblick auf Artikel 9 Abs. 3
der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation
(Richtlinie 2002/58/EG), wonach die Verarbeitung von
Standortdaten nicht nur auf das erforderliche Maß, sondern
auch auf die Personen beschränkt werden muss, die im Auf-
trag des Netzbetreibers oder des Diensteanbieters tätig sind.

Zu Nummer 20 (§ 108 Notruf)

Die Ergänzung in § 108 Abs. 1 Satz 2 ist für die Sicherstel-
lung der Versorgung der Bevölkerung mit Notrufmöglich-
keiten erforderlich. Aufgrund der technischen Entwicklun-
gen verwischen zunehmend die Grenzen zwischen Dienste-
anbietern, Netzbetreibern und anderen an der Erbringung des
Notrufs Beteiligten. Im Hinblick auf Telefondienstangebote,
die über das Internet erbracht werden, stellt die Gesetzesän-
derung keine Grundsatzentscheidung darüber dar, ob diese
Dienste als öffentlich zugänglicher Telefondienst eingestuft
werden. Die Entscheidung darüber wird in der Zukunft auf-
grund regulierungspolitischer Überlegungen, unter Berück-
sichtigung der Marktentwicklung, zu treffen sein.

Mit den Streichungen in § 108 Abs. 2 wird eine nicht beab-
sichtigte Einengung der Verordnungsermächtigung im Ver-
hältnis zu Absatz 1 Satz 1 und 2 beseitigt, die bereits in der
bisherigen Fassung besteht.

Zu Nummer 21 (§ 110 Abs. 1, 3 und 9 Satz 1 Nr. 1
Technische Umsetzung von Über-
wachungsmaßnahmen)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a)

Die Änderung dient der Klarstellung, dass technische Ein-
richtungen zur Umsetzung gesetzlich vorgesehener Maß-
nahmen zur Überwachung der Telekommunikation auch im
Zusammenhang mit Telekommunikationsdiensten vorzuhal-
ten sind, die auf neuen Technologien beruhen, bei denen die
zur Steuerung einer Telekommunikation erforderlichen Sig-
nale und die Signale, die den Nachrichteninhalt repräsen-
tieren, über völlig voneinander getrennte Telekommunika-
tionsanlagen übermittelt werden, wie dies z. B. bei der
sog. VoIP-Telefonie der Fall ist. Durch diese Technologie
wird zwar dem Nutzer eine sehr flexible, nicht mehr an
einen bestimmten Anschluss gebundene Nutzungsmöglich-
keit eines Telekommunikationsdienstes geboten (nomadi-
sche Nutzung), die Überwachbarkeit der Telekommunika-
tion wird jedoch durch die völlige Trennung zwischen die-
sen beiden Signaltypen dahingehend beeinflusst, dass es
ohne technische Gegenmaßnahmen nicht mehr möglich ist,
den zur Überwachung berechtigten Stellen die Nachrichten-
inhalte zur Verfügung zu stellen. Durch die Einfügung der
Nummer 1a wird verdeutlicht, dass sich sowohl die Indus-
trie als auch die Betreiber bei der Suche nach geeigneten
technischen Lösungen zur Sicherstellung der Überwach-
barkeit für diese modernen Telekommunikationstechnolo-
gien darauf einstellen können, auch neue, bisher unge-
wohnte Lösungsansätze zu verfolgen.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 110 Abs. 1 Satz 4)

Bei der Ergänzung der Vorschrift handelt es sich zum einen
um eine Folgeänderung aus der vorerwähnten Änderung zu
Doppelbuchstabe aa und zum anderen um eine Gleichset-
zung der Verfahrensweise für Fälle, in denen noch keine
technischen Einzelheiten in der Technischen Richtlinie fest-
gelegt sind, mit der Vorgehensweise nach § 110 Abs. 3
Satz 1 TKG.

Zu Buchstabe b (§ 110 Abs. 3)

Die durch Satz 3 vorgesehene Veröffentlichung der Techni-
schen Richtlinie auf der Internetseite der Bundesnetzagentur
trägt infolge der im Vergleich zum Amtsblatt der Bundes-
netzagentur sehr viel breiteren Zugangsmöglichkeiten zu
diesem Informationsmedium zu einer höheren Transparenz
der Vorschriftenlage bei. Gleichzeitig wird der bei der
Bundesnetzagentur erforderliche Aufwand für die Ver-
öffentlichung vermindert.

Zu Buchstabe c (§ 110 Abs. 9 Satz 1)

In § 110 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 TKG wird eine erforderliche
redaktionelle Änderung nachvollzogen, die im Rahmen des
Gesetzes zur Neuregelung der präventiven Telekommunika-
tions- und Postüberwachung durch das Zollkriminalamt und
zur Änderung der Investitionszulagengesetze 2005 und
1999 (NTPG) vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3603)
übersehen wurde.
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Zu Nummer 22 (§ 112 Abs. 2 Nr. 5 Automatisiertes
Auskunftsverfahren)

Es erfolgt eine sprachliche Anpassung an die in § 98 Abs. 3
und § 102 Abs. 6 TKG gewählte Formulierung.

Zu Nummer 23 (§ 113 Manuelles Auskunftsverfahren)

Die Regelung in Absatz 2 Satz 2 entspricht dem politischen
Willen, den Telekommunikations-Unternehmen für die Er-
teilung von Auskünften über Bestandsdaten und Verkehrs-
daten eine angemessene Entschädigung gemäß der nach
§ 110 Abs. 9 TKG zu erstellenden Rechtsverordnung zu ge-
währen.

Zu Nummer 24 (§ 116 Sitz und Rechtsstellung)

Wegen der durchgängigen Änderung des Namens in ‚Bun-
desnetzagentur‘ ist der Zusatz entbehrlich.

Zu Nummer 25 (§ 121 Tätigkeitsbericht)

Die Vorgabe, dass die Monopolkommission Einsicht in Ver-
fahrensakten der Bundesnetzagentur erhalten kann, trägt
den in § 121 TKG geregelten erweiterten Befugnissen der
Monopolkommission Rechnung. Der Gutachtenauftrag be-
zieht sich auch auf Fragen der Regulierungspraxis. Eine
vergleichbare Vorschrift ist auch im Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) enthalten. Für den Umgang
mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gelten die Vorga-
ben des § 46 Abs. 3 GWB entsprechend.

Zu Nummer 26 (§ 123 Zusammenarbeit mit anderen
Behörden)

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen der Ergän-
zung in § 13.

Zu Nummer 27 (§ 132 Beschlusskammerentscheidungen)

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen der Ergän-
zung in § 13.

Zu Nummer 28 (§ 145 Kosten von außergerichtlichen
Streitbeilegungsverfahren)

Es handelt sich um eine Folgeänderung sowie um die An-
passung an die am 1. Juli 2004 in Kraft getretene Änderung
des Gerichtskostengesetzes.

Zu Nummer 29 (§ 146 Satz 3 Kosten des Vorverfahrens)

Es handelt sich um die Anpassung an die am 1. Juli 2004 in
Kraft getretene Änderung des Gerichtskostengesetzes.

Zu Nummer 30 (§ 149 Abs. 1 Bußgeldvorschriften)

Zu Buchstabe a (Nummer 4)

Mit dieser Vorschrift werden die Befugnisse der Bundes-
netzagentur, im Rahmen ihrer Befugnisse nach § 67 Abs. 1
Bußgelder zu verhängen, erweitert.

Zu Buchstabe b (Nummer 5)

Hierbei handelt es sich um Folgeänderungen der Anpassun-
gen des Gesetzes. Es wird auf den Bußgeldrahmen zurück-
gegriffen, der nach § 149 Abs. 1 Nr. 13 i. V. m. Abs. 2 für

die Verstöße gegen eine Rechtsverordnung nach § 66 Abs. 4
einen Bußgeldrahmen von bis zu 100 000 Euro vorsieht.

Zu Buchstabe c (Nummer 22)

Folgeänderung zu Artikel 2 Nr. 21 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa.

Zu Nummer 31 (§ 150 Übergangsvorschriften)

Zu Buchstabe a (Absatz 9a)

Durch Absatz 9a wird eine Übergangslösung für die Unter-
nehmen bereitgestellt, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Vorschrift bereits neue öffentliche Telefondienste an-
bieten und dabei noch keine Notrufmöglichkeit realisiert ha-
ben. Durch die Vorschrift wird eine Gleichstellung der zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorschrift bereits am Markt
tätigen Unternehmen mit denjenigen erreicht, die erst nach
diesem Zeitpunkt solche Dienste anbieten. Mit dieser Rege-
lung wird den Anbietern technisch neuer öffentlich zugäng-
licher Telefondienste eine angemessene Entwicklungs- und
Einführungsphase gewährt, die es ihnen ermöglicht, die er-
forderlichen technischen Voraussetzungen zu schaffen.

Zu Buchstabe b (Absatz 10 und 11)

Die Vorschriften sind durch Zeitablauf überflüssig gewor-
den, da im November 2005 eine neue Telekommunikations-
Überwachungsverordnung (TKÜV) in Kraft getreten ist
(Absatz 10) und die Bundesnetzagentur bereits im Dezem-
ber 2004 eine neue Version der Technischen Richtlinie her-
ausgegeben hat (Absatz 11).

Zu Buchstabe c (Absatz 12a)

Es handelt sich um eine Übergangsregelung für die Zeit bis
zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 110 Abs. 9
TKG, mit der klargestellt wird, dass sich die Höhe der Ent-
schädigung in der Zeit, in der die Rechtsverordnung nach
§ 110 Abs. 9 TKG noch nicht in Kraft ist, nach § 23 JVEG
bemisst.

Zu Nummer 32 (§ 152 Abs. 1 Satz 2 Inkrafttreten,
Außerkrafttreten)

Der Gesetzgeber hatte ursprünglich geplant, die verbrau-
cherrelevanten Regelungen über die Nutzung von Mehrwert-
diensterufnummern, die in § 152 Abs. 1 Satz 2 aufgeführt
sind, in der Telekommunikations-Nummerierungsverord-
nung fortzuschreiben. Um bis zum Erlass der vorgenannten
Verordnung eine lückenlose Regelung sicherzustellen, war
die in Absatz 1 Satz 2 enthaltene Vorgabe erforderlich. Mit
der Integration in das TKG ist eine Anpassung erforderlich.

Zu Nummer 33

Anpassung der relevanten Vorschriften an den Begriff
„Bundesnetzagentur“.

Zu Artikel 3 (Weitere Änderungen des Tele-
kommunikationsgesetzes)

Durch Artikel 3 werden Änderungen im Telekommunika-
tionsgesetz vorgenommen, die erst nach Ablauf eines Jahres
nach Inkrafttreten der übrigen Änderungen in Kraft treten
sollen (vgl. Artikel 5).
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Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Die Einfügung von § 45l und §§ 66a bis 66l TKG bedingt
die Anpassung der Inhaltsübersicht.

Zu Nummer 2 (§ 45l Dauerschuldverhältnisse bei
Kurzwahldiensten)

Bei über Kurzwahlnummern erbrachten Mehrwertdiensten
– insbesondere bei Premium-SMS-Diensten, aber auch bei
MMS-Diensten, besteht die Gefahr, dass – ohne dass dies
dem Kunden deutlich bewusst ist – erhebliche Kosten ent-
stehen. Darüber hinaus sind die Inhalte von angebotenen
Abonnement-Verträgen häufig unklar, insbesondere wird
nicht deutlich, welche Möglichkeiten zur Beendigung des
Vertrags bestehen.

Mit der Regelung werden daher verschiedene Maßnahmen
zur stärkeren Transparenz sowie zum Schutz des Kunden
getroffen: Der Kunde kann vom jeweiligen Anbieter verlan-
gen, darauf hingewiesen zu werden, wenn die Entgeltforde-
rungen aus Kurzwahl-Abonnement-Diensten einen Betrag
von 20 Euro monatlich überschreiten. Der Hinweis wird im
Regelfalle durch eine sog. Warn-SMS erfolgen.

Bei Abonnementdiensten setzt ein Entgeltanspruch künftig
voraus, dass der Diensteanbieter über die wesentlichen In-
halte des Abonnement-Vertrags – die durch allgemeine ge-
setzliche Vorschriften vorgegeben sind – informiert und der
Kunde diese Information bestätigt. Der Umfang der Infor-
mationsverpflichtung gilt bei bestimmten Dienstleistungen
naturgemäß nur eingeschränkt (z. B. bei „ereignisbezogenen
Diensten“). In der Praxis erfolgen solche Hinweise regelmä-
ßig über sog. Handshake-SMS, die vom Kunden durch eine
weitere SMS bestätigt werden. Zusätzlich besteht für den
Kunden ein jederzeitiges Kündigungsrecht, auf das er in der
Handshake-SMS hinzuweisen ist. Eine Kündigung des
Abonnements wird regelmäßig durch eine Kodierung (sog.
Stop-Code) erfolgen.

Die Rückabwicklung ist in Absatz 2 Satz 2 geregelt.

Zu Nummer 3 (§§ 66a bis 66l)

Zu § 66a (Preisangabe)

Die Vorschrift greift auf § 43b Abs. 1 TKG a. F. zurück und
erweitert die Verpflichtungen über die Premium-Dienste
hinaus auf die in Satz 1 genannten Dienste. Normadressat
ist derjenige, der gegenüber dem Endnutzer wirbt: Der Wer-
bende kann z. B. der Teilnehmernetzbetreiber sein, wenn er
selbst wirbt und nicht lediglich Träger der Werbung ist, oder
auch der werbende Diensteanbieter unmittelbar. Satz 2 ge-
währleistet, dass bei Angabe des Preises dieser in derselben
Darstellung, kontrastreich und in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Rufnummer angegeben werden muss. Da-
durch wird verhindert, dass die Angabe des Preises in kaum
lesbarer oder versteckter Form erfolgt.

Nach Satz 3 darf bei Anzeige der Rufnummer die Preis-
angabe nicht zeitlich kürzer als die Rufnummer angezeigt
werden. Dies ist eine Reaktion auf die in der Bewerbung im
Fernsehen zu beobachtende Praxis, den Preis, im Gegensatz
zur beworbenen Rufnummer, nur für eine äußerst kurze
Zeitspanne einzublenden.

Nach Satz 4 wird bestimmt, dass auf den Abschluss eines
Dauerschuldverhältnisses hinzuweisen ist; nach Satz 5

kommt beim Fehlen der Angaben das Dauerschuldverhält-
nis nicht zustande. Die Hinweispflichten der Sätze 2 und 3
gelten entsprechend.

In Satz 7 wird die Preisangabe für Datendienste geregelt,
soweit eine solche technisch möglich ist. Die Regelung be-
rücksichtigt auch Preismodelle, die unabhängig von der an-
fallenden Datenmenge ausgestaltet sind.

Zu § 66b (Preisansage)

Die Bestimmung greift auf die Preisansagepflicht des § 43b
Abs. 2 TKG a. F. zurück und erweitert diese – mit Ein-
schränkungen – auf die in den Sätzen 4 und 5 genannten
Dienste. Eine Preisansage hat nach Maßgabe des Absatzes 1
Satz 1 und 2 für sprachgestützte Premium-Dienste, für
Kurzwahl-Sprachdienste und Auskunftsdienste ab einer
Preisschwelle von 2 Euro, für Neuartige Dienste ab einer
Preisschwelle von 3 Euro pro Minute oder pro Inanspruch-
nahme bei zeitunabhängiger Tarifierung zu erfolgen. Bei
Änderung des Tarifs kann die entsprechende Preisansage
während des Dienstes erfolgen. Zurzeit nicht verbindlich
vorgeschrieben ist eine Preisansage für Call-by-Call-Ver-
bindungen. Die Bundesregierung wird in diesem Bereich
weiterhin beobachten, ob es zu Missbrauchsfällen kommt,
und behält sich vor, diese Verpflichtung in ein künftiges Ge-
setzgebungsverfahren aufzunehmen.

Absatz 2 regelt die Preisansage der Inanspruchnahme von
Rufnummern für Massenverkehrs-Dienste der Dienste-
anbieter. Es ist dem Endnutzer der für die Inanspruchnahme zu
zahlende festnetzbezogene Preis anzusagen. Dieser Preis wird
nach § 67 Abs. 2 von der Bundesnetzagentur bestimmt.

Diese Regelung berücksichtigt im Übrigen die technischen
Anforderungen an die Dienste. Eine Integration der Preis-
ansage in die schon bestehende Ansage entspricht in aller
Regel bereits der heutigen Praxis seriöser Anbieter und be-
hindert das Ziel einer raschen Verkehrsabwicklung nicht.

Nach Absatz 3 gelten die Preisansageverpflichtungen ent-
sprechend der Rechtsfolgeverweisung gemäß Abs. 1 Satz 1
und 2 auch im Falle der Weitervermittlung durch einen Aus-
kunftsdienst auf alle Rufnummern, um – vor dem Hinter-
grund unterschiedlicher Missbrauchsszenarien – das höchst-
mögliche Maß an Preistransparenz zu schaffen. Diese Ver-
pflichtungen gelten jedoch mit der Maßgabe, dass die An-
sage auch während der in der Regel entgeltpflichtigen
Inanspruchnahme des Auskunftsdienstes erfolgen kann.
Diese Ansage ist jedoch noch vor der Weitervermittlung
vorzunehmen.

Die Nichtbeachtung der Anforderungen nach den Absätzen
1 bis 3 führt nach § 66g Nr. 1 zum Wegfall der Entgeltpflich-
tigkeit.

Absatz 4 ermöglicht die Öffnung der Preisansageregelungen
für Neuartige Dienste, da in diesem Nummernbereich eine
Vielzahl neuer, noch nicht im Einzelnen absehbarer techni-
scher Entwicklungen zu erwarten ist. Starre Regelungen, die
besondere technische Entwicklungen in diesem dynami-
schen Bereich nicht berücksichtigen, könnten ein Hindernis
für die Inanspruchnahme oder für das Angebot Neuartiger
Dienste darstellen. Das Verfahren hierfür ist dem des § 67
Abs. 2 TKG nachgebildet, um eine ausgewogene Lösung
unter Beachtung der unterschiedlichen Interessen zu finden.
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Zu § 66c (Preisanzeige)

Die Vorschrift regelt die Pflichten zur Preisanzeige für
Kurzwahl-Datendienste (z. B. SMS-/MMS-Dienste). Eine
Preisanzeigepflicht entsteht ab einem Preis von 2 Euro pro
Inanspruchnahme. Eine gesonderte Preisanzeigepflicht ist
in den Fällen des § 45I nicht erforderlich. Die Preisanzeige-
pflicht wird hier auch grundsätzlich auf die nichtsprach-
gestützten Neuartigen Dienste erstreckt, die zu Preisen ab
3 Euro pro Inanspruchnahme angeboten werden.

Absatz 2 enthält eine Verfahrensregelung zur Flexibilisie-
rung der Anforderungen an die Preisanzeige. Eine Ab-
weichung ist danach vorgesehen für die Preisschwelle von
2 Euro, wenn ein höherpreisiger Dienst im öffentlichen In-
teresse erbracht wird, wie z. B. das Lösen von Fahrscheinen
mittels Kurzmitteilung im öffentlichen Nahverkehr oder bei
Spenden mittels Kurzmitteilung für gemeinnützige Organi-
sationen. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht eine Liste
der Dienste, die im öffentlichen Interesse erbracht werden,
bei denen also von Absatz 1 abweichende Anforderungen
gelten (z. B. keine oder gelockerte Preisanzeigepflicht). Das
Legitimationsverfahren soll es vor dem Hintergrund der
dynamischen technischen Entwicklung im Telekommunika-
tionsbereich oder aufgrund besonderer Nutzungen (z. B.
wiederkehrende Nutzungen, ohne ein Dauerschuldverhält-
nis zu sein) ermöglichen, die Anforderungen an eine Preis-
anzeige für bestimmte nichtsprachbasierte Kurzwahldienste
anzupassen.

Absatz 2 Satz 3 bildet als Öffnungsklausel entsprechend der
Regelung des § 66b Abs. 4 TKG die Grundlage dafür, dass
die Bundesnetzagentur durch Verfügung Einzelheiten zu
den geeigneten Legitimationsverfahren in ihrem Amtsblatt
festlegen kann.

Die Nichtbeachtung der Anforderungen nach den Absät-
zen 1 und 2 führen gemäß § 66g Nr. 2 zum Wegfall der Ent-
geltpflichtigkeit.

Zu § 66d (Preishöchstgrenzen)

Die Absätze 1 und 2 setzen die Preisobergrenzen des § 43b
Abs. 3 TKG a. F. für Premium-Dienste fest. Die Preis-
höchstgrenze wird auf 2 Euro für das Festnetz und 3 Euro
für den Mobilfunk festgelegt. Der Preis für zeitunabhängig
abgerechnete Dienstleistungen darf höchstens 30 Euro pro
Verbindung betragen.

Nach Absatz 2 soll im Interesse einer Angebotsvielfalt die
Kombination von Tarifen grundsätzlich zulässig sein; die
Preistransparenz soll dabei über die getrennte Ausweisung
der Tarife im Einzelverbindungsnachweis hergestellt werden.

Die Regelungen nach Buchstabe a gelten auch im Falle der
Weitervermittlung durch einen Auskunftsdienst. Die Nicht-
beachtung der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2
führt gemäß § 66g Nr. 3 zum Wegfall der Entgeltpflichtigkeit.

Absatz 3 eröffnet die Möglichkeit einer Flexibilisierung
starrer Preisgrenzen unter Anwendung eines Verfahrens, bei
dem sich der Kunde vor Inanspruchnahme der Dienstleis-
tung gegenüber dem Diensteanbieter legitimiert (Legitimie-
rungsverfahren).

Die Bundesnetzagentur kann darüber hinaus vor dem Hin-
tergrund der allgemeinen Entwicklung der Preise oder des
Marktes von den in den Absätzen 1 und 2 genannten Preis-
höchstgrenzen abweichende Preishöchstgrenzen unter den

Voraussetzungen des § 67 Abs. 2 TKG festsetzen. Durch die
Formulierung „allgemeine Entwicklung“ wird zugleich
klargestellt, dass es sich hierbei nicht um ein Substitut des
Legitimationsverfahrens handelt, sondern nur in Frage
kommt, wenn sich „allgemein“ eine besondere Entwicklung
abzeichnet, die ein Handeln nach dem Verfahren gemäß
§ 67 Abs. 2 TKG rechtfertigt. Durch den Verweis auf das
Verfahren nach § 67 Abs. 2 TKG wird zugleich deutlich ge-
macht, dass vor Festsetzung einer Preishöchstgrenze durch
die Bundesnetzagentur eine angemessene Beteiligung der
betroffenen Fachkreise unter Einschluss der Verbraucher-
seite sicherzustellen ist.

Die Bundesnetzagentur kann Einzelheiten zu den Verfahren
in Bezug auf zulässige Tarifierungen und zu den Aus-
nahmen nach Absatz 2 Satz 2 und 3 regeln und nach § 5
TKG veröffentlichen.

Zu § 66e (Verbindungstrennung)

Die Verpflichtung zur Zwangstrennung des § 43b Abs. 4
TKG a. F. wird in Absatz 1 Satz 1 fortgeschrieben und auf
die Kurzwahl-Sprachdienste erweitert. Eine Zwangstren-
nung durch den Diensteanbieter hat für die aufgeführten
Dienste nach 60 Minuten zu erfolgen.

Satz 2 dient der Klarstellung, dass die Verpflichtung zur
Trennung auch im Falle der Weitervermittlung gilt. Es kann
keinen sachlichen Grund für eine Ungleichbehandlung dar-
stellen, dass im einen Fall das Gespräch direkt beim Teil-
nehmer generiert wird und im anderen Fall durch Weiterver-
mittlung zustande kommt. In jedem Fall soll die zeitliche
Obergrenze des Satzes 1 gelten. Adressat der Verpflichtung
ist stets der Diensteanbieter, bei dem die entsprechende
Zielrufnummer eingerichtet ist.

Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, von den in Absatz 1 ge-
troffenen Regelungen abzuweichen, wenn sich der End-
nutzer vor Inanspruchnahme der Dienstleistung gegenüber
dem Diensteanbieter durch ein geeignetes Verfahren (Legi-
timationsverfahren) ausweist.

Die Nichtbeachtung der Verpflichtungen aus § 66e TKG führt
gemäß § 66g Nr. 4 zum Wegfall der Entgeltpflichtigkeit.

Zu § 66f (Anwählprogramme – Dialer)

Die Vorschrift greift auf § 43b Abs. 5 und 6 TKG a. F. zu-
rück. In Absatz 1 wird die Definition des Dialers gegenüber
der Vorgängervorschrift des § 43b Abs. 5 TKG a. F. neu ge-
fasst. Eine rufnummernunabhängige Definition ist erforder-
lich, um eine Umgehung der gesetzlichen Vorgaben zu ver-
hindern. Weiterhin soll diese Definition auch solche Dialer
erfassen, die dazu verwendet werden, die Adresse des Nut-
zers zu ermitteln und diesem eine separate Rechnung zu-
zusenden. Ein Bezug auf eine bestimmte Diensteart, wie
z. B. Premium-Dienste, ist nicht dienlich und würde weiter-
hin die Gefahr der Umgehung der Vorschriften zu Dialern
durch Verwendung von Rufnummern anderer Dienstearten
in sich bergen. Satz 3 regelt neu gegenüber der Vorgänger-
vorschrift – vor dem Hintergrund der mit dieser gemachten
Erfahrungen –, dass Verbindungen über Rufnummern, zu
denen neben einem registrierten Dialer nicht registrierte
Dialer betrieben werden, unzulässig sind. Diese Bestim-
mung dient der Transparenz hinsichtlich der ausschließ-
lichen Anwendung registrierter Dialer.
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Absatz 2 führt das Erfordernis neu ein, dass zu einer Ruf-
nummer nur ein Dialer registriert werden kann. Damit soll
ermöglicht werden, bereits anhand der in der Telefonrech-
nung vorhandenen angewählten Zielrufnummer nachzuprü-
fen, ob es sich um einen registrierten oder nicht registrierten
Dialer handelt. Satz 3 eröffnet für die Bundesnetzagentur
die Möglichkeit zur Schaffung geeigneter Rahmenbedin-
gungen zur Verwendung des Tarifs für zeitunabhängig abge-
rechnete Dienstleistungen, um den Missbrauch bei Verwen-
dung solcher Tarife einzudämmen. Die Regelung ermächtigt
die Bundesnetzagentur, Rahmenbedingungen zu schaffen,
um die Fälle auszuschließen, in denen nur wenige Sekunden
andauernde versehentliche Einwahlen schon den Tarif für
zeitunabhängig abgerechnete Dienstleistungen auslösen.
Hierdurch kann auch eine Kostentransparenz für Verbrau-
cher erzielt werden. Mit Absatz 2 wird erreicht, dass die
Bundesnetzagentur auf technische Entwicklungen im Inte-
resse der Unternehmen und Verbraucher schnell reagieren
kann. In dem sehr dynamischen, technikorientierten Tele-
kommunikationsmarkt sind gesetzliche Regelungen deshalb
möglichst flexibel zu gestalten.

Die Nichtbeachtung der Verpflichtungen der Absätze 1 und 2
führt gemäß § 66g Nr. 5 zum Wegfall der Entgeltpflichtigkeit.

Absatz 3 stellt klar, dass die Bundesnetzagentur unter den
dort genannten Voraussetzungen eine Registrierung ableh-
nen kann. Grundlage sind hier die gewerberechtlichen An-
forderungen an die Zuverlässigkeit des Unternehmens. In
den Regelbeispielen wird auf Fälle aus der bisherigen Praxis
zurückgegriffen. Ein Fall des Gesetzesverstoßes liegt z. B.
auch vor, wenn die Bundesnetzagentur gegenüber dem Be-
treffenden bereits mehrfach nach § 67 Abs. 1 TKG tätig ge-
worden ist. Durch die Vorschrift soll sichergestellt werden,
dass nicht bestimmte unseriöse Anbieter immer wieder un-
ter einer anderen Registrierung ihre Angebote unterbreiten
können. Zur Verhinderung von Missbräuchen, z. B. das
Umfirmieren unzuverlässiger Unternehmen, hat die Bun-
desnetzagentur entsprechende Erkenntnisse den Gewerbe-
aufsichtsämtern zu melden.

Zu § 66g (Wegfall des Entgeltanspruchs)

Die Vorschrift fasst zum Zwecke der besseren Übersicht alle
in den §§ 66b bis 66i geregelten Fälle des Wegfalls des Ent-
geltanspruchs zusammen. Sie greift auf die Regelung des
§ 43b Abs. 1 TKG a. F. zurück und erweitert diese auf die
Fälle der §§ 66b bis 66f und § 66i. Der Entgeltanspruch ent-
fällt, soweit dieser unberechtigt ist.

Zu § 66h (Auskunftsanspruch, Datenbank für (0)900er Ruf-
nummer)

Die Vorschrift greift auf § 43a TKG a. F. zurück und erwei-
tert diese auf die in Absatz 3 genannten Dienste.

Mit der Formulierung des § 66h Abs. 1 Satz 3 TKG wird
klargestellt, dass Netzbetreiber auch zu Rufnummern aus-
kunftsverpflichtet im Sinne dieser Vorschrift sind, die sie
nicht selbst zugeteilt haben, sondern die mittels Portierung
in ihr Netz gelangt sind.

Das ausdrückliche Schriftformerfordernis spiegelt die Ver-
waltungspraxis der Bundesnetzagentur wider (formblattge-
bundenes Auskunftsersuchen). Diese Schwelle soll sicher-
stellen, dass Auskunftsersuchen, die bei der Behörde und

den betroffenen Telekommunikationsunternehmen Aufwen-
dungen und Kosten auslösen, ernsthaft betrieben und
„Spam-Anfragen“ vermieden werden.

Absatz 3 konstituiert einen Anspruch des Verbrauchers
gegen den jeweiligen Netzbetreiber auf Erteilung dieser
Auskunft. Dies betrifft Massenverkehrsdienste, Geteilte-
Kosten-Dienste, Auskunftsdienste und Kurzwahldienste. Im
Internet sind bereits regelmäßig aktualisierte Daten zu Aus-
kunftsdiensten veröffentlicht.

Für entgeltfreie Dienste wurde auf einen förmlichen Aus-
kunftsanspruch verzichtet. Hier ist die Beauskunftung gene-
rell aus Zweckmäßigkeitserwägungen ausgesetzt.

Die Erfahrungen seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Be-
kämpfung des Missbrauchs von 0190er-/0900er-Mehrwert-
diensterufnummern haben gezeigt, dass ein Bedarf zur Mög-
lichkeit der Ermittlung des letztverantwortlichen Dienste-
anbieters auch für die genannten anderen Rufnummern-
gassen besteht. Mit einem gegenüber § 43a TKG a. F.
erweiterten Auskunftsanspruch wird dem Verbraucher mit-
geteilt, wo die betreffende Rufnummer geschaltet ist, so
dass er sich an den entsprechenden Netzbetreiber wenden
kann, um in einem zweiten Schritt zu erfahren, wer sich hin-
ter der Rufnummer verbirgt (Letztverantwortlicher).

Zu § 66i (R-Gespräche)

In Absatz 1 ist festgelegt, dass keine Dienstleistungen über
R-Gespräche abgerechnet werden dürfen, indem bei R-Ge-
sprächen eine Auszahlung nicht erfolgen darf. Es wird eine
zentrale Sperrliste bei der Bundesnetzagentur eingeführt.
Der Teilnehmer muss sich dadurch nur einmal auf die Liste
setzen lassen und ist dann bei allen Anbietern gesperrt. Die
Regelung ist erforderlich, da einerseits viele Beschwerden
zu R-Gesprächen eingehen, andererseits R-Gespräche aber
vor allem im Zusammenhang mit den sogenannten Basis-
Telefonen durchaus eine Berechtigung haben. Eine Entgelt-
pflicht entfällt bei unzulässigen Angeboten nach § 66g Nr. 6
TKG. Eine Entgeltpflicht entfällt auch bei Gesprächen, die
einen Tag nach Eintrag in die Sperrliste unter deren Miss-
achtung geführt werden (§ 66g Nr. 7 TKG).

Zu § 66j (Rufnummernübermittlung)

Beim Aufbau einer Telefonverbindung wird im Zeichen-
gabeprotokoll die Rufnummer des Anrufers übermittelt.
Die Rufnummer wird grundsätzlich von dem anrufernahen
Anbieter von Telekommunikationsdiensten erzeugt, der die
Verbindungen aufbaut. Sie kann aber auch vom Anrufer an-
gegeben werden. Die Rufnummer wird für Abrechnungs-
zwecke, zur Anzeige beim Angerufenen und in Zusammen-
hang mit der öffentlichen Sicherheit (Notruf, Fangschaltun-
gen und mittelbar auch Auskunftsersuchen und Über-
wachungsmaßnahmen) verwendet. Zusätzlich kann im
Zeichengabeprotokoll vom Anrufer zum Zweck der Über-
mittlung an den Angerufenen eine weitere Rufnummer (Ge-
nerische Nummer) angegeben werden.

In letzter Zeit ist es vermehrt vorgekommen, dass diese
Möglichkeiten missbräuchlich genutzt wurden. Insbeson-
dere wurden Rückrufe auf teure Nummern provoziert
(„Ping-Anrufe“) und falsche Identitäten vorgetäuscht. Zu-
dem sind Missbrauchsszenarien im Zusammenhang mit der
Abrechnung von Diensten und im Zusammenhang mit der
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öffentlichen Sicherheit möglich, wenn eine verfälschte Ruf-
nummer übermittelt wird. Daher muss als Rufnummer des
Anrufers eine Rufnummer übermittelt werden, die dem
Teilnehmer für den Dienst zugeteilt ist, im Rahmen dessen
die Verbindung aufgebaut wird. Als Generische Nummer
darf etwas flexibler eine Rufnummer verwendet werden, die
in einer rechtlichen Beziehung zu dem Anrufer steht. Dies
ist der Fall, wenn die Rufnummer dem Anrufer zugeteilt ist
oder der Anrufer mit dem Zuteilungsnehmer einen privat-
rechtlichen Vertrag zur Nutzung der Rufnummer abge-
schlossen hat.

Durch die Regelung werden automatische Rückrufbitten zu
Premium-Dienst-Rufnummern ebenso unzulässig wie Iden-
titätsdiebstahl und Tarifverschleierung. In der Rufnummern-
anzeige dürfen gemäß der Regelung nur solche Rufnum-
mern angezeigt werden, die für Dienste bereitgestellt sind,
die abgehende Verbindungen ins Telefonnetz ermöglichen.
Hierunter fallen insbesondere die in der Vorschrift genann-
ten Diensterufnummern.

Zu § 66k (Internationaler entgeltfreier Telefondienst)

Diese Regelung setzt gemäß § 66 Abs. 2 die Empfehlung
der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) für internationale
Freephonedienste in nationales Recht um (ITU-Empfehlung
E.169). Die entgeltfreie Erreichbarkeit dieser Nummernres-
source im Inland wird dadurch gewährleistet.

Zu § 66l (Umgehungsverbot)

Das Umgehungsverbot entspricht der Regelung des § 306a
BGB. Eine Umgehung stellt es insbesondere dar, wenn
Dienste entgegen ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung auf-
grund der Zuteilungsregelungen genutzt werden. Eine
solche Regelung ist vor dem Hintergrund der vielfältigen

Missbrauchsmöglichkeiten, die immer neue Varianten und
Ausgestaltungen hervorbringen, zwingend notwendig. Dies
bedeutet, dass hierdurch insbesondere die gesamten Rege-
lungsmechanismen der §§ 66a bis 66k TKG auch bei Um-
gehungen zur Anwendung kommen können.

Zu Nummer 4 (§ 149 Bußgeldvorschriften)

Die Bußgeldvorschriften werden an die vorgenannten Än-
derungen angepasst, um ausreichende Sanktionsmöglich-
keiten durch die Bundesnetzagentur zu gewährleisten.

Zu Artikel 4 (Neubekanntmachung)

Durch Artikel 4 wird das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie ermächtigt, das TKG neu bekannt zu ma-
chen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Zu Nummer 1

Soweit nicht aus besonderen Gründen eine längere Vorlauf-
zeit erforderlich ist, sollen die Neuregelungen kurzfristig
wirksam werden. Mit Inkrafttreten von Artikel 2 des Ge-
setzes tritt die bis dahin geltende Telekommunikations-
Kundenschutzverordnung, die auf der Rechtsgrundlage des
Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I
S. 1120) ergangen ist, außer Kraft.

Zu Nummer 2

Um dem Zeitbedarf für die notwendigen technischen Maß-
nahmen zur Umsetzung Rechnung zu tragen, treten die Vor-
schriften des Artikels 4 erst in Kraft, wenn ein halbes Jahr
seit der Verkündung des Gesetzes verstrichen ist.
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Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 824. Sitzung am 7. Juli 2006 be-
schlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2
des Grundgesetzes (GG) wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 (§ 20 G 10),
Artikel 2 Nr. 21 Buchstabe c (§ 110 Abs. 9 TKG),

Nr. 23 (§ 113 Abs. 2 Satz 2 bis 4 TKG),
Nr. 31 Buchstabe c (§ 150 Abs. 12a TKG)

a) Artikel 1 ist wie folgt zu fassen:

,Artikel 1
Änderung des Artikel 10-Gesetzes

§ 20 des Artikel 10-Gesetzes vom 26. Juni 2001
(BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch … geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 20
Entschädigung

Die nach § 1 Abs. 1 berechtigten Stellen haben für
Leistungen nach § 2 Abs. 1 eine Entschädigung zu
gewähren, die sich nach § 23 des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes bemisst.“‘

b) Artikel 2 ist wie folgt zu ändern:

aa) Nummer 21 Buchstabe c ist wie folgt zu fassen:

„c) Absatz 9 wird aufgehoben.“

bb) Nummer 23 ist wie folgt zu fassen:

„23. § 113 Abs. 2 Satz 2 bis 4 wird aufgeho-
ben.“

cc) Nummer 31 Buchstabe c ist zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Mit § 20 G 10-E und § 150 Abs. 12a TKG-E sollen
Übergangsregelungen geschaffen werden, wonach sich
die Entschädigungen für die Anbieter von Telekommu-
nikationsdienstleistungen für die Erbringung von Leis-
tungen nach § 2 Abs. 1 G 10 sowie nach § 110 Abs. 9
TKG bis zum Erlass einer nach dieser Vorschrift zu er-
lassenden Rechtsverordnung nach § 23 JVEG richten.
Bei den genannten Leistungen handelt es sich insbeson-
dere um Auskünfte und Maßnahmen der Telekommu-
nikationsüberwachung, zu denen die Telekommunika-
tionsunternehmen entweder im Rahmen strafrechtlicher
Ermittlungen, durch das Zollkriminalamt oder durch den
Bundesnachrichtendienst herangezogen werden. Sobald
die Verordnung in Kraft getreten ist, soll sich die Ent-
schädigung der Telekommunikationsunternehmen – im
Gegensatz zur Entschädigung für die Überwachung der
Post und anderen Maßnahmen, zu denen Zeugen und
Dritte im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungsmaßnah-
men verpflichtet werden – nach dieser Verordnung rich-
ten.

Mit der von der Bundesregierung vorgeschlagenen Än-
derung in § 113 Abs. 2 TKG-E soll die rechtsförmliche
Anpassung vorgenommen werden, um den Telekommu-

nikationsunternehmen für Auskünfte nach § 113 Abs. 1
TKG eine von § 23 JVEG abweichende Entschädigung
nach der Rechtsverordnung des § 110 Abs. 9 TKG ge-
währen zu können.

Für die genannte Rechtsverordnung nach § 110 Abs. 9
TKG besteht aber weder ein Bedarf, noch kann ein An-
wendungsbereich wirksam eröffnet werden. Da eine ver-
fassungsgemäße Ausgestaltung der Verordnung eben-
falls kaum denkbar ist, ist mit § 110 Abs. 9 TKG auch
die Verordnungsermächtigung selbst aufzuheben. Damit
entfällt zugleich das Bedürfnis für Übergangs- und Vor-
rangregelungen.

Die §§ 23, 19 ff. JVEG enthalten ausgewogene Spezial-
regelungen gerade für die Entschädigung Dritter, die im
Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen herangezogen
werden. Es ist geboten, es bei den für alle Betroffenen
ausgewogenen Regelungen zu belassen:

Zum einen entsprechen die von den Telekommunika-
tionsunternehmen für strafrechtliche Ermittlungen zu er-
bringenden Leistungen den Zeugenpflichten jedes Bür-
gers. Die Entschädigungsleistungen müssen mit dieser
Pflicht korrelieren und können dementsprechend zur
Wahrung der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege nicht
im Umfang marktgerechter Vergütungen gewährt wer-
den. Das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz
enthält in sich stimmige und ausgewogene Regelungen,
die die Positionen sowohl der im Interesse des Allge-
meinwohls tätigen Strafverfolgungsbehörden als auch
der in Anspruch genommenen Zeugen und Dritten ange-
messen berücksichtigen.

Eine Sonderregelung nur für die den Telekommunika-
tionsunternehmen zu gewährenden Entschädigungen
dürfte überdies nicht in verfassungsgemäßer Weise aus-
zugestalten sein, sondern gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz des Artikels 3 GG verstoßen. Denn es ist kein
sachlicher Grund erkennbar, der eine derartige Ungleich-
behandlung der Entschädigungsleistungen für Telekom-
munikationsüberwachungsmaßnahmen auf der einen
und für sonstige Inanspruchnahmen von Zeugen oder
Dritten auf der anderen Seite rechtfertigt. Zwar werden
Telekommunikationsunternehmen unter Umständen
häufiger in Anspruch genommen als Zeugen. Aber auch
andere Unternehmen wie beispielsweise Postdienstleis-
ter, Behörden u. a. werden verstärkt zu Ermittlungsmaß-
nahmen herangezogen. Insbesondere Kreditinstitute
werden sogar ungleich öfter als Telekommunikationsun-
ternehmen zur Auskunftserteilung in Anspruch genom-
men.

Da § 23 JVEG die Entschädigung speziell für Maß-
nahmen der Telekommunikationsüberwachung regelt,
besteht auch kein praktisches Bedürfnis für eine weiter-
gehende Rechtsverordnung. Denn es ist bereits eine ab-
schließende Sonderregelung vorhanden, so dass ein An-
wendungsbereich für die – dem Gesetz nachrangige –
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Rechtsverordnung gar nicht verbleibt. Dies ergibt sich
insbesondere auch daraus, dass die Entschädigungsleis-
tungen im Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz
abschließend – § 1 Abs. 1 Satz 2 JVEG – geregelt wer-
den, wodurch die Ausgewogenheit der Regelungen ge-
wahrt werden soll.

2. Zu Artikel 2 Nr. 3 (§ 9a Satz 1 TKG)

a) In Artikel 2 Nr. 3 sind in § 9a Satz 1 nach dem Wort
„wenn“ die Wörter „zusätzlich zu den Voraussetzun-
gen des § 9 Abs. 1“ einzufügen.

b) Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren die konsequente Verwendung der Formu-
lierung „nachhaltig wettbewerbsorientierter Markt“
innerhalb des TKG sicherzustellen.

B e g r ü n d u n g

Zu Buchstabe a

Für neue Märkte führt § 9a TKG-E neben den Vorausset-
zungen, die bereits nach § 9 Abs. 1 TKG vorliegen müs-
sen, ein zusätzliches Kriterium für eine Marktregulie-
rung ein. Dies ist in der Vorschrift zum Ausdruck zu
bringen. Dadurch wird klargestellt, dass auch neue
Märkte zunächst gemäß den Vorgaben der §§ 10, 11
TKG zu definieren sowie zu analysieren sind und damit
das Konsultations- und Konsolidierungsverfahren nach
§ 12 TKG durchzuführen ist.

Zu Buchstabe b

Nach § 9a TKG-E soll die Regulierung eines neuen
Marktes in der Regel nur erfolgen, wenn andernfalls die
Entwicklung eines nachhaltigen wettbewerbsorientierten
Marktes behindert wird. Im Widerspruch dazu steht,
dass die Definition eines „nachhaltig wettbewerbsorien-
tierten Marktes“ in § 3 Nr. 12 TKG voraussetzt, dass
eine Regulierung bereits stattgefunden hat. Denn nur
dann kann sie zurückgeführt werden.

3. Zu Artikel 2 Nr. 6 (§ 30 Abs. 3 TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren die Regelung in § 30 TKG grundsätzlich auf ihre
Vereinbarkeit mit EU-Recht und auf eine verständlichere
Formulierung zu überprüfen.

B e g r ü n d u n g

Die Europäische Kommission hat im Vertragsverlet-
zungsverfahren 2004/2221 die Bestimmung in § 30
TKG aus folgenden Gründen beanstandet:

a) Festlegungen des Gesetzgebers, die nach Auffassung
der Kommission gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Zu-
gangsrichtlinie der nationalen Regulierungsbehörde
zugewiesen sind;

b) Verknüpfung unterschiedlicher Märkte im Sinne
einer doppelten Marktbeherrschung;

c) Prüfung des Kriteriums einer früheren Marktbeherr-
schung.

Es erscheint fraglich, ob die beabsichtigte Änderung in
§ 30 Abs. 3 TKG-E diese Beanstandungen ausräumen
kann, da die beanstandeten Kriterien auch weiterhin
maßgeblich sind. Im Übrigen sollte durch eine Über-

arbeitung des Textes sichergestellt werden, dass die For-
mulierung verständlicher und damit rechtssicherer wird.

4. Zu Artikel 2 Nr. 7a – neu – (§§ 38 und 42 TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren eine Regelung vorzusehen, die sicherstellt, dass die
Vorschriften der nachträglichen Regulierung von Ent-
gelten nach § 38 TKG und zu den Missbrauchsverfahren
nach § 42 TKG auch dann von der Bundesnetzagentur
angewandt werden können, wenn die beträchtliche
Marktmacht noch nicht in einem förmlichen Marktdefi-
nitions- und Marktanalyseverfahren nach § 10 bzw. § 11
TKG festgestellt worden ist.

B e g r ü n d u n g

Die frühere Praxis der Bundesnetzagentur, auch dann
Verfahren durchzuführen, wenn die förmlichen Ver-
fahren der Marktdefinition und Marktanalyse noch nicht
abgeschlossen sind, wurde vom Verwaltungsgericht ver-
worfen. Dies führt zu einer Regelungslücke auf allen
Märkten, für die diese Voraussetzungen nicht erfüllt
sind. Es ist daher unerlässlich, für eine effiziente Regu-
lierung Sorge zu tragen.

5. Zu Artikel 2 (§§ 43a, 45a bis 45f, 45h bis 45k, 45p, 47a,
47b TKG)

Artikel 3 (§ 45l TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren die Verwendung des Begriffs „Endnutzer“ insbeson-
dere in den §§ 43a, 45a bis 45f, 45h bis 45k, 45p und
47a, 47b TKG-E sowie in § 45l TKG-E zu überprüfen.

B e g r ü n d u n g

Der Begriff des „Endnutzers“ ist in § 3 Nr. 8 TKG defi-
niert als eine juristische oder natürliche Person, die
weder öffentliche Telekommunikationsnetze betreibt
noch Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit
erbringt. Eine vertragliche Beziehung zu einem Anbieter
von Telekommunikationsdiensten wird dabei nicht vor-
ausgesetzt. Sinn und Zweck insbesondere der aufgeführ-
ten Vorschriften ist es jedoch, die vertraglichen Rechte
und Pflichten der Anbieter von Telekommunikations-
diensten und ihrer Kunden zu regeln. Insofern setzen sie
eine Vertragsbeziehung voraus und sollen keine davon
losgelösten Rechte und Pflichten begründen. Dies
spricht für die Verwendung des Begriffs „Teilnehmer“ in
den angeführten Vorschriften, der in § 3 Nr. 20 TKG als
jede natürliche oder juristische Person, die mit einem
Anbieter von Telekommunikationsdiensten einen Ver-
trag über die Erbringung derartiger Dienste geschlossen
hat, definiert ist. Dementsprechend gewährt § 45m
TKG-E in Abweichung zu den genannten Vorschriften
dem Teilnehmer und nicht dem Endnutzer das Recht,
von seinem Anbieter eines öffentlichen Telefondienstes
einen unentgeltlichen Eintrag in ein Teilnehmerverzeich-
nis verlangen zu können.

6. Zu Artikel 2 Nr. 10 (§ 44a Satz 1 TKG)

In Artikel 2 Nr. 10 § 44a Satz 1 sind nach dem Wort
„Vorsatz“ die Wörter „oder grober Fahrlässigkeit“ ein-
zufügen.



Drucksache 16/2581 – 36 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

B e g r ü n d u n g

Die Haftungsbeschränkung soll nach dem Gesetzentwurf
nur bei Vorsatz entfallen, nicht aber bei grober Fahrläs-
sigkeit, ohne dass dies näher begründet wird. Dies ist
sachlich nicht geboten, führt zu erheblichen Abgren-
zungsschwierigkeiten und deshalb zu unnötigen Prozes-
sen und steht mit vergleichbaren Vorschriften nicht in
Einklang: Zu verweisen ist etwa auf § 14 Satz 2 der Ver-
ordnung über die allgemeinen Beförderungsbedingun-
gen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27. Februar
1970 (BGBl. I S. 230), zuletzt geändert durch Artikel 23
des Gesetzes zur Anpassung von Verjährungsvorschrif-
ten an das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts
vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214).

7. Zu Artikel 2 Nr. 10 (§ 44a TKG)

Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren in § 44a TKG-E nicht nur eine globale, sondern
auch eine individuelle Haftungsbegrenzung aufzuneh-
men.

B e g r ü n d u n g

Bei den von Telekommunikationsanbietern erbrachten
Leistungen handelt es sich um Massenprodukte. Durch
den Wegfall einer Haftungsbegrenzung gegenüber End-
nutzern ergibt sich ein im Vergleich zur geltenden
Rechtslage deutlich verschärftes Haftungsrisiko. Dieses
stünde außer Verhältnis zu den gängigen Tarifen im
Standardgeschäft. Dem Verbraucherschutz kann ange-
messen durch eine maßvolle Erhöhung der bislang nach
§ 7 TKV-1997 für die individuelle Haftung gegenüber
Endnutzern geltende Höchstgrenze Rechnung getragen
werden.

8. Zu Artikel 2 Nr. 12 (§ 45c TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren zu prüfen, ob es in § 45c Abs. 1 TKG-E neben der
Verpflichtung der Anbieter von Telekommunikations-
diensten für die Öffentlichkeit zur Einhaltung verbind-
lich geltender Normen und technischer Anforderungen
erforderlich ist, den Kunden im Fall einer Pflichtverlet-
zung ein Kündigungsrecht zu gewähren.

B e g r ü n d u n g

Sinn und Zweck des Artikels 17 der Rahmenrichtlinie ist
die Sicherstellung von Interoperabilität. Zur Umsetzung
der EU-Vorgabe ist es ausreichend, lediglich die entspre-
chenden Normen und technischen Anforderungen als
verbindlich vorzugeben. Ergibt sich aus § 45c Abs. 1
TKG-E eine Verpflichtung der Anbieter von Telekom-
munikationsdiensten, gegenüber ihren Kunden die Vor-
gaben einzuhalten, so können die Kunden ggf. ein Kün-
digungsrecht aus den Vorschriften des BGB herleiten.

9. Zu Artikel 2 Nr. 12 (§ 45e TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren zu prüfen, inwieweit bei einer Weitervermittlung ge-
setzlich sicherzustellen ist, dass die Rufnummer, an die
weitervermittelt wurde, im Einzelverbindungsnachweis
erscheint.

B e g r ü n d u n g

Im Interesse einer Überprüfbarkeit der Rechnung ist es
erforderlich, auch die Abrechnung eines aus einem an-
deren Dienst weitervermittelten Gesprächs kontrollie-
ren zu können.

10. Zu Artikel 2 Nr. 12 (§ 45f Satz 4 TKG)

Der Bundesrat fordert, im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens zu prüfen, die Verweisung in § 45f
Satz 4 TKG-E auch auf § 81 Abs. 2 TKG zu er-
strecken.

B e g r ü n d u n g

Bislang lässt sich die Anwendung des § 81 Abs. 2
TKG lediglich mittelbar über die Verweisung des § 81
Abs. 5 TKG begründen, auf den in § 45f Satz 4 TKG-E
verweist. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte sich
die Verweisung in § 45f Satz 4 TKG-E auch auf § 81
Abs. 2 TKG-E beziehen.

11. Zu Artikel 2 Nr. 12 (§ 45g Abs. 2 Satz 1 TKG)

In Artikel 1 Nr. 12 ist in § 45g Abs. 2 Satz 1 die An-
gabe „Nr. 1 und 2“ durch die Angabe „Nr. 1, 2 und 3“
zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Die Überprüfbarkeit der Entgeltgenauigkeit und -rich-
tigkeit soll auch auf volumenabhängig tarifierte Ver-
bindungen erstreckt werden.

12. Zu Artikel 2 Nr. 12 (§ 45i TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens zu prüfen,

a) den Anwendungsbereich des § 45i Abs. 1 TKG-E
und des § 45i Abs. 2 Satz 1 Alternative 2 TKG-E
ausdrücklich auch auf diejenigen Fälle zu er-
strecken, in denen keine vertragliche Ausschluss-
frist für Beanstandungen vereinbart worden ist;

b) ob die Begrenzung auf eine Mindestausschlussfrist
von acht Wochen in § 45i Abs. 1 Satz 1 TKG-E ge-
rechtfertigt ist;

c) in § 45i Abs. 1 Satz 1 TKG-E die einmonatige
Regelfrist, in der die Aufschlüsselung des Verbin-
dungsaufkommens und die Durchführung der tech-
nischen Prüfung zu erfolgen hat, zu streichen;

d) das Recht des Teilnehmers nach § 45i Abs. 1 Satz 2
TKG-E zu befristen, die Vorlage des Entgeltnach-
weises und des Ergebnisses der technischen Prü-
fung verlangen zu können;

e) in § 45i Abs. 2 Satz 1 Alternative 2 TKG-E klarzu-
stellen, dass die Nachweispflicht im Fall einer Da-
tenlöschung nur dann entfällt, wenn es zu keiner
Beanstandung gekommen ist.

B e g r ü n d u n g

Zu Buchstabe a

§ 45i Abs. 1 Satz 1 TKG-E setzt voraus, dass zwischen
dem beanstandenden Teilnehmer und dem Anbieter
von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlich-
keit eine vertragliche Ausschlussfrist vereinbart wor-
den ist. Im Gegensatz dazu gewährt § 16 Abs. 1 TKV-
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1997 das Recht zur Aufschlüsselung des Verbindungs-
aufkommens und zur Durchführung einer technischen
Prüfung jedem Teilnehmer, und zwar unabhängig von
einer Vereinbarung über eine Ausschlussfrist. Dies
sollte aus Gründen der Kontinuität und der Rechts-
sicherheit beibehalten werden. Geregelt werden sollte
eine generell geltende Beanstandungsfrist, die durch
eine vertragliche Vereinbarung verlängerbar ist. § 45i
Abs. 2 Satz 1 2. Alternative TKG-E ist entsprechend
anzupassen.

Zu Buchstabe b

Die ursprünglich in der TKV-1995 geregelte Ein-
wendungsfrist betrug lediglich sechs Wochen. Darüber
hinausgehende Beanstandungsfristen haben sich bis-
lang in der Praxis nicht etabliert. Dies sollte Berück-
sichtigung finden.

Zu Buchstabe c

Die Folgen eines Überschreitens der einmonatigen
Frist, in der in der Regel die Aufschlüsselung des Ver-
bindungsaufkommens und die Durchführung der tech-
nischen Prüfung erfolgen soll, wird in § 45i TKG-E
ebenso wenig geregelt wie die Voraussetzungen für die
Ausnahme von der Regel. Dies ist mit erheblichen
Rechtsunsicherheiten verbunden, die voraussichtlich
zu einer Vielzahl von Streitigkeiten darüber führen
werden, ob die Frist eingehalten worden ist und welche
Folgen eine etwaige Fristüberschreitung hat. Ein kon-
kreter Nutzen ergibt sich dagegen für den Verbraucher
durch die Regelfrist nicht. Seinen Interessen ist durch
§ 45i Abs. 1 Satz 3 und § 45i Abs. 3 Satz 2 2. Alterna-
tive TKG-E ausreichend Rechnung getragen.

Zu Buchstabe d

Das Recht des Teilnehmers, nach einer Beanstandung
die Vorlage eines Entgeltnachweises und des Ergebnis-
ses der technischen Prüfung zu verlangen, ist bislang
nicht fristgebunden. Es kann daher insbesondere erst
nach Ablauf einer Frist von zwei Monten nach erfolg-
ter Beanstandung geltend gemacht werden. In Verbin-
dung mit § 45i Abs. 1 Satz 3 TKG-E hat dies zur
Folge, dass ein Teilnehmer die Fälligkeit seiner Rech-
nung hinauszögern kann, obwohl sein Telekommuni-
kationsanbieter die technische Prüfung zügig innerhalb
von zwei Monaten abgeschlossen hat.

Zu Buchstabe e

Nach dem derzeitigen Wortlaut des § 45i Abs. 2 Satz 1
2. Alternative TKG-E entfällt die Nachweispflicht
auch dann, wenn ein Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten für die Öffentlichkeit die gespeicherten
Daten nach Verstreichen der Beanstandungsfrist löscht,
obwohl es zu einer Beanstandung gekommen ist.

13. Zu Artikel 2 Nr. 12 (§ 45i Abs. 1 Satz 3 TKG)

In Artikel 2 Nr. 12 ist § 45i Abs. 1 Satz 3 wie folgt zu
fassen:

„Erfolgt eine nach Satz 2 verlangte Vorlage nicht bin-
nen acht Wochen nach einer Beanstandung, erlöschen
bis dahin entstandene Ansprüche aus Verzug; die mit

der Abrechnung geltend gemachte Forderung wird mit
der nach Satz 2 verlangten Vorlage fällig.“

B e g r ü n d u n g

§ 45i Abs. 1 Satz 3 TKG-E statuiert als Folge der nicht
(rechtzeitigen) Vorlage des Entgeltnachweises und des
Ergebnisses der technischen Prüfung, dass die „mit der
Abrechnung geltend gemachte Forderung rückwirkend
erst im Zeitpunkt der Vorlage fällig“ werde. Abwei-
chend von der allgemeinen Regel, dass bereits entstan-
dene Ansprüche aus Verzug in Fällen des nachträgli-
chen Wegfalls der Fälligkeit bzw. des nachträglichen
Entstehens einer Einrede des Schuldners nicht ent-
fallen (vgl. Löwisch, in: Staudinger, Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen, Neubearb. 2004, § 286 Rn. 7 und
126), sollen im Falle einer Fristüberschreitung durch
den Anbieter auf ein Vorlageverlangen des Endnut-
zers nach § 45i Abs. 1 Satz 2 TKG-E Verzugsfolgen
rückwirkend entfallen. Dies ist in § 45i Abs. 1 Satz 3
TKG-E deutlich zu machen. Die dort gewählte Formu-
lierung: „rückwirkend erst im Zeitpunkt der Vorlage
fällig“, die offenbar einem Einwand des Bundesrates
im Beschluss vom 8. Juli 2005 (Bundesratsdrucksache
438/05 (Beschluss), dort Ziffer 3) gegen den Gesetzes-
beschluss des Deutschen Bundestages vom 17. Juni
2005 (Bundesratsdrucksache 438/05) Rechnung tragen
soll, bringt das Gemeinte noch nicht hinreichend deut-
lich zum Ausdruck. Im Übrigen verringert der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung gegenüber dem Geset-
zesbeschluss des Deutschen Bundestages vom 17. Juni
2005 die Mindestfrist für Beanstandungen nach § 45i
Abs. 1 Satz 1 TKG-E von zwei Monaten auf acht
Wochen. Entsprechend ist die Frist in § 45i Abs. 1
Satz 3 TKG-E von zwei Monaten auf acht Wochen zu
verkürzen.

14. Zu Artikel 2 Nr. 12 (§ 45j Abs. 2 Satz 2 TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens zu prüfen, ob § 45j Abs. 2 Satz 2
TKG-E wie folgt gefasst werden sollte:

„Bestand in entsprechenden Abrechnungszeiträumen
eines Vorjahres bei vergleichbaren Umständen durch-
schnittlich eine niedrigere Entgeltforderung, tritt dieser
Betrag an die Stelle des nach Satz 2 berechneten
Durchschnittsbetrags.“

B e g r ü n d u n g

Die Anwendbarkeit von § 45j Abs. 2 Satz 2 TKG-E
muss nach ihrem Sinn und Zweck auch dann möglich
sein, wenn in den entsprechenden Abrechnungszeit-
räumen nur eines Vorjahres niedrigere Entgeltforde-
rungen bestanden. Dies sollte sich deutlich aus der For-
mulierung ergeben. Verglichen werden müssen dabei
Durchschnittsbeträge. Ist die durchschnittliche Entgelt-
forderung eines Vorjahres niedriger als der Durch-
schnittsbetrag nach § 45j Abs. 2 Satz 1 TKG-E, gilt der
niedrige Durchschnittsbetrag. Ausgehend davon ist es
nicht möglich, dass (mehrere) Beträge an die Stelle
(einer Vielzahl) von berechneten Durchschnittsbeträ-
gen treten.
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15. Zu Artikel 2 Nr. 12 (§ 45k Abs. 2 und 5 TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens zu prüfen,

a) in § 45k Abs. 2 Satz 3 TKG-E die Wörter „Ist die
Schlüssigkeit der Beanstandung streitig, darf die
Sperre nur durchgeführt werden“ durch die Wörter
„Dies gilt nicht“ zu ersetzen;

b) § 45k Abs. 2 Satz 4 TKG-E ersatzlos zu streichen;

c) wie sichergestellt werden kann, dass aufgrund des
§ 45k Abs. 5 Satz 2 TKG-E nicht bereits durch
Teilzahlungen eine berechtigte Anschlusssperrung
aufgehoben werden muss.

B e g r ü n d u n g

Zu Buchstabe a

§ 45k Abs. 2 Satz 3 TKG-E eröffnet dem Teilnehmer-
netzbetreiber die Möglichkeit, sein Interesse am Aus-
gleich einer offenen Rechnung zumindest im Umfang
des bislang durchschnittlich angefallenen Entgelts vor-
läufig durchzusetzen, und zwar trotz Beanstandung.
Damit wird dem Teilnehmernetzbetreiber ein geeigne-
tes Mittel an die Hand gegeben, um dem Vorschieben
von Einwendungen zur Verhinderung einer Anschluss-
sperrung zu begegnen.

§ 45k Abs. 2 Satz 3 TKG-E setzt allerdings in seiner
bisherigen Fassung voraus, dass die Schlüssigkeit einer
Beanstandung streitig ist. Da die Schlüssigkeit einer
Beanstandung nicht davon abhängt, ob die vorgebrach-
ten Tatsachen tatsächlich zutreffen, kann die Forderung
auf eine Zahlung des Durchschnittsbetrags nicht auf
einen Streit über den Wahrheitsgehalt des Tatsachen-
vortrags gestützt werden.

Dem Teilnehmernetzbetreiber wird damit die Möglich-
keit genommen, sein Verhalten an seine Einschätzung
der Erfolgsaussichten der erhobenen Beanstandung
auch im Hinblick auf die behaupteten Tatsachen (z. B.
Manipulation seiner Anlage durch Dritte) anzupassen.
Im Vergleich zu der nach § 19 Abs. 4 TKV-1997 gel-
tenden Rechtslage, nach der eine Sperrung im Fall
einer Beanstandung nur dann unterbleibt, wenn der
Teilnehmer einen Durchschnittsbetrag an den Teil-
nehmernetzbetreiber bezahlt, erscheint dies als eine
nicht begründbare Schlechterstellung des Teilnehmer-
netzbetreibers.

Unabhängig davon erscheint die Notwendigkeit eines
Streits über die Schlüssigkeit einer Beanstandung in
der Praxis nur schwer handhabbar. Zum einen ist mit
Abgrenzungsproblemen zu rechnen. Zum anderen ist
unklar, welche Qualität die Prüfung einnehmen muss
und ab welchem Zeitpunkt überhaupt der geforderte
Streit besteht.

Zu Buchstabe b

Da die Fälligkeit einer Forderung Vollzugsvorausset-
zung ist, erscheint der Regelungsgehalt von § 45k
Abs. 2 Satz 4 TKG-E zweifelhaft.

Zu Buchstabe c

Die Formulierung des § 45k Abs. 5 Satz 2 TKG-E er-
öffnet einem säumigen Teilnehmer die Möglichkeit

eine Aufhebung der Sperrung zu erreichen, indem er
durch Zahlung eines u. U. nur geringen Teilbetrags
seine offenen Verbindlichkeiten auf unter 75 EUR ver-
ringert. Dies erscheint nicht interessengerecht.

16. Zu Artikel 2 Nr. 14 (§ 55 Abs. 1 Satz 5 TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens zu prüfen, in § 55 Abs. 1 Satz 5
TKG-E nach dem Wort „Störungen“ die Formulierung
„sowie zur Information der betroffenen Unternehmen
über den Umfang der Störung“ einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Es sollte sichergestellt werden, dass die betroffenen
Unternehmen von der eingeschränkten Nutzbarkeit der
ihnen zugeteilten Frequenzen in jedem Fall erfahren.
Nur so wird es ihnen ermöglicht, die Einhaltung der
festgelegten Frequenznutzungsbedingungen zu über-
prüfen und ihre Kunden ggf. entsprechend zu informie-
ren.

17. Zu Artikel 2 Nr. 14 (§ 55 Abs. 1, 1a – neu – TKG)

Artikel 2 Nr. 14 ist wie folgt zu fassen:

,14. § 55 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 4 und 5 durch
die folgenden Sätze ersetzt:

„< … wie Gesetzentwurf >“.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a ein-
gefügt:

„(1a) Die Landesjustizverwaltungen dürfen
auf dem Gelände der Landesjustizvollzugs-
anstalten technische Geräte zur Störung von
Frequenzen betreiben, die der Herstellung
unerlaubter Mobilfunkverbindungen dienen,
ohne dass es hierzu einer Frequenzzuteilung
bedarf. Der Mobilfunkverkehr außerhalb des
Geländes der Justizvollzugsanstalten darf hier-
durch nicht beeinträchtigt werden. Zu diesem
Zweck soll die Bundesnetzagentur im Beneh-
men mit den Bedarfsträgern und den betroffe-
nen Frequenzzuteilungsempfängern angemes-
sene Rahmenbedingungen festlegen, die bei
der Nutzung der in Satz 1 genannten Geräte zu
beachten sind. Die jeweilige Nutzung ist der
Bundesnetzagentur vor der Betriebsaufnahme
anzuzeigen, die die betroffenen Frequenz-
zuteilungsempfänger hierüber unverzüglich
informiert.“‘

B e g r ü n d u n g

§ 55 Abs. 1 Satz 4 und 5 TKG-E enthalten keine aus-
drückliche Rechtsgrundlage für den Betrieb von
Mobilfunkblockern (auch „Handy-Störsender“ oder
„Jammer“ genannt) auf dem Gelände von Justizvoll-
zugsanstalten durch die Justizvollzugsbehörden. Der
Bundesrat hat in seiner 821. Sitzung am 7. April 2006
beschlossen, dass eine solche ausdrückliche Rechts-
grundlage durch Einfügung eines Absatzes 1a in § 55
TKG geschaffen werden soll. Zur weiteren Begrün-
dung kann auf die in dem Gesetzentwurf des Bundes-
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rates (Bundesratsdrucksache 720/05 (Beschluss)) ge-
gebene Einzelbegründung verwiesen werden.

Nachdem die Bundesregierung dies im vorliegenden
Gesetzentwurf nicht aufgegriffen hat, soll dem Be-
schluss des Bundesrates vom 7. April 2006 im jetzigen
Stadium des Gesetzgebungsverfahrens Rechnung ge-
tragen werden.

18. Zu Artikel 3 Nr. 2 (§ 45l Abs. 2 Satz 2, 3 TKG)

In Artikel 3 Nr. 2 ist § 45l Abs. 2 wie folgt zu ändern:

a) Satz 2 ist wie folgt zu ändern:

aa) Die Wörter „ein Vertragsteil“ sind durch die
Wörter „der Anbieter“ zu ersetzen.

bb) Nach dem Wort „bereits“ ist das Wort „ver-
tragsgemäß“ einzufügen.

b) Satz 3 ist zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Die Formulierung dient der Klarstellung, dass bereits
vom Anbieter erbrachte vertragsgemäße Leistungen
auch im Falle der Kündigung eines Abonnement-Ver-
trags zu bezahlen sind. Es wird aber durch die Strei-
chung des Satzes 3 auch klargestellt, dass der Anbieter
Beträge des Kunden, die er im Voraus für noch nicht
erbrachte Leistungen über die Telefonrechnung oder
Prepaid-Karte des Kunden abgebucht hat, im Falle der
Kündigung erstatten muss. Wäre für diese Teilleistun-
gen des Kunden eine Erstattung ausgeschlossen, würde
das Kündigungsrecht bei (hohen) Vorauszahlungen,
die über die Telefonrechnung oder Prepaid-Karte abge-
bucht werden, völlig ins Leere laufen.

19. Zu Artikel 3 Nr. 3 (§ 66a Satz 1, 2 TKG)

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen,
ob durch die gewählte Formulierung in Artikel 3 Nr. 3
(§ 66a Satz 1 und 2 TKG) eine ausreichende Preisan-
gabe beim Angebot von Massenverkehrs-Diensten ge-
währleistet ist. Der Bundesrat vertritt die Auffassung,
dass auch dann eine deutliche und gut lesbare Preis-
anzeige zu erfolgen hat, wenn in Fernsehsendungen die
Zuschauer nur mündlich zum Anruf eines Dienstes
aufgefordert werden, ohne dass die Rufnummer einge-
blendet wird.

B e g r ü n d u n g

Einige Fernsehsender nutzen die Nummern der Mas-
senverkehrs-Dienste für Quiz-Sendungen und erzielen
damit ganz erhebliche Einnahmen. Die Zuschauer wer-
den im Rahmen dieser Sendungen immer wieder mit
Hinweis auf die hohen Gewinne mündlich aufgefor-
dert, eine bestimmte Rufnummer anzurufen. Dabei
sind bisher die Einblendungen der Preise für die An-
rufe häufig undeutlich und schlecht zu lesen. Es ist zu
befürchten, dass diese Sender künftig die Rufnummer
nur klein einblenden werden, um in der Folge auch nur
eine kleine Preisanzeige einblenden zu müssen, und
sich ansonsten auf die mündliche Bewerbung der Ruf-
nummer beschränken. Aus Sicht des Bundesrates muss
im Interesse der Preistransparenz aber auch in diesen

Fällen eine deutliche und gut lesbare Preisanzeige er-
folgen.

20. Zu Artikel 3 Nr. 3 (§ 66b TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens zu prüfen,

a) in § 66b Abs. 1 Satz 5 TKG-E am Anfang die Ziffer
„4“ durch die Ziffer „3“ zu ersetzen;

b) in § 66b Abs. 2 Satz 1 TKG-E vor dem Wort „Mas-
senverkehrs-Dienste“ das Wort „sprachgestützte“
einzufügen;

c) in § 66b Abs. 3 Satz 2 TKG-E zu regeln, zu wel-
chem Zeitpunkt vor der Weitervermittlung die vor-
geschriebene Ansage abgeschlossen sein muss.

B e g r ü n d u n g

Zu Buchstabe a

Der Verweis in § 66b Abs. 1 Satz 5 TKG-E sollte sich
ausschließlich auf die Sätze 1 bis 3 beziehen. Nur diese
enthalten Regelungen zur Ausgestaltung der Preis-
ansage.

Zu Buchstabe b

Nach der Definition des § 3 Nr. 11d TKG-E sind
„Massenverkehrs-Dienste“ nicht auf sprachgestützte
Dienste beschränkt. Aus Gründen der Klarstellung und
der Einheitlichkeit sollte sich daher § 66b Abs. 2
Satz 1 TKG-E ausdrücklich auf sprachgestützte Mas-
senverkehrs-Dienste beziehen.

Zu Buchstabe c

In § 66b Abs. 3 Satz 2 ist nicht geregelt, zu welchem
Zeitpunkt vor der Weitervermittlung die Preisansage
abgeschlossen sein muss. Insofern ist nicht gewährleis-
tet, dass nach der Preisansage betreffend das weiterzu-
vermittelnde Gespräch eine ausreichende Reaktions-
zeit verbleibt. Zwar lässt sich eine zumindest entspre-
chende Anwendung der Vorgaben des § 66b Abs. 2
Satz 3 TKG-E über den Verweis des § 66b Abs. 2
Satz 4 TKG-E begründen. Dies ist allerdings nur für
sprachgestützte Auskunftsdienste möglich, deren Kos-
ten den Schwellenwert des § 66b Abs. 2 Satz 4 TKG-E
erreichen.

21. Zu Artikel 3 Nr. 3 (§ 66b Abs. 2 TKG)

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen,
ob eine Beschränkung der Ausnahmeregelung in
Artikel 3 Nr. 3 (§ 66b Abs. 2 TKG) möglich ist mit
dem Ziel, dass die Ausnahme von der vorherigen
Preisansagepflicht nur bei Massenverkehrs-Diensten
Anwendung findet, die telefonische Zuschauerbefra-
gungen oder Abstimmungen zum Gegenstand haben.
Der Bundesrat vertritt die Auffassung, dass in Fällen,
in denen Massenverkehrs-Dienste nicht nur für Voting-
Aktionen genutzt, sondern für (TV-)Gewinnspiele ein-
gesetzt werden, die Massenverkehrs-Dienste mit den
Premium-Diensten gleich zu behandeln sind und eine
kostenlose Preisansage vor Beginn der kostenpflichti-
gen Nutzung vorzusehen ist.
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B e g r ü n d u n g

Die in § 66b Abs. 2 vorgesehene Sonderreglung, dass
bei der Nutzung von Massenverkehrs-Diensten eine
Preisansage erst am Ende der Nutzung erfolgen soll, ist
aus Verbraucherschutzsicht bei (Tele-)Voting-Aktionen
nicht zu beanstanden. Bei diesen zeitlich begrenzten
Nutzungen, wo das Zählen des Votums der eigentliche
Gegenstand der Nutzung ist, kann die Preisansage am
Ende erfolgen, wenn bereits bei der Werbung für die
Nutzung eine Preisangabe erfolgt ist. Wenn allerdings
Massenverkehrs-Dienste nicht für Voting-Aktionen,
sondern für Gewinnspiele eingesetzt werden, in denen
die Zuschauer über einen längeren Zeitraum immer
und immer wieder mit dem Hinweis auf hohe Geld-
gewinne zum Anruf einer Massenverkehrs-Rufnum-
mer aufgefordert werden, ist eine Gleichbehandlung
mit den Premium-Diensten vorzusehen.

22. Zu Artikel 3 Nr. 3 (§ 66j TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren durch die Aufnahme einer geeigneten Formulie-
rung in § 66j TKG-E sicherzustellen, dass durch das
Verbot zur Übermittlung weiterer bzw. zusätzlicher
Rufnummern die Durchführung der Verfahren nach
§ 45l Abs. 3 TKG-E und § 66c Abs. 1 Satz 1 TKG-E
nicht erschwert wird.

B e g r ü n d u n g

Die Verfahren nach § 45l Abs. 3 TKG-E und § 66c
Abs. 1 Satz 1 TKG-E setzen eine Bestätigung der er-
haltenen Information durch den Kunden voraus. Durch
die Übermittlung einer anderen als der von ihm zu-
nächst angewählten Kurzwahlnummer würde es dem
Kunden erschwert, die erhaltenen Informationen dem
angefragten Dienst zuzuordnen und sie letztlich zu be-
stätigen. Im Interesse des Kunden sollte das Verbot da-
her nicht gelten, sofern die Übermittlung einer weite-
ren bzw. zusätzlichen Rufnummer ausschließlich der
Durchführung eines Verfahrens nach § 45l Abs. 3
TKG-E oder § 66c Abs. 1 Satz 1 TKG-E dient.

23. Zu Artikel 3 Nr. 4 – neu – (§ 137 ff. TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren zu prüfen, in welchem Zeitrahmen die Umstel-
lung des derzeit noch im Telekommunikationsgesetz
normierten Verwaltungsrechtsweges auf den zivilen
Kartellrechtsweg realisiert werden soll.

B e g r ü n d u n g

Mit Blick auf die angestrebte Konvergenz des sektor-
spezifischen Wettbewerbsrechts für den Telekommuni-
kationsmarkt mit dem allgemeinen Wettbewerbsrecht
und das Ziel einer konsistenten Spruchpraxis hat der

Bundesrat auf Antrag aller Länder in seiner 799. Sit-
zung am 14. Mai 2004 (Bundesratsdrucksache 379/04
(Beschluss)) die Bundesregierung aufgefordert, eine
entsprechende Gesetzesnovelle so rechtzeitig einzu-
bringen, dass sie noch in 2006 beschlossen werden
kann.

24. Zu Artikel 3 Nr. 5 – neu – (§ 149 Abs. 1 und § 150
Abs. 4 TKG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens zu prüfen, wie durch eine Klarstel-
lung im § 150 Abs. 4 TKG sichergestellt werden kann,
dass bei Streitigkeiten um die Rechte und Pflichten aus
den GMS- und UMTS-Mobilfunklizenzen die TKG-
Instrumentarien uneingeschränkt anwendbar sind und
insbesondere Verstöße daraus in den Katalog der Buß-
geldbewehrung in § 149 Abs. 1 TKG aufgenommen
werden.

B e g r ü n d u n g

Streitigkeiten um die Rechte der Diensteanbieter, die
in den GMS- und UMTS-Mobilfunklizenzen verbrieft
und die bei der Neufassung des TKG im Jahre 2004
in den Übergangsvorschriften in § 150 Abs. 4 TKG
fortgeschrieben worden sind, müssen ohne Rechts-
unsicherheit im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
gemäß § 133 Abs. 1 TKG und über ein Einschreiten
von Amts wegen nach § 126 TKG durch die Bundes-
netzagentur entschieden werden können.

Gesetzliche Voraussetzung für die Zulässigkeit der
Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens durch
die Bundesnetzagentur auf der Basis der Regelungen in
§ 133 Abs. 1 TKG und § 126 TKG ist, dass es sich bei
den Rechten der Diensteanbieter bzw. den Verpflich-
tungen der Netzbetreiber um Rechte und Verpflichtun-
gen nach dem Gesetz bzw. aufgrund des Gesetzes han-
delt.

25. Zu Artikel 5 Nr. 2 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren die in Artikel 5 Nr. 2 genannte Übergangsfrist
von sechs Monaten noch einmal zu überprüfen.

B e g r ü n d u n g

Die in Artikel 5 genannten Übergangsfristen sollten
für die Telekommunikationsunternehmen ausreichend
sein, um die aus den einzelnen Vorschriften resultie-
renden technischen Anforderungen auch fristgerecht
zu implementieren. Eine nicht fristgerechte Umsetzung
würde die Telekommunikationsunternehmen unter
Umständen zwingen, einzelne Dienste einzustellen.
Eine solche Konsequenz wäre als unverhältnismäßig
anzusehen.
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Anlage 3

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des Bun-
desrates wie folgt Stellung:

Zu Nummer 1 zu Artikel 1 (§ 20 G 10),
Artikel 3 Nr. 21 Buchstabe c

(§ 110 Abs. 9 TKG),
Nr. 23 (§ 113 Abs. 2 Satz 2

bis 4 TKG),
Nr. 31 Buchstabe c

(§ 150 Abs. 12a
TKG)

Die Bundesregierung wird das Anliegen des Bundesrates im
weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen.

Zu Nummer 2 zu Artikel 3 Nr. 3 (§ 9a Satz 1 TKG)

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen zu.

Sie wird im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hierzu ent-
sprechende Formulierungsvorschläge vorlegen.

Zu Nummer 3 zu Artikel 3 Nr. 6 (§ 30 Abs. 3 TKG)

Die Bundesregierung hat das Anliegen des Bundesrates ge-
prüft. Sie hält die im Regierungsentwurf enthaltene Rege-
lung für europarechtskonform und den Wortlaut der Vor-
schrift für rechtsklar und verständlich formuliert.

Die in § 30 TKG vorgegebene legislative Vorstrukturierung
des Handlungsspielraums der Bundesnetzagentur ist grund-
sätzlich und insbesondere unter Berücksichtigung der nun
vorgesehenen Änderung gemeinschaftskonform. Den Mit-
gliedstaaten steht bei der Umsetzung von Richtlinien gene-
rell ein sehr weites Ermessen zu. Dies ergibt sich zum einen
aus dem Artikel 249 des Vertrages zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft (EGV), aber auch aus den umzuset-
zenden Richtlinien selbst. Aus einer Normanalyse, die an
dieser Stelle nicht im Einzelnen ausgeführt wird, ergibt sich
nicht nur, dass den Mitgliedstaaten ein gesetzgeberischer
Spielraum eröffnet bleibt, sondern auch, dass eine gesetz-
liche Vorstrukturierung des Entscheidungsspielraums auf-
grund der Bestimmungen der Zugangs- und Rahmenricht-
linie geboten ist (vgl. hierzu im Einzelnen Koenig/Neu-
mann/Senger: „Gesetzliche Ausgestaltung des regulierungs-
behördlichen Ermessens im Telekommunikationsrecht“,
MMR 6/2006).

Auch die im TKG enthaltenen und in der Stellungnahme des
Bundesrates genannten Entscheidungskriterien (§ 30 TKG)
finden ihre Entsprechung in den umzusetzenden Richtlinien
und decken sich mit der Zielsetzung des europäischen Ge-
setzgebers.

So stellt der Wortlaut des Artikels 13 der Zugangs-Richtli-
nie nicht auf das Vorliegen beträchtlicher Marktmacht auf
dem betreffenden Zugangsmarkt als solches ab, aus dem
dann die Möglichkeit der Entgeltregulierung folgt. Es wird
vielmehr daran angeknüpft, dass aufgrund eines Mangels an
wirksamem Wettbewerb die Gefahr der missbräuchlichen
Ausnutzung von Marktmacht auf den Endkundenmärkten
besteht („Preise zum Nachteil der Endnutzer auf einem

übermäßig hohen Niveau halten … könnte“). Auch das
Kriterium der „früheren marktbeherrschenden Stellung“
stellt eine zulässige Vorstrukturierung des Entscheidungs-
spielraums durch den Gesetzgeber dar und ist mit den Vor-
gaben und grundlegenden Zielsetzungen der Zugangs- und
Rahmen-Richtlinie vereinbar.

Die Bundesnetzagentur hat nach der Regelungssystematik
des § 30 TKG im Rahmen der zulässigen Vorstrukturierung
auch ausreichende Ermessenspielräume. Schon nach dem
geltenden § 30 TKG kann die Behörde von dem in § 30
Abs. 1 Satz 1 TKG vorgegebenen Regelfall einer Ex-ante-
Regulierung abweichen, wenn die in Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten drei Kriterien kumulativ erfüllt sind. Mit der vor-
liegenden Gesetzesänderung wird der Handlungsspielraum
der Bundesnetzagentur weitergehend flexibilisiert.

Die Vorschrift des § 30 TKG und die nun vorgesehenen
Änderungen sind mit den europäischen Vorgaben vereinbar.
Diese Auffassung wurde im Übrigen auch in wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen bestätigt.

Zu Nummer 4 zu Artikel 3 Nr. 7a – neu – (§§ 38 und 42
TKG)

Die Bundesregierung wird das Anliegen des Bundesrates im
Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens prüfen.

Zu Nummer 5 zu Artikel 3 (§§ 43a, 45a bis 45f, 45h bis
45k, 45p, 47a, 47b TKG)

Artikel 3 (§ 45l TKG)

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen grundsätzlich
zu.

Sie wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Begriff-
lichkeiten überprüfen und entsprechende Formulierungsvor-
schläge vorlegen.

Zu den Nummern 6 und 7 zu Artikel 3 Nr. 10
(§ 44a Satz 1 TKG)

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen des Bundes-
rates nicht zu. Sie hält mit Blick auf den Gedanken, die Haf-
tung tendenziell in Richtung vergleichbarer Wirtschaftsbe-
reiche anzupassen, die in der Kabinettfassung enthaltene
Regelung für ausgewogen.

Zu Nummer 8 zu Artikel 3 Nr. 12 (§ 45c TKG)

Die Bundesregierung hat das Anliegen geprüft und stimmt
dem Bundesrat zu, dass mit Blick auf die zivilrechtlichen
Vorschriften des § 323 ff. BGB eine ausdrückliche Kündi-
gungsregelung in § 45c TKG jedenfalls dann nicht erforder-
lich ist, wenn dem Anbieter von Telekommunikations-
dienstleistungen eine entsprechende vertragliche Verpflich-
tung gegenüber dem Teilnehmer auferlegt wird. Sie schlägt
vor, § 45c Abs. 1 wie folgt zu formulieren:

„ (1) Der Anbieter von Telekommunikationsdiensten für
die Öffentlichkeit ist gegenüber dem Teilnehmer verpflich-
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tet, die nach Artikel 17 Abs. 4 der Richtlinie 2002/21/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März
2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenricht-
linie) (ABl. EG Nr. L 108 S. 33) verbindlich geltenden Nor-
men und technischen Anforderungen für die Bereitstellung
von Telekommunikation für Endnutzer einzuhalten.“

Die Ersetzung des Wortes „Endnutzer“ durch das Wort
„Teilnehmer“ (= Vertragspartner) dient der Klarstellung.

Zu Nummer 9 zu Artikel 3 Nr. 12 (§ 45e TKG)

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen nicht zu.

§ 45e Abs. 2 räumt der Bundesnetzagentur ein weitgehen-
des Ermessen ein, die Detailanforderungen des Einzelver-
bindungsnachweises vorzugeben. Diese flexible Regelung
ist nach Ansicht der Bundesregierung vorzugswürdig ge-
genüber einer starren gesetzlichen Vorgabe.

Zu Nummer 10 zu Artikel 3 Nr. 12 (§ 45f Satz  4 TKG)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 11 zu Artikel 3 Nr. 12 (§ 45g Abs. 2 Satz 1
TKG)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu den Nummern 12 und 13 zu Artikel 3 Nr. 12
(§ 45i TKG, § 45i Abs. 1 Satz 3 TKG)

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen 12a, c, d, e
und 13 zu und schlägt vor, § 45i Abs. 1 und 2 Satz 1 wie
folgt zu fassen:

„(1) Der Teilnehmer kann eine ihm von dem Anbieter
von Telekommunikationsdiensten erteilte Abrechnung in-
nerhalb einer Frist von mindestens acht Wochen nach
Zugang der Rechnung beanstanden. Im Falle der Beanstan-
dung hat der Anbieter das in Rechnung gestellte Ver-
bindungsaufkommen unter Wahrung der datenschutzrecht-
lichen Belange etwaiger weiterer Nutzer des Anschlusses
als Entgeltnachweis nach den einzelnen Verbindungsdaten
aufzuschlüsseln und eine technische Prüfung durchzufüh-
ren, es sei denn, die Beanstandung ist nachweislich nicht auf
einen technischen Mangel zurückzuführen. Der Teilnehmer
kann innerhalb der Beanstandungsfrist verlangen, dass ihm
der Entgeltnachweis und die Ergebnisse der technischen
Prüfung vorgelegt werden. Erfolgt eine nach Satz 3 ver-
langte Vorlage nicht binnen acht Wochen nach einer Bean-
standung, erlöschen bis dahin entstandene Ansprüche aus
Verzug; die mit der Abrechnung geltend gemachte Forde-
rung wird mit der nach Satz 3 verlangten Vorlage fällig. Die
Bundesnetzagentur veröffentlicht, welche Verfahren zur
Durchführung der technischen Prüfung geeignet sind.

(2) Soweit aus technischen Gründen keine Verkehrsdaten
gespeichert oder für den Fall, dass keine Beanstandungen
erhoben wurden, gespeicherte Daten nach Verstreichen der
in Absatz 1 Satz 1 geregelten oder mit dem Anbieter ver-
einbarten Frist oder aufgrund rechtlicher Verpflichtungen
gelöscht worden sind, trifft den Anbieter weder eine Nach-
weispflicht für die erbrachten Verbindungsleistungen noch

die Auskunftspflicht nach Absatz 1 für die Einzelverbin-
dungen.“

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag 12b nicht zu.

Bisherige Praxis in den AGB der Unternehmen ist eine Min-
destausschlussfrist von acht Wochen. Da es in diesem Punkt
bisher keinerlei Beschwerden gegeben hat, soll diese Praxis
beibehalten werden.

Zu Nummer 14 zu Artikel 3 Nr. 12 (§ 45j Abs. 2 Satz 2
TKG)

Die Bundesregierung stimmt dem Anliegen zu.

Zu Nummer 15 zu Artikel 3 Nr. 12 (§ 45k Abs. 2 und 5
TKG)

a) Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

b) Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

c) Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

Diese gesetzlich mögliche Abwehr einer Sperre durch eine
unangemessene Teilzahlung ist seit Jahren geltende Praxis
und hat nicht zu nennenswerten Problemen geführt. Der An-
bieter hat in den Fällen einer (wiederholten) unangemesse-
nen Teilzahlung auch immer die Möglichkeit, den An-
schluss zu kündigen. Dies träfe den Anschlussinhaber sehr
viel härter als eine Sperre. Im Übrigen bestehen mit den
zivilrechtlichen Vorschriften über missbräuchliches Verhal-
ten (§§ 138, 242 BGB) geeignete Regelungen, um entspre-
chend zu reagieren.

Zu Nummer 16 zu Artikel 3 Nr. 14 (§ 55 Abs. 1 Satz 5
TKG)

Die Bundesregierung hat das Anliegen des Bundesrates ge-
prüft. Sie hält Informationspflichten der betroffenen Unter-
nehmen in Fällen, in denen der Einsatz entsprechender Ge-
räte nur eine kurzzeitige Störung verursacht, rechtlich für
nicht geboten. Wie dem Anliegen des Bundesrates bei wei-
tergehenden Störungen Rechnung getragen werden kann,
wird die Bundesregierung im Verlauf des weiteren Gesetz-
gebungsverfahrens prüfen.

Zu Nummer 17 zu Artikel 3 Nr. 14 (§ 55 Abs. 1, 1a
– neu – TKG)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

In dem Regierungsentwurf sind umfassend die telekommu-
nikationsrechtlichen Voraussetzungen – einer Frequenz-
zuteilung bedarf es nicht – für den Einsatz von Frequenz-
störern geregelt, einer gesonderten „JVA-Regelung“ bedarf
es insoweit nicht. Das aus der Begründung des Antrags er-
sichtliche weitergehende Anliegen des Bundesrates, neben
den telekommunikationsrechtlichen Voraussetzungen eine
pauschale Ermächtigung für den Einsatz entsprechender
Geräte im TKG vorzusehen, ist mit der Gesetzgebungskom-
petenz und der daraus folgenden eingeschränkten Rege-
lungskompetenz im TKG nicht vereinbar. In welchem Um-
fang derartige Geräte grundsätzlich eingesetzt werden dür-
fen, ist im Rahmen der hierfür vorgesehenen landes- und
bundesrechtlichen Bestimmungen, in der die Kompetenzen
der Bedarfsträger geregelt werden, vorzusehen.
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Zu Nummer 18 zu Artikel 4 Nr. 2 (§ 45l Abs. 2 Satz 2, 3
TKG)

Die Bundesregierung stimmt dem Anliegen des Bundesrates
zu klarzustellen, wie bereits gewährte Leistungen im Falle
der Kündigung zu erstatten sind. Die Bundesregierung
schlägt vor, § 45l Abs. 2 Satz 2 und 3 TKG-E ersatzlos zu
streichen.

Mit der ordnungsgemäßen Kündigung fällt das Dauer-
schuldverhältnis für die Zukunft weg. Es ist möglich, dass
im Rahmen der Vertragsbeziehungen zum Zeitpunkt der
Kündigung eine Partei bereits Leistungen erbracht, die Ge-
genleistung aber noch nicht erhalten hat (z. B. so genannte
Prepaid-Verträge). Solche Fälle werden üblicherweise über
den bereicherungsrechtlichen Anspruch aus § 812 Abs. 1
Satz 2, 1. Var. BGB interessengerecht abgewickelt. Eine
solche Rückabwicklung entspricht auch dem Willen des
Kündigenden, der sich möglichst schnell von der Vertrags-
bindung lösen will. Die Rückabwicklung nach Bereiche-
rungsrecht ist deshalb auch die angemessene Rechtsfolge
auf die jederzeit mögliche Ausübung des Kündigungsrechts.
Die Alternative, die noch ausstehende Gegenleistung zum
Zeitpunkt der Kündigung fällig zu stellen, würde dagegen
sowohl den Interessen der Vertragspartner zuwiderlaufen als
auch Schwierigkeiten bereiten, wenn die Gegenleistung
noch gar nicht erbracht werden kann. Dies ist der Fall, wenn
der Teilnehmer Vorauszahlungen für einen Informations-
dienst entrichtet hat und die dem Teilnehmer geschuldete
Information zum Zeitpunkt der Kündigung noch gar nicht
vorliegt. Da sich der Anspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 2
Var. 1 BGB aus dem Gesetz ergibt, ist auch im TKG keine
Spezialregelung notwendig, so dass § 45l Abs. 2 Satz 2
und 3 TKG-E ersatzlos gestrichen werden können.

Zu Nummer 19 zu Artikel 4 Nr. 3 (§ 66a Satz 1, 2 TKG)

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen nicht zu.

Die Vorgaben zur Preistransparenz, den Preis „gut lesbar,
deutlich sichtbar“ anzugeben, und die Preisansageverpflich-
tung für MABEZ-Nummern nach § 66b sind mit Blick auf
die Praxis und das geringe Missbrauchpotential in den vom
Bundesrat genannten Fällen ausreichend. Weitere Detailvor-
gaben sind daher aus Sicht der Bundesregierung unverhält-
nismäßig.

Zu Nummer 20 zu Artikel 4 Nr. 3 (§ 66b TKG)

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen zu.

Zu Nummer 21 zu Artikel 4 Nr. 3 (§ 66b Abs. 2 TKG)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

Der Hauptanwendungsfall der so genannten MABEZ Ruf-
nummern besteht darin, innerhalb kurzer Zeiträume mög-
lichst viele Gespräche abzuwickeln. Eine Verpflichtung zur
Preisansage vor der eigentlichen Dienstleistung würde diese
technische Abwicklung erheblich erschweren. Auch eine
nach Inhalt der Dienstleistung differenzierte Regelung, wie
sie der Bundesrat vorschlägt, führt eher zu Intransparenz
und Unklarheit zulasten der Verbraucher. Mit Blick auf
die verbesserten Vorgaben zur Preistransparenz in § 66a
TKG-E und die Verpflichtung, den Preis zumindest nach-
träglich anzusagen, hält die Bundesregierung die vorgesehe-
nen Regelung für ausreichend und angemessen.

Zu Nummer 22 zu Artikel 4 Nr. 3 (§ 66j TKG)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Sie wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine ent-
sprechende Formulierung vorlegen.

Zu Nummer 23 zu Artikel 4 Nr. 4 – neu – (§ 137 ff.
TKG)

Die Bundesregierung wird das Anliegen prüfen.

Zu Nummer 24 zu Artikel 4 Nr. 5 – neu – (§ 149 Abs. 1
und § 150
Abs. 4 TKG)

Die Bundesregierung wird das Anliegen prüfen.

Zu Nummer 25 zu Artikel 6 Nr. 2 (Inkrafttreten, Außer-
krafttreten)

Die Bundesregierung stimmt dem Anliegen nicht zu.

Die Bundesregierung hält die Übergangsfrist von sechs Mo-
naten – insbesondere im Hinblick auf das lange Gesetz-
gebungsverfahren – für angemessen.
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